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WETTER  

Das Team der Stadtplanung
plant für künftige Generationen
Die Stadtplaner bei der Stadt Geldern
haben Verstärkung bekommen. Seite 5
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Kreis-WfG führt auf der Expo Real
hoffnungsvolle Gespräche
Die neue Geschäftsführerin Brigitte Jansen
ist erstmalig in München dabei. Seite 28

Die Gelderner Verwaltung
soll modernisiert werden
Die Stadt Geldern präsentiert Ergebnisse
der öffentlichen Ideenwerkstatt. Seite 3

Hauptsitz: Dahlmann self GmbH & Co. KG, Otto-Schott-Str. 8, 47906 Kempen. 2S40S Gültig bis zum 14.10.22

www.dahlmann-self.deKempen - Otto-Schott-Str. 8 . Straelen - An der Oelmühle 8 . Kevelaer - Gewerbering 12 . Kleve - Kalkarer Str. 77

COUCHTISCH
Hochglanz weiß lackiert/Glas,
B/H/T ca. 110x41x59 cm, 
OHNE DEKO Stolkom Matti

KONVEKTOR
1500W, für Räume bis 30 m2, 
Thermostat, Turbomodus, 
Überhitzungsschutz 
EUROM 360295

nur

29.99

WILDVOGELFUTTER
2,5 kg, reichhaltige 
Kraftmischung
Stroetmann 396966 kg - 4€

nur

8.99
nur

59.95

Zeppelinstr. 39 · Geldern  
Tel. 02831/86466 · www.dercks-reifen.de

Reifenservice · Klimaservice
Ölwechsel · Inspektion u.v.m.

Alles aus einer Hand

Rechtzeitig an den 
Reifenwechsel

denken!

Fachanwalt für ARBEITSRECHT
Rechtsanwalt und Betriebswirt (IWW) 

Fachanwalt für Insolvenzrecht | Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

47623 Kevelaer | Fon 02832 97 55 22 6
www.rahaupt.com

Tompsche Str. 2 | 47625 Kevelaer | Tel. 0 28 32-930 789
info@citymobil-kevelaer.de

TAXI

• 24 Stunden-Fahrservice • Business-Transfer • Firmentarife
• Flughafen-Transfer • Kleinbusse bis 9 Pers.

• Frühbucherrabatte • Krankenfahrten – alle Kassen
• zuverlässige Fahrten zur Dialyse- oder Chemo-Behandlung

• med. geschultes Fachpersonal

Taxi- Dienstleistungen
/

Thomas Urban
Fachanwalt für Verkehrsrecht

• Unfallregulierung
• Strafverteidigung
• Bußgeld-/Führerscheinsachen

47608 Geldern | Harttor 7-13 | Fon 0 28 31/9 10 32 70 | info@legis-urban.de

Klever Str. 14 · 46509 Xanten · Tel. 02801 71510 
www.gatermann-rechtsanwaelte.de · info@gs-xanten.de

Pferdekauf, Haftung, Sport
Wir vertreten Pferdehalter, Tierärzte und Tierkliniken  

in allen anfallenden Fragen.

Manfred Gatermann

Rechtsanwalt  

für Pferderecht

Nikolaus Simons

Rechtsanwalt  

für Pferderecht

Turnierrichter bis Kl. S

Autohaus Stefan Janßen e.K.
Gelderner Str. 1 47665 Sonsbeck
(0 28 38) 9 16 96 www.ford-janssen.de

Unsere Termine

14.10. & 15.10.2022

21.10. & 22.10.2022

jetzt Termin sichern!

Radwechselaktion

Geldern  •  Kevelaer

ICH HAB DA EINE IDEE!

www.baufuchs-vos.de

     

BARILLA

ital. Pasta
aus 100% Hartweizen,

versch. Sorten, 
je 500 g Pck. (1 kg = 1,98 € )

KW 41 | 10.10. - 15.10.2022
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Artikel ohne Deko. 

   

SUPERKNÜLLER

  099

Duisburg-Wanheimerort
Obere Kaiserswerther Straße 14

Neukirchen-Vluyn
Weserstr./Ecke Paschenfurth

Mo.-Fr. 10-19 Uhr · Sa. 10-18 Uhr 

Wer vergleicht,
kauft bei uns!

www.ruesen.de

Im Ortskern von Alpen findet
am Sonntag ein verkaufsoffener
Sonntag in der Zeit von 12 bis 18
Uhr statt. Zum Aufbau der Ver-
kaufsstände werden die Straßen
Lindenallee bis zur Einmündung
Adenauerplatz, Burgstraße bis
zur Sparkasse, Rathausstraße bis
zur Einmündung Zum Wald und
Ulrichstraße bis zur Zufahrt zum
Kindergarten bereits am Sonn-
tagmorgen ab 8 Uhr für den ge-
samten Fahrzeugverkehr voll-
ständig gesperrt. Besucher der
Veranstaltung werden gebeten
folgende Parkplätze anzufahren:
Lemken, Mateco, Bahnhof, netto,
Schul- und Sportzentrum, ALDI,
Mitarbeiterparkplatz Haagstraße,
Willy-Brandt-Platz Adenauer-
platz. Ferner werden die Anwoh-
ner der Straßen Lindenallee und
Burgstraße gebeten, die entlang
der Straße ausgewiesenen Stell-
plätze nicht zu beparken.

Sperrungen morgen
im Ortskern Alpen

Das geringere Verkehrsaufkom-
men während der Herbstferien
nutzt die Stadt Geldern für not-
wendige Ausbesserungen der
Fahrbahnen im Kreuzungsbe-
reich von Boeckelter Weg und
Königsberger Straße. Wie die
Stadt Geldern mitteilt, wird da-
her ab Montag, 10. Oktober, der
Verkehr an der Kreuzung durch
eine Baustellenampel geregelt.
Auf diese Weise können die Ver-
kehrsteilnehmer jeweils in bei-
den Fahrtrichtungen den kurzen
Bauabschnitt passieren. Separate
Übergänge für Fußgänger und
Radfahrer, die ebenfalls durch
Ampelanlagen gesichert sind,
werden eingerichtet. Innerhalb
von einer Woche sollen die Ar-
beiten erledigt sein. Für die Ein-
schränkung bittet die Stadt Gel-
dern um Verständnis.

Baumaßnahme
in den Herbstferien

info
Sie haben die 

Niederrhein Nachrichten 
nicht erhalten?

Informieren Sie uns bitte: 
0 28 31 / 97 77 06 88

INFO  

NIEDERRHEIN. 70.000 Frauen
erkranken jedes Jahr in Deutsch-
land an Brustkrebs. Die in Pont
aufgewachsene Katrin Lange ist
eine von ihnen. Trotz der harten
Diagnose und den erschweren-
den Pandemie-Umständen hat
sie sich der Krankheit entschlos-
sen entgegengestellt und sogar
ein Buch über ihre Erfahrungen
geschrieben. Mit „Bei Gegen-
wind loslaufen. Mein Leben zwi-
schen Brustkrebs und Corona-
Pandemie“ möchte sie nicht nur
anderen von Brustkrebs Betrof-
fenen Mut machen, sondern
auch Menschen mit anderen
Schicksalsschlägen. Denn heute
weiß sie: Es gibt zwar die schlim-
men Verläufe, aber so muss es
längst nicht immer sein. Es sei
wichtig, auch von guten Verläu-
fen zu erzählen – wie dem ihren.
„Und ich bin nicht die Einzige.“

Als der Arzt ihr 2020 die
Brustkrebs-Diagnose stellte, ka-
tapultierte es sie aus ihrem bishe-
rigen Leben. Aber die heute 44-
Jährige fand wieder aus dem
Loch heraus, auf ihre eigene Art
und Weise. Ihr Ansatz zur Verar-
beitung: schreiben.

Wer das Ergebnis liest, findet
nicht nur eine offen und chrono-
logisch erzählte sowie in sinnvol-
le Abschnitte gegliederte Schick-
salsgeschichte vor, sondern auch
hilfreiche Links für weitere In-
formationen und wissenswerte
Hilfestellungen in Form von
„Gut zu wissen“-Passagen. Im
Laufe der Zeit sammelte Lange
viele wertvolle Erfahrungen, et-
wa über den Anspruch auf psy-
choonkologische Unterstützung
oder über die Bedeutung von
Selbst- und Vorsorgeuntersu-
chungen. Denn je früher Krebs
erkannt wird, desto größer sind
die Heilungschancen.

Weg von der Schwarzmalerei

Horrorvorstellungen von
Brustkrebs und dessen Behand-
lung sind weit verbreitet: zum
Beispiel Erbrechen, Bettlägerig-
keit, Appetitlosigkeit. Selbst in
Filmen sei die Darstellung oft
sehr dramatisch - und meist tod-
bringend, sagt Lange. Aber so
ein Verlauf sei keinesfalls
zwangsläufig. „Auch ich musste
mein Umfeld überzeugen, dass
es mir entsprechend der Um-
stände gut ging“, erzählt Lange.
Was nicht heißen soll, dass sie
keine Folgen gespürt hätte: Haar-
ausfall und Müdigkeit begleite-
ten auch sie.

Mehr noch als der Krebs be-
unruhigte sie hingegen die Pan-
demie. „Plötzlich war ich Risiko-
patientin, ich habe mich ver-
wundbar gefühlt.“ Die Welt war

eine andere. Überhaupt machte
die Diagnose ihr ihre Sterblich-
keit zum ersten Mal wirklich be-
wusst, öffnete den Gedanken an
andere Schläge, die ihr Leben
verkürzen könnten, Tür und Tor.
„Seither denke ich über ein paar
Sachen mehr nach“, gesteht sie.

Diese Sorgen änderten jedoch
nichts an ihrer grundlegenden
kämpferischen Haltung, von der
sie glaubt, dass sie für die Gene-
sung nur förderlich sein kann –
auch in geistiger Hinsicht. „Ich
bin ein positiver Mensch und
wollte für meine Gesundheit
kämpfen.“ Dazu gehörte eben
auch, sich nichts einreden zu las-
sen über das, was wohl passieren
wird. Stattdessen informierte sie
sich selbst auf sachliche Weise.
Das gab ihr einen Teil der Kon-
trolle zurück, erzählt sie, auch
wenn andere verständlicherweise
lieber so viel Abstand wie mög-
lich von der Thematik nähmen.
Auch stimmte sie ihr näheres
Umfeld auf ihre Haltung ein.

Mental gerüstet hat sie sich zu-
dem, indem sie das Positive aus
allem zog und sich mit positiven
Dingen beschäftigte. „Ich habe
meine Kreativität wiederent-
deckt“, erzählt sie. Sie begann zu
stricken und zu basteln. Auch
aus Sprüchen konnte sie Kraft
ziehen und erkannte, dass es bes-
ser ist, abzuwarten, ehe man sich
verrückt macht. „Das kann man
auch später noch.“

Trotzdem betont Katrin Lange,
dass Sorgen und Angst völlig

normal seien. Ihr erging es nicht
anders, schließlich war und ist es
auch heute noch eine ernste Si-
tuation für sie. „Es ist eine an-
strengende und herausfordernde
Therapie.“ Nur vollends nachge-
ben sollte man den Ängsten
nicht, empfiehlt sie. „Man sollte
darüber aufklären, dass Krebs
kein Todesurteil sein muss. Erst
recht nicht, wenn er früh erkannt
wird.“ Die Therapie wird mög-
lichst genau auf den jeweiligen
Körper zugeschnitten, um eine
effektive Behandlung zu gewähr-
leisten. Überhaupt steht die For-
schung nicht still.

Eine Chemotherapie bringt
naturgemäß gute und schlechte
Tage mit sich. Katrin Lange hör-
te dabei immer auf ihren Körper,
ging, wenn sie konnte, spazieren
und ruhte sich aus, wenn nicht.
Weiteren schädlichen Stress ver-
mied sie durch eine Krankschrei-
bung. Als dann die möglicher-
weise noch auftretenden schlim-
men Folgen ausblieben, gab ihr
das einen weiteren Motivations-
schub. So blieb auch später ihre
größte Sorge eher die Coronain-
fektion.

Gutes aus Schlechtem

So schlimm eine Diagnose wie
Brustkrebs auch ist: Selbst aus et-
was sehr Schlechtem kann sich
etwas Gutes entwickeln, wie der
Fall Katrin Lange zeigt. Denn
schon allein durch die gezwun-
gene Konfrontation mit der

Krankheit wuchs sie über sich
hinaus und erkannte etwas
Wichtiges: „Man ist stärker, als
man denkt.“ Es gibt zwar Bezie-
hungen, die unter solchen Um-
ständen zerbrechen, Lange
brachten sie hingegen ihrem
Mann noch näher: im Mai haben
die beiden geheiratet. Aber die
wohl positivste Folge für sie war,
dass sie endlich ihren Traum
vom eigenen Buch wahrgemacht
hat. „Ich wollte immer mal einen
Bestseller-Roman oder zumin-
dest ein Buch schreiben“, erzählt
sie mit einem Lachen.

Das Schreiben war für sie der
richtige Weg, um mit der Situati-
on umzugehen. „Man reflektiert
dadurch intensiver. Und ich
glaube, so habe ich erst wirklich
verstanden, was mir passiert ist.“
Daher kann sie diese Herange-
hensweise zwar empfehlen, für
diejenigen ohne Hang dazu „gibt
es aber bestimmt auch andere
Wege.“

Mittlerweile hat Katrin Lange
nicht nur ihre zweite Reha abge-
schlossen, sondern auch einen
ausgedehnten Wanderurlaub in
der Toskana genossen. Denn, so
viel ist sicher: das Leben geht
weiter.

„Bei Gegenwind loslaufen“ ist
für 19,80 Euro im Hardcover
und für 9,80 Euro als EBook
über die bekannten Online-Por-
tale erhältlich oder kann im
Buchhandel bestellt werden.
Herausgegeben wurde das Buch
vom KLHE Verlag. Thomas Langer

„Man ist stärker, als man denkt“
Katrin Lange macht mit ihrem Buch „Bei Gegenwind loslaufen“ anderen an Brustkrebs erkrankten Mut

Katrin Lange hat ihren Traum vom eigenen Buch wahrgemacht. Foto: privat
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Jetzt auch in Rheinberg: 

Gartencenter 
mit P� anzenwelt

41751 DÜLKEN

www.swertz-bauzentrum.de

7.9949.9928.99 94.99
Tulpenzwiebel 
MischungMeisterweiss

Akku-
Laubsauger

50 Stck.
10 Ltr., spritzfrei,
Weiß, matt

grün, 
max.
Blasgeschwindigkeit:
210 km/hDuschkopf 

Wassersparer
40 % Wasser sparen bei 
vollem Komfort mit dem 
Water Saving System

40%WASSER
SPAREN!

Wir haben jeden Tag
ge�  n�  von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Auch am Wochenende.
Wir  euen uns auf Ihren B
 uch.

Gochsedijk 96 | Siebengewald
Tel. 0031-485-212765

Für aktuelle Frisch� sch-Preise rufen Sie uns an oder sehen Sie sich die Angebote online an! www.� sh-plaza.com

FRISCHFISCH

Innen- und Außenbereich wieder 
kompl�   ge�   n�! Sie können wieder 

gemütlich drinnen bei uns �  en. 

Angebote gültig vom
9.10.2022 -15.10.2022

LACHSFILET
NORWEGEN

beim Kauf ab 1 kg:

ROGEN
eingelegt

im Eimerchen 400 g

MIESMUSCHELN
mittelgroß

2 kg

GERÄUCHERTE
MAKRELE
2 Stück

22.99

19.99

12.50

12.99

5.99

5.50

29,99 Euro 14,99 Euro

24,99 Euro
KABELJAUFILET
ATLANTIK
beim Kauf ab 1 kg:

SEELACHSFILET

beim Kauf ab 1 kg:

Sudoku
Die leeren Kästchen müssen nach folgenden Regeln gefüllt werden:
•	 In	jeder	Zeile	dürfen	die	Ziffern	von	1–9	nur	einmal	vorkommen
•	 In	jeder	Spalte	dürfen	die	Ziffern	von	1–9	nur	einmal	vorkommen
•	 In	jedem	Block	dürfen	die	Ziffern	von	1–9	nur	einmal	vorkommen
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2022-562-240

Hier Ihre Werbung! Rufen Sie uns an: Tel. 0 28 31/9 77 70 -0

Motive und Informationen � nden Sie unter

Annahmestellen für persönliche Aufgabe: 

Marktweg 40c
47608 Geldern

Hagsche Str. 45
47533 Kleve

Martinseck 1
46519 Alpen-Veen

oder per E-Mail an info@nn-verlag.de

online aufgeben
Familienanzeigen

www.niederrhein-nachrichten.de/musteranzeigen

Krystyna Sonnen Straelen
Jean-Luca Zapfe Geldern
Monika Opdemom Geldern
Aline Strasek Alpen
Yvonne van Eyckels Goch
Jana Opsölder Rees
Jule Gottscholl Rheurdt
Edmund Neuhofen Issum
Jasmin Bruckmann Sonsbeck
Denise van Eykels Weeze
Cerina Wollmar Kalkar

Anja Käufer Emmerich
Raphael Obermaier Wachtendonk
Henning Stoffels Bedburg-Hau
Maksim Zubrev Straelen
Elke Scheibe Goch
David Wedel Bedburg-Hau
Judith Behrens Kleve

Wir gratulieren 
unseren Zustellern zum Geburtstag

vom 2.10.2022 
bis 8.10.2022

KEVELAER. Es wurde viel ge-
lacht – aber einige Tränen flos-
sen auch: Nach fast 25 Jahren
verlässt Jutta Scholl die Kinder-
tagesstätte Am Broeckhof Keve-
laer.

Als „Frau der ersten Stunde“
war die Einrichtungsleiterin vom
Start an maßgeblich am Auf-
und Ausbau des Kindergartens
des Caritasverbands Geldern-
Kevelaer beteiligt. „Noch heute
kennt sie fast alle ehemaligen Fa-
milien mit Namen und freut
sich, diese beim Einkaufen zu
treffen und mit ihnen einen
Plausch zu halten“, weiß ihre
Nachfolgerin Sarah Haroon zu
berichten. Die Verabschiedung
fiel ohne große Reden aus, dafür
aber mit Blumengrüßen von je-

dem Kind sowie einer großen
Abschiedsrunde – und einem
besonderem Abschiedslied: Das
Lied „Danke für die schöne Zeit
mit Dir“ hatten die Kindergar-
tenkinder sorgfältig einstudiert
und innig vorgetragen. Sowohl
die scheidende Einrichtungslei-
terin als auch das Team der Er-
zieherinnen erlebten berührende
Momente.

Ein besonderes Anliegen von
Scholl war während ihrer gesam-
ten Wirkungszeit das Engage-
ment für die Rechte von Kindern
– insbesondere für solche mit
hohem Förderbedarf. Und das ist
es auch weiterhin. Denn die So-
zialpädagogin wechselt jetzt in
Vollzeit als Fachleitung für den
Bereich Kindertagesstätten. „Ich

freue mich darauf, die Kinderta-
geseinrichtungen im Caritasver-
band noch besser zu unterstüt-
zen und zu entlasten – auch im
Hinblick auf den Erhalt der heil-
pädagogischen Gruppen. Aber
natürlich werde ich auch immer
wieder gerne in ‚meinem‘ Kin-
dergarten vorbeischauen“, so
Scholl.

Das wiederum freut das Kin-
dergarten-Team um Sarah Har-
ron: „Immer hatte sie für alle
kleinen und großen Belange –
sowohl fachlich als auch privat –
ein offenes Ohr für die Kollegin-
nen und Kollegen. Wir wün-
schen Jutta daher alles Gute in
neuer Umgebung in Geldern
und freuen uns alle jetzt schon
auf ein Wiedersehen.“

„Frau der ersten Stunde“
wird Fachleiterin
Jutta Scholl verlässt Kita Am Broeckhof in Kevelaer

Jutta Scholl (m.) verlässt nach fast 25 Jahren die Kindertagesstätte Am Broeckhof und wird von
allen Kindergartenkindern und dem Team rund um Nachfolgerin Sarah Haroon (l.) feierlich verabschie-
det. Foto: Caritas

Der Kevelaerer Kinderchor der
Anthony-Singers besuchte das
Wunderland bei Kalkar. Freitags

treffen sich die Schüler (erstes
bis achtes Schuljahr) im Anton-
iusheim, Bahnstr. 2a, zum Sin-

gen. Interessierte Kinder sind
„zum Schnuppern“ willkommen.

Foto: privat

Ausflug nach Kalkar mit den Antonies

GELDERN. Herbert Dyx konnte
am vergangenen Donnerstag sei-
nen 90. Geburtstag feiern. Der
gebürtige Gelderner baute sein
Haus 1959 im damaligen Neu-
baugebiet am Rodenbusch west-
lich der Niers. Beruflich war er
als behördlich geprüfter Vermes-
sungstechniker tätig.

Zu seiner Familie gehören ein
Sohn, zwei Töchter, sechs Enkel
und acht Urenkel. Seine Freizeit
gestaltete er vielseitig, zum Bei-
spiel mit ehrenamtlichem Enga-
gement. 55 Jahre lang war er
nämlich im Martinskomitee
Veert tätig, davon Jahrzehnte
lang als Kassierer. Noch bis vor
etwa zehn Jahren ritt er außer-
dem 30 Jahre lang dem Veerter
Martinszug voran und wurde für
seine Verdienste 2014 zum Fest-
kettenträger der Geselligen Ver-
eine ernannt. Darüber hinaus er-
freute Herbert Dyx als Nikolaus
zahlreiche Kindergartenkinder
und war der letzte Vorsitzende
des TuS Geldria 09, bevor dieser
mit dem RSV Geldern zum GSV
Geldern fusionierte. Dem Sport

ist er bis heute treu geblieben:
Sein Interesse gilt allen mögli-
chen Sportarten, die er gerne im
TV verfolgt. Früher besuchte er
oft die Heimspiele der Borussia
Mönchengladbach am Bökel-
berg. Noch heute liest er gern
und kümmert sich um seinen
Garten.

Ein außergewöhnlicher
Geburtstag
Der gebürtige Gelderner Herbert Dyx wurde 90

Herbert Dyx großes Interesse
ist unter anderem der Sport.

NN-Foto: Theo Leie

VEEN. Die Planungen für das
diesjährige Martinsfest in Veen
sind abgeschlossen. Im Rah-
men der Haussammlung wer-
den die Sammlerinnen und
Sammler des „Martinkomitees
Veen“ in den kommenden Wo-
chen wieder in allen Haushal-
ten des Dorfes um eine Spende
für den Martinszug bitten und
die Gutscheine für die Kinder-
tüten ausgeben.

Alle Kinder ab dem ersten Le-
bensjahr bis zum vierten Schul-
jahr, alle älteren Mitbürger ab
dem 70. Lebensjahr und alle Be-
sucher des Seniorentages erhal-
ten eine reichlich gefüllte Tüte
mit Weckmann, Obst und Süßig-
keiten. Das Komitee bedankt
sich an dieser Stelle bei allen
Bürgerinnen und Bürgern für die
wohlwollende finanzielle Unter-
stützung im vergangenen Jahr.

Zum Martinszug am Montag,
7. November, treffen sich alle

Teilnehmer gegen 17.45 Uhr auf
dem Schulhof der Grundschule
(Zugfolge: St. Martin, Musikver-
ein Labbeck, Kindergartenkinder
und Eltern mit Kleinkindern,
Tambour-Korps Veen, Grund-
schulklassen eins bis vier und
übrige Zugteilnehmer).

Der Zug beginnt um 18 Uhr
und zieht über die Kirchstraße,
der Dorfstraße, durch das Neu-
baugebiet über den Halfmanns-
weg und dem Kräheneck zum
Altenheim „St. Sebastian“. Hier
findet die traditionelle Manteltei-
lung statt. Anschließend geht es
über die Dickstraße, der Dorf-
straße und „An der Ley“ wieder
zurück zum Schulhof der
Grundschule. Dort endet der
Zug mit dem Martinsfeuer und
der Tütenausgabe im Pfarrheim.
Alle Anwohner des Zugweges
werden gebeten, ihre Häuser und
Vorgärten mit Lichtern und La-
ternen zu schmücken.

St. Martin zieht im
November durch Veen
Die Haussammlungen zur Finanzierung starten

Kneipp-Radtour: Die nächste
Mittwochs-Radtour des
Kneipp-Vereins Gelderland fin-
det am Mittwoch, 12. Oktober,
statt. Die Radler treffen sich um
14 Uhr an der Kneipp-Ge-
schäftsstelle, Markt 17 in Gel-
dern. Die Tour führt über schöne
Wege bis Aldekerk. Eine Kaffee-
pause ist vorgesehen. Eine An-
meldung zu dieser kostenfreien
Radtour im moderaten Durch-

schnittstempo ist nicht erforder-
lich. Infos zum Programm online
unter www.kneippverein-gelder-
land.de.

Sprechstunde: Norbert Thul
wird am Mittwoch von 10 bis 12
Uhr im Weezer SPD Bürgerbüro,
Kardinal-Galen-Straße 42, zu
sprechen sein. Bürger sind einge-
laden, mit ihm aktuelle kommu-
nalpolitische Themen zu disku-
tieren. Man kann auch Neuigkei-
ten ansprechen.

■ KURZ & KNAPP
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www.traumpolster.de

Erikenweg 16 • 47574 Goch-Pfalzdorf • Tel. 02823/4192 450
Montags - Freitags 10.00 - 19.00 Uhr
Samstags 10.00 - 16.00 Uhr
Sonntags 11.00 - 17.00 Uhr (freie Schau)  *keine Beratung, kein Verkauf

Polstermöbel • Couchtische • TV-Sessel • Boxspringbetten

Über 450 aktuelle Modelle international führender Qualitätshersteller • Größte TV- und Relaxsessel-Austellung im Umkreis von 150 km • Aggressive Großanbieter-Preise auf alles! Lieferung/Montage frei Haus.

Individuelle Planung nur durch ausgebildete Polstermöbel-Fachberater, die kompetent auf Ihre persönlichen Wünsche und Ansprüche eingehen • Bei uns „ist der Kunde König“ — wir freuen uns auf Sie!

Wir liefern frei Haus!
außer Tische und Kleinteile!

Alle Modelle individuell planbar!

Sonntag, 09.10. Schautag 11-17 Uhr*
Alle Schnäppchen sofort und frei Haus lieferbar! (außer Tische und Kleinteile)

2-motorig
mit Aufstehhilfe
in 3 Farben, Leder

solange der Vorrat reicht!

1.298,-

Design und Funktion
elektrische oder mechanische Sitztiefenverstellung,

Raster-Armlehnen, Schweberückenfunktion

Relaxen nach Maß
Wir fertigen Ihre individuelle Sitzhöhe, Sitztiefe 

und Sitzhärte – ohne Aufpreis.

TV-Sessel & Relax Garnituren
Modellkollektion in den Größen S - XXL.

Auch mit Aufstehhilfe bis 200 Kg!

50+ Premium Sitzkomfort:
mit Boxspring, Federkern oder Kaltschaum.

Elektrische/mechanische Liegefunktion zur Wahl.

Für jede Größe das richtige Maß!

S   M   L

in vielen verschiedenen
Ausführungen, Modellen
und Bezügen

ab

998,-
Sofort lieferbar4.000 m2pro Sitz bis 200KG

Mit Verstärkungspaket

HINFAHREN!

AUSWÄHLEN!

SPAREN!

HINFAHREN!

AUSWÄHLEN!

SPAREN!

Stark reduzierte Sonderposten 

zu Traumpreisen!

FOLGE UNS AUF:
facebook.com/bauernmarktlindchen instagram.com/bauernmarktlindchen

Erd-Nüsse

Sauer-
Kraut

Lindchen SCHMECKT

Gepökelte 1.-HAXE
Frisches

Pfund
500g

JUMBO

SteinpilzeFrische39ct.
MANGO

XXL Der Wald steht voll!

KÜRBISSE1.-
abHalloween

Lindchen SCHMECKT

METTENDEN
Direkt aus 

dem Rauch

KOHLWURST
Mo.-Fr. 7.30 - 18.30 Uhr

Sa.          7.30 - 16.00 Uhr

in vers. Größen CALLUNEN in allen Farben
Kleve

Uedem

Goch Kalkar Lindchen.de
Keppeln - Am Lindchen 3

BAUERNMARKT

1.90Büsche
RIESENGROSSE

ab

Kartoffeln
zu jedem Sack

Gratis
10 Landeier oder

10Zierkürbisse

winterhart
Chrysanthemen-

Unsere beliebtesten Prospekte
jetzt auch online und in der Weekli-App

Jede Woche sparen
und neue Angebote 
entdecken!

KREIS KLEVE. Die Freude bei
der Wirtschaftsförderung Kreis
Kleve war groß, als man kurz
vor Jahreswende davon berich-
ten konnte, dass der gesamte
Kreis Kleve in das Regionale
Wirtschaftsförderungspro-
gramm des Landes NRW, kurz
RWP, aufgenommen worden
war.

Bis zu 20 Prozent einer Inves-
titionssumme und Hilfen bei der
Personalausstattung wurden si-
gnalisiert. Nach nur wenigen
Monaten nun ist bereits erkenn-
bar, dass die Förderhilfen im
Kreisgebiet greifen. So wurden
bislang 30 Anträge von unter-

nehmerisch Tätigen auf den Weg
gebracht mit einem gesamten
Fördervolumen von 25,5 Millio-
nen Euro. Von diesen Anträgen
wurden bislang sechs positiv be-
schieden mit einem Volumen
von 723.000 Euro. Jüngste Posi-
tiv-Meldungen waren bestimmt
für Investitionen in Issum und
Wallfahrtsstadt Kevelaer in Grö-
ßenordnungen von 200.000 Eu-
ro. Aus Sicht der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve Gründe ge-
nug, das Regionale Wirtschafts-
förderungsprogramm als eine
wichtige Hilfe zur Fortentwick-
lung regionaler Strukturen zu
empfinden.

30 Förderanträge
über 25 Millionen Euro
Regionales Förderprogramm kommt sehr gut an

KREIS KLEVE. Der Bundes-
tag und der Bundesrat haben
aktuell Änderungen beim In-
fektionsschutzgesetz beschlos-
sen.

Diese sehen ab dem 1. Okto-
ber 2022 bundesweit vor allem
für Menschen in vulnerablen
Einrichtungen unmittelbar gel-
tende Schutzmaßnahmen vor. So

soll besonders die Funktionsfä-
higkeit des Gesundheitssystems
und der kritischen Infrastruktur
gewährleistet werden. Ausgangs-
punkt der neuen Regelungen
sind die wissenschaftlichen Pro-
gnosen für Herbst und Winter in
Bezug auf die anhaltende Coro-
na-Pandemie. Hier wird mit ei-
nem saisonalen Anstieg der In-

fektionszahlen gerechnet. Durch
die Gesetzesänderung gilt ab so-
fort für die BesucherInnen des
Gesundheitsamtes des Kreises
Kleve, Nassauerallee 16, Kleve,
beim Betreten des Gebäudes die
Verpflichtung zum Tragen einer
FFP-2 oder vergleichbaren
Atemschutzmaske.

Für BesucherInnen
gilt die Maskenpflicht
Gesundheitsamt wendet Gesetzesänderung an

GELDERN. Die öffentliche Ide-
enwerkstatt war Teil der aktuel-
len Programmstudie zur räum-
lichen Entwicklung des Rathau-
ses, die die Stadt Geldern An-
fang des Jahres gestartet hatte.
Ziel dieser Programmstudie ist
es, im Rahmen einer umfassen-
den Beteiligung aller Akteure
(Öffentlichkeit, Politik, Mitar-
beiter) die notwendigen Prozes-
se einzuleiten, „um uns als
Stadtverwaltung in den nächs-
ten Jahren so aufzustellen, dass
wir auch in Zukunft als moder-
ne Verwaltung wahrgenommen
werden“, sagt Gelderns Bürger-
meister Sven Kaiser. 

Wie stellen sich die Bürger ih-
re Stadtverwaltung in Zukunft
vor? Welchen Mehrwert kann ei-
ne Verwaltung neben den aktuel-
len Dienstleistungen künftig
noch bieten? Und wie sollte sich
die Stadt Geldern künftig aufstel-
len, um auch als Arbeitgeber at-
traktiv zu bleiben? All das waren

Fragen, die die Bürger und Ver-
treter der Stadtverwaltung bei
der öffentlichen Ideenwerkstatt
miteinander diskutierten.

„Unter dem Titel ,Das Rathaus
– ein Haus für die Stadt` werden
im Rahmen einer öffentlichen
Präsentations-Veranstaltung jetzt
im nächsten Schritt die Ergebnis-
se der Ideenwerkstatt präsen-
tiert“, sagt Guido Ingenbleek, der
die Programmstudie zusammen
mit Sandra Cammaro bei der
Stadt Geldern betreut. Gleichzei-
tig sollen bei der Veranstaltung
die öffentlichen Funktionen des
Gelderner Rathauses noch ein-
mal konkretisiert werden. „Zen-
trales Element eines Rathauses
ist die Daseinsvorsorge. Wie
muss der Ort aber aussehen, da-
mit er für den einzelnen Bürger
zum Rathaus wird? Viele Poten-
ziale der zukünftigen Gestaltung
des Rathauses liegen zudem in
der Nutzungsmischung. Welche
sinnvollen Kombinationen sind

denkbar?“, heißt es in der An-
kündigung.

Präsentiert werden die Ergeb-
nisse vom Aachener Architektur-
büro „Hausmann Architekten“,
das mit der Durchführung der
Programmstudie beauftragt ist.

Vorgestellt werden die Ergeb-
nisse am Dienstag, 25. Oktober,
ab 18 Uhr im Bürgerforum am
Rathaus. Geplant ist das Ende
gegen 20.30 Uhr. Bürger, die an
der Veranstaltung teilnehmen
möchten, können sich unter fol-
gendem Link anmelden:
https://pretix.eu/Geldern/Ideen-
werkstatt.

Bei Fragen zur Veranstaltung
oder zum Projekt stehen Guido
Ingenbleek unter Telefon
02831/398202 und per E-Mail an
guido.ingenbleek@geldern.de
oder Sandra Cammaro unter Te-
lefon 02831/398228 und per E-
Mail an sandra.cammaro@geld-
ern.de als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Modernisierung der
Gelderner Stadtverwaltung
Stadt Geldern präsentiert Ergebnisse der öffentlichen Ideenwerkstatt

Die Gelderner Stadtverwaltung soll moderner werden. Foto: Stadt Geldern/Evers
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Nach dem großen Erfolg im letz-
ten Jahr feiert Holiday on Ice er-
neut Tourauftakt von „A New
Day“ 2022 im Grefrather Eis-
Sport & EventPark – Am 19. und
20. November bringt Holiday on
Ice Live-Entertainment der abso-
luten Spitzenklasse an den Nie-
derrhein. Aufsehenerregende
Bühnenbilder, fantasievolle Kos-
tüme, spektakuläre Bühnentech-
nik, und mitreißende Musik ma-
chen „A New Day“ zu einer
Show der Superlative, bei der
Eiskunstlauf und Akrobatik per-
fekt miteinander verschmelzen.
Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis,
spürt man von jedem Platz aus

die mitreißende Energie und die
unvergleichliche Dynamik. Die
Show verbindet modernstes
Live-Entertainment und Gänse-
haut-Momente zu einem einzig-
artigen Show-Erlebnis. Erzählt
wird die emotionale Geschichte
von Aurora, die die Schönheit
und Vielfältigkeit unserer bunten
Welt in all ihren Farben, Formen
und Facetten kennenlernt. Die
Cast aus internationalen Top-
Athleten der Eiskunstlauf-Szene
besteht aus 34 Eiskunstläufern
und vier Akrobaten 15 verschie-
dener Nationalitäten. Der Tour-
auftakt findet am Samstag, 19.
November im Eisstadion in

Grefrath statt. Zwei Shows wird
es an diesem Tag geben. Die erste
um 15 und eine zweite Vorstel-
lung um 19 Uhr. Am Sonntag, 20
November, sind ebenfalls zwei
Vorstellungen (12 und 16 Uhr)
im Vorverkauf.

Der Ticketvorverkauf für „A
New Day“ 2022 in Grefrath hat
bereits begonnen. Tickets gibt es
ab 29,90 Euro in den Geschäfts-
stellen der Niederrhein Nach-
richten in Geldern und Kleve,
unter niederrhein-nachrich-
ten.de/ticketshop und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen
buchbar.

Foto: Holiday on Ice/ Rico Ploeg

„A New Day“ – eine Show der Superlative

Auch 2022 finden wieder ausge-
wählte, festliche Konzerte des be-
rühmten Schwarzmeer Kosa-
ken-Chores unter der musikali-
schen Gesamtleitung und per-
sönlichen Mitwirkung von Peter
Orloff statt. Ein Konzert ist am
Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr, im
Bühnenhaus der Stadt Kevelaer.
Dafür verlosen die Niederrhein
Nachrichten drei mal zwei Kar-
ten. Dank seiner nahezu einzig-
artigen Besetzung ist der
Schwarzmeer Kosaken-Chor in
der Lage, ein außergewöhnliches
Programm aufzuführen. Werke

wie „Schwanensee“, „Leise flehen
meine Lieder“ oder – das Para-
desolo aller großen Tenöre –
„Nessun dorma“ begeistern das
Publikum. Herzstück des Kon-
zerts sind die schönsten Kostbar-
keiten aus dem reichen Schatz
der russischen und ukrainischen
Musikliteratur wie die berühm-
ten „Abendglocken“ „Die zwölf
Räuber“, „Ich bete an die Macht
der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das
einsame Glöckchen“ und „Kalin-
ka“. Karten für das Konzert in
Kevelaer gibt es ab sofort auch in
den NN-Geschäftsstellen in Gel-

dern und Kleve zum Preis ab
34,90 Euro. Foto: Harald Haberscheidt

Karten gewinnen für Schwarzmeer-Kosaken-Konzert

Verlosung
Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für
das Gastspiel in Kevelaer. Ein-
fach eine E-Mail mit Name, An-
schrift, Telefonnummer und
dem Betreff „Konzert Schwarz-
meer-Kosaken“ an
gewinnspiel@nn-verlag.de schi-
cken. Einsendeschluss ist der 11.
Oktober. Die Namen der Gewin-
ner werden unter www.niederr-
hein-nachrichten.de veröffent-
licht.

NIEDERRHEIN. Beim Radfah-
ren am Niederrhein lassen sich
die schöne Natur und Sehens-
würdigkeiten entdecken. Wun-
derschöne neue Touren für Pe-
delec & E-Bike werden im neu-
en Buch „Mit Schwung durch
den Niederrhein“ von Matthias
Thomes, vorgestellt. Die NN
verlosen fünf Exemplare.

Blumen blühen und die Sonne
kommt wieder öfter hinter den
Wolken hervor: Der Frühling ist
endlich da! Spätestens jetzt sollte
das Fahrrad wieder fit gemacht
werden. Dann steht einem Aus-
flug ins Grüne nichts mehr im
Wege. Doch wohin soll es gehen?
Zeit, um neue, wunderschöne
Routen am Niederrhein zu ent-
decken.

Zwölf ausgewählte Touren

Autor Matthias Thomes lädt in
seinem neuen Buch „Mit
Schwung durch den Niederrhein
– Die schönsten Touren mit Pe-
delec & E-Bike“ auf zwölf ausge-
wählten Touren auf gut befahr-
baren, ruhigen und teilweise au-
tofreien Wegen dazu ein, diese
Landschaft zu erkunden, inklusi-
ve toller Aussichten und Sehens-
würdigkeiten am Rande, frei
nach dem Motto des bekannten
Dichters Hanns Dieter Hüsch:
„Der Niederrhein will angeguckt
werden. Und dann beginnt die
große Liebe.“

Matthias Thomes wurde 1957
im Münsterland geboren, wo
Kinder bereits „vor dem Laufen
Fahrradfahren können“. In den
80er Jahren bereiste er mit dem
Drahtesel exotische Länder. Er

ist Liebhaber von abseitigen, ru-
higen Routen, die er gerne mit
anderen teilt. Der Band bietet
Kartenmaterial, Höhenprofile,
Streckenbeschreibungen, Wis-
senswertes für unterwegs und
Tipps für Pausengenüsse. Ein
Muss für jeden, der gerne am
Niederrhein Rad fährt. Der Frei-
zeitführer ist im Handel für
16,95 Euro erhältlich.

Mit Schwung unterwegs
am schönen Niederrhein
NN verlosen fünf Exemplare des Freizeitführers

Der Freizeitführer bietet Inspira-
tion für Jung und Alt. 

Foto: Klartext Verlag

Verlosung
Die NN verlosen fünf Exemplare
für das Buch „Mit Schwung
durch den Niederrhein“. Einfach
eine E-Mail mit Name, Anschrift,
Telefonnummer und dem Be-
treff „Mit Schwung durch den
Niederrhein“ an gewinn-
spiel@nn-verlag.de schicken.
Einsendeschluss ist der 10. Okto-
ber.. Die Gewinner werden unter
www.niederrhein-nachrich-
ten.de veröffentlicht.

NIEDERRHEIN. Unter dem
Motto „Der spendierte Platz“
wird Kindern aus bedürftigen
Familien der Besuch eines Weih-
nachtsmärchens am Theater
Krefeld und Mönchengladbach
ermöglicht. Denn was gibt es
Schöneres, als die funkelnden
Augen der Kinder zu sehen,
wenn sich die Bühne mit Leben
füllt und der Zauber des Thea-
ters ihnen eine neue Welt eröff-
net?

In der aktuellen Spielzeit steht
im Theater Mönchengladbach
für alle Kinder ab sechs Jahren

das Schauspiel „Der satanarchäo-
lügenialkohöllische Wunsch-
punsch“ von Michael Ende mit
Musik auf dem Programm. Im
Theater Krefeld dürfen sich die
Zuschauer auf „Peter und der
Wolf “ als Ballett von Robert
North mit Musik von Sergej Pro-
kofjew freuen. Dieses Stück ist
ebenfalls für Kinder ab sechs
Jahren geeignet.

Spenden ab sieben Euro für
Karten werden in beliebiger Hö-
he ab sofort an den Theaterkas-
sen in Krefeld und Mönchen-
gladbach entgegengenommen.

Zuschauer sponsern
Theaterplätze für Kinder
Ein schönes Theatererlebnis für Kinder ermöglichen

WASSERBERG. Der Naturpark
Schwalm-Nette lädt am Sonntag,
16. Oktober, zu einem Rundgang
in den Stadtpark von Wassen-
berg ein. Stadtgästeführer Walter
Bienen trifft sich um 10.30 Uhr
mit den Teilnehmenden am
Wehrturm des Parkplatzes an der
Kirchstraße in Wassenberg. Von
dort geht es durch Küsters Gar-
ten, um den Gondelweiher her-
um, über den Pontorsonplatz bis
zur Stadtmauer zum Lebkuchen-
baum. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bis zum 13. Oktober un-
ter Telefon 02432/5349, mobil
0176/47686020 oder per E-Mai-
lan walter.bienen@heimatver-
ein-wassenberg.de.

Ernte am
Lebkuchenbaum



SAMSTAG 08. OKTOBER 2022 NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 05
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Ulmenweg 18 
Sonsbeck
Telefon 0 28 38/98 98 75
www.fliesen-stracke.deFliesenverlegung

www.privatfahrzeugvermittlung.de
Exklusiv im

Jetzt Menükatalog anfordern oder direkt online bestellen

 05971 - 80 20 84 84 WWW.TELLERGLÜCK.DE

✓ Essenslieferung für Senioren
✓ Persönliche Lieferung an die Haustür 
✓ Kein Vertrag, keine Verpflichtung

Im Alter flexibel bleiben

P
R

O

B IER-ANGEBO
T   

7 Tiefkühl- 

Menüs für nur  

29,90€

GELDERN. Das „Team Stadt-
planung“ der Stadt Geldern hat
nicht nur Verstärkung durch
drei neue Mitarbeiterinnen er-
halten, sondern mit der Gelder-
nerin Bettina von der Linde
(54) auch eine neue Leiterin für
den Bereich „Stadtentwicklung
und Stadtplanung“. Die Stadt
Geldern stellt das neue Team
„Stadtplanung“, dessen Aufga-
ben und anstehende Projekte
vor. 

Der berufliche Wechsel zur
Stadt Geldern stellt im Lebens-
lauf von Bettina von der Linde
eine Änderung dar. „Denn mei-
ne bisherigen beruflichen Statio-
nen bezeichne ich gerne als die
drei K´s: Köln, Kleve, Kempen“,
sagt die 54-jährige Geldernerin
mit einem Augenzwinkern.
Doch diese neue Ausrichtung
nahm die studierte Stadtplanerin
gerne in Kauf, um zu der Stadt-
verwaltung ihrer Heimatstadt
wechseln zu können, in der sie
seit über 20 Jahren mit ihrem
Mann und ihren beiden Kindern
lebt.

Seit dem 1. April leitet Bettina
von der Linde bei der Stadt Gel-
dern den Bereich „Stadtentwick-
lung und Stadtplanung“. In ihren
Verantwortungsbereich fallen
neben den Teams „Stadtpla-
nung“ und „Bauordnung“ auch
die Leitung der „Unteren Denk-
malbehörde“ mit den Aufgaben
Denkmalschutz und-pflege so-
wie das Themenfeld „Wohn-
raumförderung“.

Vor ihrem Wechsel nach Gel-
dern arbeitete sie viele Jahre für
die Kempener Verwaltung. Dort
war sie im Stadtplanungsamt tä-
tig und als Denkmalreferentin
verantwortlich für die bauliche
und gestalterische Entwicklung
der historischen Altstadt. Die vo-
rigen zwei Jahre – wie jetzt in
Geldern – war von der Linde als
Amtsleiterin des Planungs-, Bau-
ordnungs- und Denkmalamtes
tätig. Begonnen hat die gebürtige
Bonnerin ihre Laufbahn nach
dem Abitur mit einer Ausbil-
dung als Bauzeichnerin, der sie
in Köln ein Architekturstudium
mit dem Schwerpunkt „Stadtpla-
nung“ folgen ließ. Nach einigen
Jahren in einem renommierten
Kölner Stadtplanungsbüro folgte
nach dem Umzug nach Geldern
im Jahr 2000 auch der berufliche
Wechsel als Stadtplanerin ins
Stadtplanungsamt der Stadt Kle-
ve.

Fragt man Bettina von der
Linde nach den Beweggründen
für ihren Wechsel in die Herzog-
stadt, nennt sie direkt „die Lust,
die Stadtentwicklung und Stadt-

gestaltung in der eigenen Stadt
mit vorantreiben zu wollen.
Stadtentwicklung heißt, Zukunft
nachhaltig gestalten. Und das
nicht für einige Jahre, sondern
für die nächsten Jahrzehnte. Wir
planen für künftige Generatio-
nen.“ Sie spüre nicht nur für
sich, sondern im gesamten Team
eine große Motivation und jede
Menge Herzblut bei der Aufgabe,
die Gelderner Stadtentwicklung
in den nächsten Jahren entschei-
dend mitgestalten zu wollen.

Dabei in „größeren städtebau-
lichen Zusammenhängen zu
denken“ hält die 54-Jährige nicht
nur für sinnvoll, sondern durch-
aus auch für erforderlich. „Visio-
nen zu haben, gehört in der
Stadtentwicklung und -planung
definitiv dazu“, sagt von der Lin-
de. „Als Stadtplanerin verstehe
ich mich auch als Stadtgestalte-
rin. Die Qualität der Architektur
und des Städtebaus sind mir be-
sonders wichtig, da sie künftig
das Stadtbild bestimmen.“

Das neue Team

Neben ihr hat das Gelderner
Team „Stadtplanung“ zuletzt
weitere Verstärkung erhalten.
„Wir freuen uns, dass alle Stellen
qualifiziert besetzt sind“, sagt
Tim van Hees-Clanzett, Erster
Beigeordneter der Stadt Geldern.
Neu bei der Stadt Geldern sind
auch die beiden Stadtplanerin-
nen Annika Dyx und Kerstin
Deckers (beide gebürtig aus Gel-

dern) sowie die Geographin Isa-
bel Hetzel. Komplettiert wird das
Team durch die Stadtplanerin
Gözde Orta, dem Stadtplaner Jan
Niedling sowie dem Vermes-
sungstechniker Frank Minor. Bei
der Stadt Geldern freut man sich,
„dass wir mit Bettina von der
Linde nicht nur eine absolute
Fachexpertin für uns gewinnen
konnten, die auch noch ortskun-
dig ist“, sagt Tim van Hees-Clan-
zett. „Sondern auch darüber,
dass wir das Team zusätzlich
durch junge Mitarbeiterinnen
verstärken konnten, die teilweise
ebenfalls aus Geldern kommen,
sodass wir mit Blick auf die
nächsten Jahre jetzt ein super
Team zusammen haben.“

Die Aufgaben

Die Tätigkeitsbereiche des
Teams „Stadtplanung“ sind viel-
seitig und komplex. Neben der
Mitwirkung bei der Landesent-
wicklungs- und Regionalpla-
nung, erarbeitet es Konzepte wie
zurzeit das „Nachhaltige Stadt-
entwicklungskonzept 2040“, be-
teiligt hierbei Bürger, Politik und
Verwaltung in verschiedenen Be-
teiligungsformaten und betreibt
Ausschussarbeit für mehrere
Ausschüsse. Es erarbeitet infor-
melle Planungen und Konzepte
wie Dorfentwicklungskonzepte
und entwickelt diese fort. Ebenso
ist es unter anderem verantwort-
lich für die vorbereitende und
verbindliche Bauleitplanung –

das heißt, die Erstellung von Flä-
chennutzungs- und Bebauungs-
plänen zur Steuerung der bauli-
chen Entwicklung im Stadtge-
biet. Eine gewichtige Rolle für
die Stadtbildgestaltung spielt
auch die Beratung von Bürgern,
Architekten und Investoren bei
geplanten Bauvorhaben – dies
stets in enger Zusammenarbeit
mit dem „Team Bauordnung“.
Durch die intensive Zusammen-
arbeit mit anderen Bereichen der
Verwaltung (Liegenschaften,
Tiefbau, Mobilität und Klima-
schutz oder Gelderner Baugesell-
schaft) bezeichnet von der Linde
ihren Bereich gerne auch als
„Querschnittsbereich mit um-
fangreichem Tagesgeschäft“.

Anstehende Projekte

Ähnlich wie die Aufgaben ist
auch die konkrete Projektliste
lang. „Viel Zeit und Personal in
Anspruch nehmen wird auch
2023 noch die Entwicklung und
Steuerung des „Nachhaltigen
Stadtentwicklungskonzeptes
2040`“, berichtet von der Linde.
Weitere Projekte mit denen sich
ihr Team unter anderem zurzeit
beschäftigt, sind die Umsetzung
der großen Wohnbauprojekte
„Nierspark“ und „Lüßfeld“ in
Veert. Für die Ortsbildgestaltung
sollen Gestaltungs- und Werbe-
anlagensatzung überarbeitet wer-
den und ein Möblierungskon-
zept für die Innenstadt erstellt
werden.

„Wir planen für
künftige Generationen“
Neue Gesichter im „Team Stadtplanung“ der Stadt Geldern

Das Team „Stadtplanung“ der Stadt Geldern (v.l.): hintere Reihe: Bettina von der Linde (Bereichslei-
terin), Tim van Hees-Clanzett (Erster Beigeordneter), Jan Niedling; vordere Reihe: Isabel Hetzel, Gözde Or-
ta, Annika Dyx, Kerstin Deckers und Frank Minor. Foto: Stadt Geldern/Prümen.

Heinz Tepest, stellvertretender Wehrleiter Stadt Kevelaer, und seine Jelena, Hauswirtschafterin in einer Senioreneinrichtung in Win-
nekendonk, haben sich auf der Burg Kervenheim das Ja-Wort gegeben. Selbstverständlich standen die KameradInnen der gesamten Kevelae-
rer Wehr und die des Ordnungsamts - hier arbeitet der Heinz Tepest - Spalier. Da die große Gästeschar nicht in das Trauzimmer der Burg pass-
te, wurde die Trauzeremonie per Internet-Live-Stream nach draußen übertragen. So konnten auch Angehörige der Braut, die im Ausland woh-
nen, die Hochzeit erleben. NN-Foto: Gerhard Seybert

ISSUM. Seit einigen Tagen läuft
die diesjährige Grundreinigung
der Regen- und Schmutzwasser-
kanäle in den Ortsteilen Issum
und Sevelen sowie Oermten. Die
Arbeiten werden nach circa drei
Monaten abgeschlossen sein. Die
Firma Garvert wird in diesem
Jahr die Reinigung der Regen-
und Schmutzwasserkanäle paral-
lel durchführen. Auf besonderen
Teilstrecken unterstützt der Bau-
hof der Gemeinde die Arbeiten.
Die jährlichen Reinigungsarbei-
ten sind erforderlich, um Inkrus-
tierungen in den Schmutzwas-
serkanälen und Sandeinträge in
den Regenwasserkanälen zu ent-
fernen. Die Grundreinigung ge-
hört zu den Standardarbeiten ei-
nes jeden Kanalbetriebes.

Die diesjährige Kanalreini-
gung für die anschließende TV-
Befahrung wird die Firma Dreh-
kopf durchführen. Die Firma
Stepholt wird im Anschluss die
Kanalstrecken mit der TV-Ka-
mera befahren. Dies entspricht
jährlich circa zehn Prozent des
gesamten Kanalnetzes.

Die Verwaltung bittet für
eventuell auftretende Behinde-
rungen des Verkehrs und mögli-
cherweise kurzfristige Geruchs-
belästigungen um Verständnis.
Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass eventuelle Schä-
den infolge der Reinigungsarbei-
ten bei nicht intakten oder nicht
vorhandenen Rückstauklappen
in den einzelnen Grundstücks-
und Hausanschlüssen gemäß der
Abwasserbeseitigungssatzung
der Gemeinde Issum nicht gel-
tend gemacht werden können.

Die Kanalreinigung wird im
Tagesbetrieb durchgeführt. Mit
dem Einsatz der Fahrzeuge ist
daher von etwa 7 Uhr in der
Früh bis circa 17 Uhr nachmit-
tags zu rechnen. Ansprechpart-
nerin für die Arbeiten bei der
Gemeindeverwaltung ist Stefanie
Thissen, erreichbar unter Telefon
02835/1075 oder per E-Mail an
stefanie.thissen@issum.de.

Generalreinigung
in Issum

STRAELEN. Pedelecs sind heut-
zutage für Senioren ein beliebtes
Fortbewegungsmittel. Mit Pedal-
unterstützung kann der Fahrer
leicht 25 Stundenkilometer errei-
chen.

Das Fahren, Anfahren und
Bremsen sollten deshalb zuvor
geübt werden, sagt die Polizei.
Der Beirat für Senioren und
Menschen mit Behinderung bie-
tet in Zusammenarbeit mit der
Kreispolizei ein Pedelec- und E-
Bike-Sicherheitstraining auf dem
Schulhof der Katharinengrund-
schule in Straelen auf der Fonta-
nestraße an. Dieses findet statt
am Montag, 10. Oktober, um 10
Uhr. Nach einer theoretischen
Einführung besteht die Möglich-
keit, einen Parcours mit ver-
schiedenen Übungen zu durch-
fahren.

Der Parcours simuliert unter-
schiedliche Verkehrssituationen.
Hierbei geht es um Balance zwi-
schen Rad und Körper, die rich-
tige Blickrichtung und das opti-
males Bremsverhalten. Radfah-
rer, die beabsichtigen, ein Pede-
lec zu kaufen, sind ebenfalls will-
kommen, da die Polizei Tipps
geben kann, worauf man beim
Kauf achten sollte. Aus Sicher-
heitsgründen wird ein Fahrrad-
helm für das Training empfoh-
len.

Pedelec-Training
für Senioren

WINNEKENDONK. Die Reno-
vierungsarbeiten im Schuhma-
cher Stübchen in Winnekendonk
(die NN berichteten in ihrer Ke-
velaerer Ausgabe vom 5. Okto-
ber) gestalten sich umfänglicher
als zuvor angenommen. Das teilt
aktuell die Stadt Kevelaer mit.
Auch die aktuelle Weltlage er-
schwere die Arbeiten im Traum-
zimmer und sorge für Verzöge-
rungen. Deshalb bleibt das Trau-
zimmer bis voraussichtlich Mai
2023 geschlossen

Trauzimmer
geschlossen
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 Schlagernacht des Jahres in Köln › Nr. 2312834

  ›  1 oder 2 Nächte im Maritim Hotel Köln
›  Täglich reichhaltiges Frühstück
›  Sitzplatzticket in der PK1 oder PK2 für "Die Schlagernacht 

des Jahres" am Samstag, den 13.05.2023, um 18 Uhr 
(Einlass ab 16:00 Uhr) in der LANXESS arena

›  Freies WLAN  

  ›  Veranstalter: M-Tours Erlebnisreisen GmbH, Große Str. 17-19, Osnabrück  

 ›   13.05. – 14.05.2023 
 Vorübernachtung gegen Aufpreis buchbar.  

  Termin 
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 ab 219,- €   p.P. 

  Die M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Straße 17 - 19, 49074 Osnabrück, tritt als Veranstalter und Mittler auf. Der Ver-
tragspartner ist jeweils vermerkt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Angebote solange der Vorrat reicht, inkl. MwSt. so-
wie exkl. kommunaler Abgaben. Alle Reisen mit eigener An- und Abreise. Gebuchte(n) Reiseleistung(en) ist/sind für Perso-

nen mit eingeschränkter Mobilität nur bedingt nutzbar.  

  Infos und Buchung:  

  02831 / 979 3999  

 Mo. bis Fr. 9 - 16 Uhr  

  Advent 2022 in Magdeburg   › Nr. 2249451   ab 225,- €   p.P. 
 Maritim Hotel Magdeburg     

  Darts Open in Frankfurt   › Nr. 2343027   ab 139,- €   p.P. 
 Dorint Hotel Main-Taunus-Zentrum Frankfurt/Sulzbach     

  Faszination Meyer-Werft in Papenburg   › Nr. 2117626   ab 79,- €   p.P. 
 KEDI Hotel Papenburg     

  Musical Dinner Show in Travemünde   › Nr. 2347262   ab 269,- €   p.P. 
 Maritim Strandhotel Travemünde     

  Winterschmaus zur Adventszeit Bremen   › Nr. 2350026   ab 149,- €   p.P. 
 Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen     

 CODE: DK-XNF2 

pressmind® - Macht Medien einfach. Mehrfach. - http://www.pressmind.de
Unbenannt-771   1 05.10.2022   13:28:26
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DENTAL CARE

*

Aus Liebe zur Zahnmedizin

Wir feiern unser einjähriges Praxisbestehen! 
Seit einem Jahr sind die Türen für Sie geöffnet, dankbar 
blicken wir auf das letzte Jahr zurück.

In familiärer Atmosphäre und modernster Zahnmedizin 
wird für jeden Patienten eine individuelle Lösung des 
Zahnproblems gefunden.

Dabei unterstützt uns ein zuverlässiges, professionelles, 
patientenfürsorgliches Team, denn nur im Team kann 
hohe Qualität in der Behandlung gelingen. 

Wir möchten uns recht herzlich bei unseren
Patient*innen Freunden und Familien für Ihr Vertrauen 
und Ihre Treue bedanken sowie für die Kollegialität der
Zahnärzt*innen und Labore.

Wir wünschen uns, dass es für die Zukunft so weiter geht.

Hinterm Engel 11-15, 47574 Goch
www.gorgingoloman.de
Sie erreichen uns telefonisch unter 
Tel: (0049) 02823 9214959

Containerdienst, Annahme und Entsorgung von Gewerbeabfällen,  
Lieferung verschiedener Schüttgüter.

Wir bieten an: 

5,5 cbm Abrollcontainer 
für Bodenaushub und Bauschutt 

zu Pauschalpreisen (Anlieferung, Abholung, Entsorgung)!

Bodenaushub ab 180,- € zzgl. MwSt.
Bauschutt ab 150,- € zzgl. MwSt.

D+H Verwertung, Friedrich-Heinrich-Allee 190 , 47475 Kamp-Linfort, 02842-96930

STRAELEN. Besuch aus der
niederländischen Gemeinde
Horst aan de Maas erhielt Bür-
germeister Bernd Kuse. Ge-
meinsam mit den Kollegen aus
dem Verwaltungsvorstand
empfing er seinen Amtskolle-
gen Ryan Palmen mit dessen
Delegation im Straelener Rat-
haus. Koordiniert hatte das
Treffen die Euregio rhein-
maas-nord, die durch Maike
Hajjoubi, Michiel Savelsbergh,
Britta Herbort und Lino Mönch
vertreten war. 

Ebenso wie Straelen ist die Ge-
meinde Horst aan de Maas eine
grüne Kommune, in der Land-
wirtschaft, Gartenbau und Agro-
business eine große Rolle spielen.
Die Kommune hat rund 43.000

Einwohner, die sich auf die 16
Dörfer der Gemeinde verteilen
und liegt geographisch direkt ne-
ben der Stadt Venlo.

Allein aus dieser räumlichen
und wirtschaftlichen Nähe erge-
ben sich viele gemeinsame The-
men und Herausforderungen wie
beispielsweise aktuell die Ener-
giekrise, über die diskutiert wur-
de.

Nach einem Austausch im
Rathaus besuchte die Gruppe die
Veiling Rhein-Maas. Im An-
schluss ging es per Bus weiter
nach Herongen zu einem Wind-
rad der Bürgerenergie Straelen,
die Bürgern Möglichkeiten der
Beteiligung an ihrem Windrad-
projekt über eine Energiegenos-
senschaft bietet. Zum Abschluss

besuchten alle gemeinsam den
Gartenbaubetrieb von Matthias
Draek, der die vorbildlichen Un-
terbringungsmöglichkeiten sei-
ner ausländischen Mitarbeiter
vorstellte.

Das Thema adäquate Wohn-
verhältnisse für internationale
Arbeitnehmer zu schaffen und
diese in die Gesellschaft zu inte-
grieren, stellt weiterhin eine Her-
ausforderung im deutsch-nieder-
ländischen Grenzgebiet dar. Die
beiden Bürgermeister sowie alle
Teilnehmer waren sich daher
sehr schnell einig, diesen Aus-
tausch intensivieren zu wollen
und gemeinsam mit der Euregio
rhein-maas-nord einen Gegen-
besuch in Horst aan de Maas zu
planen.

Euregionales Treffen
im Straelener Rathaus
Besuch der niederländischen Gemeinde Horst aan de Maas

Die Bürgermeister Bernd Kuse und Ryan Palmen (Bildmitte) mit ihren Delegation aus Straelen und
der Gemeinde Horst aan de Maas sowie die Mitarbeiter der Euregio rhein-maas-nord. Foto: privat

GELDERLAND. In trockenen
Jahren wie diesem beginnt das
Fallen des Obstes schon sehr
früh. Während die weißen
Klaräpfel noch passend im Juli
gereift sind, hat die Obstsaison
für sonst spätere Sorten nun
auch schon begonnen. Vielen
Garten- und Obstwiesenbesit-
zern kommt da die Frage: Wo-
hin mit dem Obst, wenn alles
auf einmal fällt? Wie im letzten
Jahr verleiht das Nabu-Natur-
schutzzentrum Gelderland im
Rahmen des vom Landschafts-
verband Rheinland (LVR) ge-
förderten Projektes „Ausbau
und Sicherung des Streuobst-
wiesen-Netzwerks im Südkreis
Kleve“ Saftpressen und Dörrge-
räte.

Ziel der Aktion ist es für die
Verwertung von eigenem Obst
zu begeistern und so für den Er-
halt der Streuobstwiesen am Nie-
derrhein zu werben. Neben le-
ckerem Obst bieten Streuobst-
wiesen als ökologisch wertvolle
Kulturlandschaft bei entspre-
chender Pflege bis zu 3.000 Tier-

und Pflanzenarten einen Lebens-
raum. Die richtige Pflege kann
neben dem Beitrag für den Er-
halt der Artenvielfalt auch hel-
fen, die Bäume möglichst alt
werden zu lassen. Dies steigert
deren ökologischen Wert zusätz-
lich und trägt neben dem Schat-
tenspenden auch als Langzeit-
CO2-Speicher zum Klimaschutz
bei. Beim Nabu-Naturschutzzen-
trum Gelderland kann man ver-
schiedene Saftpressen mit kom-
plettem Zubehör zum Waschen,
Zerkleinern, Erhitzen und Abfül-
len ausleihen. Die Saftpressen
eignen sich für mittlere (ab 200
Kilogramm) und große Obst-
menge (ab 500 Kilogramm) und
pressen mit Wasserdruck, zum
Beispiel aus dem Gartenschlauch
– ganz ohne Kraftaufwand. Da-
mit der Saft lange haltbar bleibt,
sollte er pasteurisiert (kurzzeiti-
ges Erhitzen auf ca. 80°C) und in
verschließbare Gefäße abgefüllt
werden. Beim Nabu-Natur-
schutzzentrum kann man dafür
auch Bag-In-Box-Beutel und
Kartons beziehen. Durch einen

ausgeklügelten Zapfhahn, der bei
Abzapfen keine Luft und damit
Keime in den Beutel strömen
lässt, bleibt der Saft auch ange-
brochen bis zu drei Monate
(nicht angebrochen bis zu einem
Jahr) haltbar. Werden die Kern-
gehäuse vor dem Zerkleinern
entfernt, können aus dem Trester
(Pressreste) noch Früchtebrot
oder Fruchtriegel gemacht wer-
den. Fruchtriegel aber natürlich
auch traditionelles Trockenobst
können mit den ausleihbaren
Dörrautomaten hergestellt wer-
den. Die Ausleihe der Saftpres-
sen kostet beim Nabu-Natur-
schutzzentrum Gelderland 30
Euro (plus Kaution) die Ausleihe
der Dörrgeräte 15 Euro, bedarf
aber einer vorherigen Reservie-
rung per E-Mail: Streuobst@nz-
gelderland.de, oder per Tel:
02838/96 544. Zum vereinbarten
Termin können die Presse und
die Utensilien in Kapellen an der
Fleuth (Nabu-Naturschutzzen-
trum Gelderland, Kapellener
Markt 2, 47608 Geldern) abge-
holt werden.

Nabu-Naturschutzzentrum
verleiht wieder Saftpressen
Eigenes Obst verwerten und Streuobstwiesen am Niederrhein erhalten

Saftpressen und Dörrgeräte können beim Nabu-Naturschutzzentrum ausgeliehen werden.
Foto: privat

GELDERN. In der zweiten
Herbstferienwoche dreht sich in
der Öffentlichen Bücherei Gel-
dern, Kirchplatz 2, wieder alles
ums Thema Geschichtenschrei-
ben. Der Kinderbuchautor Björn
Berenz zeigt wie es geht: eine
Woche lang arbeiten die Teilneh-
mer mit dem Autor an eigenen
Geschichten. Jeder, der Spaß am
kreativen Schreiben hat, kann
sich anmelden, egal ob Anfänger
oder Profi. Berenz gibt Tipps zur
Ideenfindung, Hilfestellung und
Schreibimpulse. Am Ende prä-
sentiert jeder seine eigene Ge-
schichte.

Hierzu sind Eltern, Freunde,
Familien und alle Interessierten
eingeladen. Sie findet statt am
kommenden Montag von 11 bis
14 Uhr. Die folgenden Termine
sind am 11., 12., 13. und 14. Ok-
tober jeweils von 10 bis 13 Uhr.
Die öffentliche Abschlussveran-
staltung findet am Freitag, 14.
Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr
statt. Eingeladen zur Schreib-
werkstatt sind alle Kinder zwi-
schen neun und 13 Jahren. Die
Kosten betragen fünf Euro.

Die Anmeldung erfolgt in der
Bücherei und ist auf 14 Teilneh-
mer beschränkt. Diese Werkstatt
wird gefördert vom Ministerium
für Kultur und Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen im
Rahmen von SchreibLand NRW,
einer Initiative des Literaturbü-
ros NRW, unterstützt vom Ver-
band der Bibliotheken NRW.

Schreibwerkstatt
für junge Autoren

ISSUM. Auch in diesem Jahr
werden wieder einige große Na-
delbäume gesucht, um die öf-
fentlichen Plätze in Issum, Seve-
len und Oermten in der Vor-
weihnachtszeit rechtzeitig zum
ersten Advent weihnachtlich her-
zurichten. Hierfür sucht die Ge-
meinde Issum noch mehrere
große Weihnachtsbäume mit ei-
ner Höhe von drei bis acht Me-
tern als kostenlose Spende.

Die Gemeinde freut sich über
entsprechende Baumangebote
mit Angabe von Adresse und
Kontaktmöglichkeit unter Tele-
fon 02835/1024 oder per E-Mail
an touristik@issum.de.

Gleichzeitig laufen auch die
Planungen für den Weihnachts-
markt im Rathauspark auf Hoch-
touren. Genau wie beim Oster-
markt wird das Haus Issum den
Ausstellern als Standfläche in
diesem Jahr nicht zur Verfügung
stehen und auch die Abstände
zwischen den Hütten im Park
werden vergrößert, damit sich
die Besucher ohne Gedränge die
angebotenen Waren ansehen und
aussuchen können. Interessierte
Händler dürfen sich gerne auf ei-
ne Warteliste setzen lassen, da al-
le Plätze aktuell belegt sind.

Issum sucht
Nadelbäume

XANTEN. Das KLB-Regionalte-
am Niederrhein lädt alle Interes-
seirten zum ersten KLB Bauern-
treff auf dem Möhrenhof,
Mörmterer Straße 7, in Xanten
ein. Er findet am Dienstag, 11.
Oktober, um 19.30 Uhr statt.

Mit diesem neuen Format
möchte sich das KLB-Regional-
team Niederrhein in lockerer
Runde über Themen „Rund um
Land und Landwirtschaft“ aus-
tauschen. Dazu sind jeweils in-
teressante Gesprächspartner ein-
geladen.

Gast beim ersten Treffen wird
Weihbischof Rolf Lohmann sein.
Rolf Lohmann ist nicht nur
Weihbischof für den Niederrhein
sondern auch Vorsitzender der
Arbeitsgruppe für ökologische
Fragen der Kommission für ge-
sellschaftliche und soziale Fragen
der Deutschen Bischofskonfe-
renz. Daher ist er als „Deutsch-
lands Umweltbischof “ ein ge-
fragter Ansprechpartner für die
Belange des Umweltschutzes, der
Biodiversität und der Landwirt-
schaft.

Lohmann beim
Bauerntreff
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Schulstr. 25 · 47661 Issum · Tel. 0 28 35 / 22 12
Burgstr. 4 · 46519 Alpen · Tel. 0 28 02 / 9 48 41 95

www.� eischerei-olyschlaeger.de

Ab November ab 18.00 Uhr geschlossen.

20 JAHRE IN ISSUM

Unsere Jubiläumsangebote:
Italienische Salami versch. Sorten

orig. Serrano Schinken
frische Schweine� letköpfe
frisches Hähnchenbrust� let

Beemster jung
Jubiläumsfrischkäse

Angebote gültig vom 10. - 15.10.2022

Achten Sie zusätzlich auf unsere Wochenhighlights!

20 JAHRE IN ISSUM
AKTIONSWOCHE VOM 10. - 15.10.2022

ANZEIGE

 

 

Wir wünschen der Fleischerei Olyschläger 
alles Gute zum Firmenjubiläum und 
bedanken uns für 20 Jahre Treue!  

 

Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah? 

Rosenstr. 9, 47661 Issum
– Neben Dr. med. Nils Hasley, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde –

Telefon: 0 28 35-44 68 54 · dierksmeier.issum@t-online.de
www.hoergeraete-dierksmeier.de

Immer da. Immer nah.

Geschäftsstelle Michael Fösken
Rathausstraße 40 · 47509 Rheurdt

Telefon 02845 96440

michael.foesken@gs.provinzial.com

VERTRAUEN IST 
IHR GESCHENK. 

VERLÄSSLICHKEIT 
UNSER DANK.

Der Fleischerei Olyschläger zum  

20-jährigen Firmenjubiläum die herzlichsten  

Glückwünsche verbunden mit dem Dank für das Vertrauen.

Gelderner Str. 13 ∙ 47661 Issum  
Tel. / Fax: 0 28 35 / 44 63 39 ∙ Mobil: 0171 / 128 53 45 

www.sikorska-polsterarbeiten.de

Herzlichen Glückwunsch zum 20-Jährigen!

Ich gebe Ihren Polstermöbeln ein neues Outfit!

Innentüren · Möbel nach Maß · Kunststofffenster · Haustüren

47661 Issum · Mobil 0172 - 25 79 137 

www.schreinerrei-lambrecht.de

Wir wünschen euch und eurem Team 
weiterhin viel Erfolg!

Schön, dass es euch gibt. Herzlichen Glückwunsch Peter, weiter so!

Issum · � 02835-1611· info@elektrowinkelmann.com

Lindenau 16, 47661 Issum
Tel. 0 28 35 / 39 49
elektro-schmetter@t-online.de

Inh. Arndt Borghorst

Miele ∙ Liebherr · Planung ∙ Verkauf ∙ Kundendienst

Wir gratulieren zum
20-jährigen Jubiläum!

Weiterhin viel Erfolg!
Issum, Tel. (02835) 36 47 • Geldern, Tel. (02831) 1 33 06 48 

dachdecker@schmetter.de • www.schmetter.de

Seit überAlles Gute 
zu 20 erfolGreichen JAhren!

Tel: 02835/3823 • Kapellener Str. 136 • 47661 Issum

Kneipe  &  Gaststätte

ISSUM/ALPEN. Am Anfang
stand der Wunsch nach Selbst-
ständigkeit, heute feiert die Er-
folgsstory ihr 20-jähriges Jubi-
läum. So lange nämlich versor-
gen das Ehepaar Peter und Si-
mone Olyschläger und ihr 23-
köpfiges Team mit der Fleische-
rei Olyschläger ihre Kunden in
Issum und Alpen mit hochwer-
tigen und überwiegend selbst
produzierten Waren. 

Schon seit es die beiden um
die Jahrtausendwende nach Is-
sum verschlagen hat, trieb sie
das „Streben nach Selbstständig-
keit“ an. Das Ziel, das Geschäft
ihrer Vorgänger zu übernehmen,
machten sie schließlich zum 2.
Oktober 2002 hin wahr.

Seither stellt das Ehepaar
Olyschläger hohe Ansprüche an
die Qualität. „Wir produzieren
viel Wurst selbst“, nennt Peter
Olyschläger ein Beispiel der
hausgemachten Produkte. Das
betrifft etwa 80 Prozent des
Wurstbestands. Auch die Tiere
werden hier noch selbst zerlegt,
was der Verschwendung entge-
genwirkt. Viele würden heute die
Teilstücke zukaufen, „wir ver-
werten das ganze Tier.“ Was die
Nachhaltigkeit betrifft, achtet
das Team auch auf die Herkunft
des Fleischs, das meist aus der
Region kommt. „Darauf legt der
Kunde heute viel Wert.“ Beson-
ders junge Menschen würden
mittlerweile eher auf die Qualität
achten als auf das Geld, gleich-
zeitig weniger und damit be-
wusster essen. Das Rindfleisch
bezieht das Team aus dem Sauer-
land. „Wir verarbeiten nur Fär-
sen, denn Jungbullen werden zu
stark gemästet“, erläutert Peter
Olyschläger. Gleichzeitig kommt
das der Qualität zugute, denn die
Feinmarmorierung bei weibli-

chen Tieren sorgt für besonders
saftiges Fleisch.

Neben unzähligen Wurstwa-
ren, Steaksorten und mehr kön-
nen sich die Kunden zum Bei-
spiel auch mit Gewürzen aus der
Region oder Nudeln eindecken.
Ein beliebtes Produkt ist der Alt-
biersenf Issumer Art aus Alpen.
Tipps zur Zubereitung gehören
ebenfalls zum großen Angebot
rund um’s Fleisch.

Gemütlicher Mittagstisch

Auch den Mittagstisch kocht
man bei Olyschläger selbst. Und
den Kunden gefällt es: „Er läuft
nach wie vor sehr gut.“ Entweder
zum Mitnehmen oder vor Ort
essen – seit April 2021 lädt näm-
lich eine gemütlich eingerichtete
Sitzecke zum Verweilen ein –
gibt es verschiedene selbstge-
machte Eintöpfe und Suppen: et-
wa Grünkohl, Möhrengemüse,
Erbsen- und Gulaschsuppe. Der
Mittagstisch wechselt täglich. An
der heißen Theke warten auch
Schnitzel, Frikadellen, Hähn-
chenschenkel, Fleischkäse und
mehr auf hungrige Gäste. Seit
mehr als zehn Jahren gehört wie-
derum die Gänsekeule zu St.
Martin fest zum Angebot.

Für die jetzt anstehende Jubilä-
umswoche von Montag, 10., bis
Samstag, 15. Oktober, plant das
Team einige besondere Angebote
mit internationaler Note für sei-
ne Kunden: etwa italienische Sa-
lami oder spanischen Schinken.

Über die Jahre hat sich für den
Betrieb einiges verändert: Die
erste große Weiterentwicklung
kam im September 2007. Dann

entstand nämlich im Issumer
Gewerbegebiet die eigene Pro-
duktionsstätte. Auch ein kleiner
Partyservice ab 20 Personen ge-
hört seither dazu. Ein besonde-
rer Meilenstein folgte 2009: die
zweite Filiale in Alpen. 2015 ging
es für die Issumer Filiale mit ei-
ner Kernsanierung und der hei-
ßen Theke voran. 2021 fand hier
zudem mit einer Erweiterung die
aktuellste Veränderung statt: wo
früher die Bäckerei war, lädt
heute die Sitzecke zu einer Pause
ein. Eine kleine Anpassung folgt
ab November: Die Filiale in Is-
sum ist dann nur noch bis 18
Uhr geöffnet.

Auch wenn die derzeitige Si-
tuation schwieriger geworden
und die Zukunft unklar ist: Die
Stammkunden seien auch wei-
terhin treu. „Das wissen wir sehr
zu schätzen!“, sagt Olyschläger.
Wesentlich für den 20-jährigen
Erfolg seien aber auch die Mitar-
beiter, von denen drei bereits seit
2002 an Bord sind. Ihnen möch-
te er für ihr jahrelanges, beherz-
tes Engagement besonders dan-
ken, das sie auch in Härtefällen
wie der Pandemie immer auf-
rechterhielten. „Sie sind immer
für uns da“, betont er.

Für einen anderen Grund zur
Freude und einen noch hoff-
nungsvolleren Blick in die Zu-
kunft sorgt der eigene Sohn.
Mittlerweile ist nämlich auch
Nils Olyschläger als Lehrling
zum Familienbetrieb dazugesto-
ßen – und könnte irgendwann
die Nachfolge antreten. Das ver-
mittelt vor allem eines: zusätzli-
che Stabilität in einer unsicheren
Zeit. Thomas Langer

Alles rund um’s Fleisch
20 Jahre Olyschläger: Jubiläumswoche mit besonderen Angeboten

Das Team der Fleischerei Olyschläger um Peter (r.) und Simone Olyschläger (2.v.l.) freut sich auch wei-
terhin darauf, ihre Kunden mit allem rund ums Fleisch zu versorgen. NN-Foto:Theo Leie

Peter und Simone Olyschläger mit ihren Vorgängern Jürgen und
Brigitte Bey. Foto: privat

 
   

€ 100,– SPAREN 
Bringen Sie Ihre alte Säge mit und sparen Sie 
beim Kauf einer Motorsäge 545 bis zu € 100,– 
zusätzlich zum Aktionspreis!

 AKTION

MOTORSÄGE 545 MARK II 
Mehr Leistung, schnellere Schnitte 
und immer einsatzbereit. Die 
Motorsäge 545 MARK II ist nun 
noch leistungsstärker und somit 
noch produktiver als je zuvor. 
Hubraum: 50,1 cm³, Leistung: 2,7 kW, 
Schienenlänge: 38 cm, 
Gewicht: 5,3 kg (exkl. Schneidausrüstung)

106 dB(A)*, 116 dB(A)**, 3,6/4,1 m/s²***

€ 749,–
Statt € 1.025,–

 
   

Forst-/Garten-/Kommunaltechnik

VAN STEPHAUDT
GMBH & CO. KG

www.vanstephaudt.de
Tel. 02835/2377

Wir

gratulieren

   zum Jubiläum!

 * Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson 
**  Schallleistungspegel garantiert 
***   Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq)  

vorderer/hinterer Handgriff

Alle Preise sind unverbindliche Aktionspreis-
empfehlungen des Herstellers und verstehen sich 
inklusive 19 % MwSt. Solange der Vorrat reicht. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Weiterhin viel Erfolg!
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PKW-Anhänger Große Auswahl – 
mehr als 75 Anhänger sofort verfügbar

• Herstellung
• Handel
• Reparaturen
• HU/Dekra
• Vermietung

Fair & Fachgerecht!

LOUVEN-Anhänger
AH Boll GmbH
Gochfortzberg 2
47627 Kevelaer-Kervenheim
www.Louven.de, Tel. 02825-487

Humbaur 2 Pferdeanhänger
Equitos Alu Plus 2400 kg
Klappe/Tür, SaKa, 100 km/h
nur € 9.990,- inkl. 19% MWST

M. GHARIB
GEWERBERING 58
47623 KEVELAER

AUTO AN- UND VERKAUF
TEL.: +49 174 4791667
INFO@AUTOLIMITED.DE
WWW.AUTOLIMITED.DE

Regional, unabhängig und professionell.

Auffallend anders. Einfach besser.

PASSURA Automobile
Inh. Siegfried Passura

Gottlieb-Daimler-Str. 15 -17 · 47608 Geldern 
Tel. 0 28 31 - 63 44 · Fax 0 28 31 - 98 02 95

LICHT-TEST
Behalten Sie den  
Überblick.

GELDERN. „Das war’n die
schönsten zwei Schulstunden
meines Lebens“ schwärmt Tho-
re (Namen geändert) mit leuch-
tenden Augen.

Die Kinder der Gelderland-
Schule sind begeistert, wenn es
Dienstag 11.45 Uhr ist und die
kleine Schülergruppe ihre Ein-
heit in der „AG-Pferd“ genießen.
Bei der Pferdezeit soll für die
Schülergruppe der Schule mit
Sprache, Lernen und emotiona-
le- und soziale Entwicklung vor
allem eine angenehme Lernat-
mosphäre geschaffen werden,
aber auch Spaß und Erfolgserleb-
nisse dürfen nicht zu kurz kom-
men.

Mit Unterstützung der Reit-
therapeutin Marita Morange und
der Lehrerinnen Simone Grimm
und Anika Winsberg bieten die
Stunden mit den Therapiepfer-
den praktische Ergänzungen
zum Unterricht. Ziel ist es die
Entwicklung der elf bis zwölfjäh-
rigen Kinder sowie die Lern-,
Gesundheits- und Sozialkompe-
tenz fördern. „Vertrauen fassen,
sich etwas zutrauen, die Führung
übernehmen, sich tragen lassen
und Verantwortung übernehmen
sind nur einige der vielen Erfah-
rungen, die diese Schülergruppe,
jeden Dienstag sammeln kön-
nen“, so Simone Grimm. Die
Lehrerin kennt nicht nur um den
Förderbedarf der Kinder, son-
dern bringt auch als Pferdebesit-
zerin viel Erfahrung mit Pferden
mit. Doch nicht nur Kinder kön-
nen von der gesundheitlichen
Förderung profitieren, auch alle
anderen Altersgruppen können
diese in Anspruch nehmen. „Die
Gründe für eine heilpädagogi-
sche Förderung mit Pferd sind so
vielschichtig, wie es Menschen

gibt. Ob es um Kinder unter
sechs Jahren geht, um schul-
pflichtige Kinder, Jugendliche in
der Ausbildung, junge Erwachse-
ne und Erwachsene bis ins hohe
Alter – diese Hilfe könne alle in
Anspruch nehmen, die den
Wunsch mitbringen, bestimmte
Entwicklungsziele zu erreichen.“
so Marita Morange, Heilpädago-
gin und Reittherapeutin der
Reittherapie Walbeck.

Die Möglichkeit am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen
und trotz unterschiedlicher Ein-
schränkungen sich nicht zu un-
terscheiden ist nur eines der vie-
len Ziele, die mit der Reitthera-

pie erreicht werden kann. Viele
Erfolgserlebnisse sind auch bei
den Kindern der Gelderland-
Schule zu beobachten. „Die Pfer-
de haben mir dabei geholfen, ge-
duldiger zu werden,“ sagt Czarek
(Name geändert), zwölf Jahre
und Schüler der Gelderland-
Schule mit Aufmerksamkeits-
und Konzentrationsschwierig-
keiten. „Das ist wichtig für mich
in meinem ganzen späteren Le-
ben“ bedankt er sich bei den Ak-
teuren am Ende der AG. Thore
(Name ebenfalls geändert), der
in der Schule mit Antriebslosig-
keit, fehlender Problemlösungs-
kompetenz und teilweise Apathie

zu kämpfen hat, schafft es inner-
halb der Kleingruppen der
„AG-Pferd“ ohne Mühe, sich an-
zustrengen. Vom aktiv und be-
weglich sein profitiert besonders
seine Eigenmotivation. Er entwi-
ckelt regelrecht Freude am Um-
gang mit Pferden und möchte
sich in Zukunft sehr gern in der
Freizeit um ein Pferd kümmern.

Die Vorbereitungen

Bevor das Training auf dem
echten Pferd beginnen kann,
wird zunächst auf dem Holz-
pferd „Mariella“ geübt. Dort sind
der Kreativität und den Ideen

der Kinder auch keine Grenzen
gesetzt. Anika Winsberg beob-
achtet die Entwicklung mit Er-
folg. „Ich finde es schön, zu be-
obachten, wie begeistert die Kin-
der jede Woche zur Reittherapie
Walbeck fahren. Man merkt
deutlich, dass sie viel sicherer
und selbstbewusster im Umgang
mit den Pferden werden, und
diese Erfahrungen übertragen sie
in ihren Alltag. Bei der Reitthe-
rapie Walbeck wird entspannt
gearbeitet und die Bedürfnisse
der Kinder werden sehr viel mit
einbezogen. Auf der Rückfahrt
freuen sie sich schon wieder auf
das nächste Mal!“

Ergänzend zu den Einheiten
führen die Kinder ein Tagebuch,
in denen die Erinnerungen und
Merkhilfen festgehalten werden.
Am Ende der „AG-Pferd“ erhal-
ten alle Teilnehmer eine Urkun-
de, auf der zu lesen ist, was sie
im Umgang mit Pferden erlernt
haben. Damit könnten sie im
Anschluss an die AG, im Alltag
an ihre Pferdeerfahrungen an-
knüpfen.

Schulleiter Marcus Knops be-
obachtet die Ergebnisse ebenfalls
mit Erfolg und hält an der Ein-
heit fest. „Es ist erstaunlich, wel-
ches Vertrauen und welche Ver-
bindung zwischen den Kindern
und den Pferden besteht. Die Re-
sonanz, die von den Pferden
kommt, wird sehr deutlich. Ich
sehe die Konzentration der Kin-
der bei der Durchführung der
Aufgaben, ihre Fähigkeit an ei-
ner Aufgabe dranzubleiben, ihre
Reaktionsgeschwindigkeit und
Konsequenz.“

Die Durchführung soll auch
im kommenden Schuljahr für
die fünfte und sechste Klasse
fortgeführt werden.

„Reittherapie“ als neues
Fach im Stundenplan
Die Gründe für eine heilpädagogische Förderung mit Pferd sind in allen Altersgruppen vielschichtig

Die Kinder der Gelderland-Schule haben viel Spaß bei Ihrer wöchentlichen Reittherapie in der
„AG-Pferd“. Foto: privat.

GELDERN. Selbst anpacken im
Kampf gegen den Wohlstands-
müll: Nach diesem Grundsatz
sammelten weltweit Millionen
Menschen beim „World Cleanup
Day“ Müll an Flüssen, Seen, We-
gesrändern und Wäldern und
setzten so ein Zeichen gegen die
Vermüllung der Natur, vor allem
aber gegen den Verpackungs-
wahn und die Plastikflut. 

Auch in Geldern waren Frei-
willige unterwegs, um diese Ak-
tion zu unterstützen. „Acht prall-
gefüllte Müllsäcke, eine Mikro-
welle und circa 50 Glasflaschen
haben wir in wenigen Stunden
zusammengetragen“, berichtet
die Geldernerin Claudia Molde-
rings, die mit ihrer Gruppe unter
anderem im Bereich Beeren-
brouckstraße und Weseler Straße
und im angrenzenden Gewerbe-
gebiet aufräumte.

Weitere Gruppen von Freiwil-
ligen meldeten sich ebenfalls bei
der Stadt Geldern und sammel-
ten im Bereich Otto-Hahn- und
Siemensstraße, an den Fleuthuf-
ern in der Nähe der Lindenallee
oder auch im Nierspark im Um-
feld des Berufskollegs und des
Gelderner Bahnhofs. Alle mit
dem Ziel, sich für saubere Le-
bensräume in Geldern einzuset-
zen.

Anlass war der einmal im Jahr
stattfindende „World Cleanup
Day“, bei dem sich weltweit
Menschen für eine saubere und
gesunde Welt einsetzen. Die
Stadt Geldern unterstützte diese
Aktionen und stellte Greifzan-
gen, Müllsäcke und Handschuhe
zur Verfügung. Sie sorgte auch,
da wo es nötig war, wieder für
das Abholen des Mülls durch
den städtischen Bauhof.

Freiwillige räumten auf
beim „Cleanup Day“
Mit Unterstützung der Stadt Geldern

Befreiten die Umwelt von allerlei Unrat: Cordula Weisz-Fischer,
Martina Wolters und Claudia Molderings (von links). Foto: privat

Filmkomödie: Am Donnerstag
um 20 Uhr zeigt die Filmzeit des
Kunstvereins im Gelderner Her-
zogtheater die melancholische
Filmkomödie „Der schlimmste
Mensch der Welt“. Zu sehen ist
das Porträt einer Generation, die
vor ihren (zu) vielen Möglichkei-
ten zurückschreckt – und so in
einer Schockstarre der Unbe-
stimmtheit verharrt. Die Buch-
händlerin Julie ist zwar ganz be-
stimmt nicht die schlimmste Per-

son der Welt, aber sie ist launisch
und sprunghaft, womit sie ihr
Umfeld merklich beeinflusst. Ju-
lie ist in einer Beziehung mit
dem älteren, 44-jährigen Co-
mic-Zeichner Aksel. Er möchte
gerne eine Familie mit ihr grün-
den, für Julie kommt das nicht in
Frage. Auf einer Party lernt sie
Eivind kennen, der jung und vol-
ler Energie ist . So wie Julie
möchte er keine Kinder. Das ist
der Beginn einer Romanze, die
ganz anders verläuft, als sich die
beiden das vorgestellt haben.

■ KURZ & KNAPP

Hektik und Stress am frühen
Morgen vor dem Weg zur Ar-
beit - viele von uns kennen es.
Wenn sich dann beim Dreh des
Zündschlüssels nichts tut und
das Auto nicht anspringen will,
ist Ärger vorprogrammiert.
Häufig ist es die Batterie, die
aufgrund von Altersschwäche
oder einer Tiefenentladung
nach einer frostigen Nacht ver-
sagt. Der Energiespender ist
mit 46 Prozent der Fahrzeug-
pannen laut Statista für fast je-
den zweiten Defekt verantwort-
lich.

Pannenhelfer haben besonders
in der kalten Jahreszeit viel mit
streikenden Batterien zu tun.
Dabei ließe sich das häufig durch
einen regelmäßigen Check der
Fahrzeugtechnik verhindern.

Regelmäßiger Batteriecheck

Autobatterien büßen über ihre
Lebensdauer an Leistung ein, oh-
ne dass Autofahrer dies bemer-
ken. Der natürliche Alterungs-
prozess kann sich noch be-
schleunigen, wenn die Batterie-
spannung vor dem Aufladen
häufig sehr niedrig ist - beispiels-
weise durch besonders viele ex-
terne Verbraucher im Fahrzeug
oder eine vergessene Beleuch-
tung. Auch niedrige Temperatu-
ren können zur Entladung der
Batterie führen. „Eine fachge-

rechte Wartung in der Werkstatt
empfiehlt sich ein- bis zweimal
jährlich. Insbesondere zur Frost-
periode sollten Autofahrer über-
prüfen lassen, ob die Batterie
leistungsstark genug ist“, erläu-
tert der Experte Martin Körner.
Die Fachleute können betagte
Batterien mit ihren Messungen
sofort erkennen.

Der Stopp in der Werkstatt ist
gleichzeitig eine gute Gelegen-
heit für einen umfassenden Win-
tercheck. So sollten Bremsen, Be-
leuchtung und Scheibenwischer
gerade in der nasskalten Jahres-

zeit jederzeit in gutem Zustand
sein. Auch die regelmäßige Kon-
trolle des Kühlerschutzmittels ist
wichtig, damit man unterwegs
nicht liegen bleibt. Fallen beim
Wintercheck mögliche Schwä-
chen auf, kann die Werkstatt di-
rekt handeln und so manche
Panne von vornherein verhin-
dern.

Ein Austausch der Fahrzeug-
batterie gehört ohnehin in Profi-
hände, da die Fahrzeugelektro-
nik immer komplexer und um-
fangreicher wird. Die Werkstatt
weiß zudem, welche Batterie sich

für das jeweilige Auto eignet.
Wer der neuen Batterie ein mög-
lichst langes Leben gönnen will,
kann dazu mit einer angepassten
Fahrweise beitragen. Unter an-
derem sollte man beim Kaltstart
des Motors alle Verbraucher wie
Heizung und Radio ausgeschal-
tet lassen und zum Zünden stets
die Kupplung durchtreten. Für
den Fall der Fälle sorgen kom-
pakte Batterieladegeräte unter-
wegs für zusätzliche Sicherheit.
Adressen von Werkstätten in der
Nähe findet man etwa unter
www.boschcarservice.com/de.

Energie für jedes Wetter
Wintercheck und Batterietest beugen lästigen Autopannen vor

Gut vorbereitet in die kalte Jahreszeit starten: Neue Scheibenwischer für mehr Durchblick gehören in je-
dem Fall dazu. Foto: djd/ Bosch

KREIS KLEVE. Zur Sicherheit
aller Verkehrsteilnehmer plant
die Polizei wieder Geschwindig-
keitskontrollen im gesamten
Kreisgebiet.

Samstag, 8. Oktober in Gel-
dern-Walbeck; Sonntag, 9. Okto-
ber in Goch-Hülm; Montag, 10.
Oktober in Weeze; Dienstag, 11.
Oktober in Bedburg-Hau-Qual-
burg; Mittwoch, 12. Oktober in
Geldern-Kapellen; Donnerstag,
13. Oktober in Rees-Haldern;
Freitag, 14. Oktober in Kranen-
burg-Nütterden; Samstag, 15.
Oktober in Kevelaer-Winneken-
donk und am Sonntag, 16. Okto-
ber in Kleve-Warbeyen.

Darüber hinaus müssen alle
Verkehrsteilnehmer im gesamten
Kreisgebiet mit weiteren Ge-
schwindigkeitskontrollen rech-
nen.

Hier wird
kontrolliert

■ KURZ & KNAPP
Abends tanken: Wer in den
Abendstunden die Zapfsäule an-
steuert, der kann als Fahrer eines
Benziners im Schnitt bis zu zwölf
Cent pro Liter gegenüber dem
Tageshöchstpreis sparen. Damit
ist das Sparpotenzial beim Tan-
ken durch die Wahl des richtigen
Zeitpunktes in den vergangenen
Monaten größer geworden. Teu-
erster Zeitpunkt zum Tanken ist
morgens kurz nach 7 Uhr. Zwi-
schen 5 und 11 Uhr schwanken
die Preise recht stark und liegen
fast immer über dem Niveau des
restlichen Tages.
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• Polster neu überziehen
 Zuschneiden•
 Aufpolsterung•
 Reparatur•
 Lederaufbereitung•
 Schaumstoffaufbereitung•
 Federerneuerung•
 Polsterreinigung•

Kolonialstil
Louis Phillipe/Seize
Renaissance
Windsor
Designermöbel
Küchenmöbel
gewerbliche Möbel
Kissen

Barock
Biedermair
Chesterfield
Chippendale
Empire
Gründerzeit
Rolf Benz
Jugendstiel und vieles mehr...

Unser Leistungsspektrum:
Komplettes Restaurieren, Polstern und  Neubeziehen von antiken Polstermöbeln. 
Zum Beispiel:

für die ersten 
25 Kunden

50 € GUTSCHEIN
auf alle Stoffe 

und Lederbezüge, Neubezug 
oder Restauration 

25%RABATT
Angebot gültig 

vom 08.10. - 15.10.2022 Gutschein einlösbar
vom 08.10. - 15.10.2022

Aus Alt

Aus Alt

wird Neu

wird Neu

Höchste Qualität ist unser Anspruch!

Ausserdem bieten wir Ihnen  eine große Auswahl an exklusiven STOFFEN UND LEDER  namhafter Hersteller

SONDERAKTION

Ein Anruf genügt!

Kostenloser 
Abhol- und 
Bringservice
(im Umkreis von 100 km)

Geschäftszeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 18.30 Uhr • Sa. 9.00 - 15.00 Uhr

• Polster Möbel jeder Art
 Sofa Garnituren•
 Leder Garnituren•
 Barock Garnituren•

• Stühle & Sessel
• Gardinen & Vorhänge
• Fußböden aller Art
• Teppiche aller Art

Wir reinigen:

Unsere Dienstleistungen:

vorher nachher

MARCO‘S POLSTER SERVICE

Aus Alt

wird Neu

Burgstraße 25 • 46519 Alpen 
 Tel. 02802 - 59 79 620  • Mobil 0152 - 277 100 38

Burgstraße 25 • 46519 Alpen 
 Tel. 02802 - 59 79 620  • Mobil 0152 - 277 100 38
Annahmestelle:

Inh. M. Gomann

Geburtsvorbereitungskurse
im Hospital zum Heiligen Geist

Anmeldung
Ilonka Dedio
(Freiberufliche Hebamme)
T 02841 25002 
Mobil 0172 2627474

Karla Wahlen 
(Sekretariat der Geburtshilfe)
T 02152 142376 

Veranstaltungsort
Hospital zum Heiligen Geist 
Von-Broichhausen-Allee 1
47906 Kempen

Ab dem 
15. / 16. Oktober!

Kursleiterin
Ilonka Dedio

Kurstermine

Hauptstraße 59 ∙ 47623 Kevelaer ∙ Tel. 02832 925 71 26
info@goldhaus-juwelier.de • www.goldhaus-juwelier.de

Fachkundige Beratung und faire Preise für Ihre Edelmetalle.Seit über 10 Jahren 
in Kevelaer. 

Zum nunmehr zehnten Mal fuh-
ren Schüler des Beruflichen
Gymnasiums der Liebfrauen-
schule Geldern für neun Tage
nach Südfrankreich. Von ihrem
Standort direkt am Mittelmeer
besuchten die angehenden Ab-
iturienten mit ihren Lehrern Syl-
via Brouwers, Tobias Bruch, Mo-
nika Hellebrandt und Ewald
Hülk nicht weniger als vier
Unesco-Weltkulturerben: das rö-

mische Aquädukt Pont du Gard
(Foto), die römischen Stätten in
Arles, die mittelalterliche Fes-
tung von Carcassonne und den
Papstpalast in Avignon. Weitere
Fahrten führten die Schüler nach
Les Baux-de-Provence, nach Nî-
mes und in die Universitätsstadt
Montpellier sowie in die Ca-
margue. Zur Geselligkeit trugen
eine Weinverkostung und der
unter den Schülern durchgeführ-

te Gourmet-Wettbewerb „Man-
ger comme Dieu en France – Es-
sen wie Gott in Frankreich“ bei.
Für Schüler, die sich für das
kommende Schuljahr für das Be-
rufliche Gymnasium, Schwer-
punkt Ernährungswissenschaft
beziehungsweise Erziehungswis-
senschaft anmelden, ist ange-
dacht, zum dann elften Mal nach
Südfrankreich aufzubrechen.

Foto: privat

Jubiläums-Studienfahrt nach Südfrankreich

KREIS KLEVE. Zum letzten
Mal nahm Hans-Josef Kuypers,
Geschäftsführer der Wirt-
schafts-förderungsgesellschaft
(WFG) Kreis Kleve an dem
Austausch der Wirtschaftsför-
derer aller Städte und Gemein-
den bei. Zum Monatsende Sep-
tember verabschiedet sich der
Kreis-WFG-Geschäftsführer
nach 16 Jahren im Amt in den
Ruhestand.

Zandra Boxnick, Allgemeine
Vertreterin der Landrätin, nutzte
dieses Arbeitstreffen im
Deutsch-Niederländischen Busi-
nessclub, um dem Bald-Ruhe-
ständler vor allem Gesundheit
und alles Gute für die Zukunft
zu wünschen. Der Kreis Kleve ist
Gründungs- und Mehrheitsge-
sellschafter der Kreis-WFG.

„Sie hinterlassen eine gesunde,
starke Wirtschaftsregion Kreis
Kleve mit einem Mix aus be-
kannten Firmen, Marktführern
in Nischen – so genannten „hid-

den Champions“ – und natürlich
unzähligen traditionellen Famili-
enunternehmen, dem Rückgrat
der Wirtschaft im Kreis Kleve“,
würdigte Zandra Boxnick die
Arbeit Kuypers.

„Darüber hinaus bleiben aus
Ihrer langjährigen Arbeit zahl-
reiche Neuansiedlungen. Als
hervorragender Netzwerker ha-
ben Sie es verstanden, nicht nur
neue Gewerbegebiete zu er-
schließen, sondern auch vorhan-
dene Lücken zu schließen. Sie
und Ihr Team waren stets an-
sprechbar für interessierte Inves-
toren und kannten das passende
Förderprogramm.“ Freddy Hein-
zel, Gastgeber im Deutsch-Nie-
derländischen Businessclub und
stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Kreis-
WFG, lobte ebenfalls die erfolg-
reiche Arbeit Kuypers.

Hans-Josef Kuypers absolvier-
te zunächst eine Ausbildung zum
Bankkaufmann. Über ein wirt-

schaftswissenschaftliches Studi-
um in Köln führte ihn sein Weg
in die PR-Abteilung der Privat-
brauerei Diebels, zur Wirt-
schaftsredaktion der Rheini-
schen Post in Düsseldorf und als
Leiter in die Presseabteilung der
Garant Schuh AG. Den Weg in
die Wirtschaftsförderung fand er
schließlich 1988 als Geschäfts-
führer der WFG der Stadt Keve-
laer. Im Jahr 2006 wechselte er in
die Geschäftsführung der Kreis-
WFG.

„Wenn Sie in den Ruhestand
gehen, lieber Herr Kuypers, ver-
abschieden wir nicht nur einen
Wirtschaftsförderer“, so Zandra
Boxnick. „Mit Ihnen geht auch
ein Tourismus-Manager, ein Re-
dakteur und PR-Profi, ein Wirt-
schafter, Netzwerker und Ideen-
geber. Kurzum: Wir verabschie-
den ein nimmermüdes Sprach-
rohr und einen sympathischen
Werbeträger des Kreises Kleve
und seiner Unternehmen.“

Werbeträger, PR-Profi
und Wirtschaftsförderer
Kreis Kleve verabschiedet Kreiswirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers

Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin der Landrätin, und Freddy Heinzel (r.), Gastgeber im
Deutsch-Niederländischen Businessclub und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreis-
WFG, verabschiedeten Hans-Josef Kuypers, den scheidenden Geschäftsführer der Kreis-WFG Kleve.

Foto: © WfG Kreis Kleve / Gottfried Evers
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Omexom Uedem 
Horlemannplatz 1 - 47589 Uedem
+49 2825 89-240  - bewerbung.uedem@omexom.com
www.omexom.de/karriere

AUSBILDUNGAzubi (m/w/d) werden bei

Elektroniker:in für Automatisierungstechnik 

Elektroniker:in für Betriebstechnik

Elektroniker:in für Energie- und Gebäudetechnik

Fachinformatiker:in für Anwendungsentwicklung

Fachinformatiker:in für Systemintegration

Industriekaufleute
Kaufleute für IT-Systemmanagement
KFZ-Mechatroniker:in
Tiefbaufacharbeiter:in FR Rohrleitungsbau

Direkt 
bewerben:

Unsere Benefits in Uedem:
• Prämien für gute Noten in den IHK- & 

HWK-Prüfungen
• Urlaubs- & Weihnachtsgeld
• Hohe Übernahmechancen
• Jährliche, deutschlandweite Azubi-Tage
• Eigene Ausbildungswerkstatt mit  

betreuter Prüfungsvorbereitung
• Mitarbeitervorteile, Aktienbeteiligungs-

programm & vieles mehr
• Vergünstigte 

Freizeitangebote,  
Handyverträge & 
Technik

#TEAMELTEN 
JONNA  

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG  
UND BIETEN DEN  

KICKSTART  
INS BERUFSLEBEN!
Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung voller Praxis- 
erfahrungen? Du möchtest Karriere in einer spitzen Arbeitsatmosphäre 
machen? Dann bist du bei ELTEN goldrichtig! Bewirb dich jetzt und  
wir starten gemeinsam durch. 

Sende deine aussagekräftigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf  
und die letzten zwei Schulzeugnisse) bitte ausschließlich per E-Mail  
an unser HR Team: Bewerbung@elten.com

Alle Infos findest du unter ELTEN.COM/AUSBILDUNG.

INDUSTRIEKAUFMANN (m/w/d)

FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK (m/w/d)

MEDIENGESTALTER DIGITAL & PRINT (m/w/d)

SCHUHMACHER (m/w/d)

KAUFMANN IM E-COMMERCE (m/w/d)

EINZELHANDELSKAUFMANN (m/w/d)

Wir suchen zum 01.08.2023 einen

Auszubildenden zum Metallbauer 
(m/w/d) 

mit Fachrichtung Konstruktionstechnik

Wir erwarten: Hauptschulabschluss mit guter Note in Mathematik oder 
höherwertiger Abschluss, Interesse an handwerklicher Arbeit.

Wir bieten: abwechslungsreiche Tätigkeit in Werkstatt und Tagesbau-
stellen, beste Übernahmechancen, gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Deine schriftliche Bewerbung, gerne auch per E-Mail, an:

Stahlbau Wolters GmbH  
Molkereistraße 56, 47589 Uedem 
Tel. 0 28 25 / 535 90 - 0, Fax. 0 28 25 / 535 90- 29 
info@stahlbau-wolters.de, www.stahlbau-wolters.de

Wir stehen für mehr als nur

Steuerfach!

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als 

Steuerfachangestellter (m/w/d), Informatik-Kaufmann 

(m/w/d) oder Kaufmann für Büromanagement (m/w/d).

LADM Aymans Bacht & Partner mbB Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte – Ostwall 3, 47589 Uedem – Tel. 02825 / 93 87 - 0

Deine Vorteile bei uns! Karriereperspektiven bei LADM

Moderne Büros mit neuester Hard- & Software

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Ortsunabhängigkeit und stetige Digitalisierung

Kaffee, Wasser, Obst & Snacks

Regelmäßige Teamevents

Work-Life-Balance: echte 40-Stundenwoche

Förderung von Studium, Steuer- und Fachberater

Großes Fortbildungsangebot

Entwicklung eigener Kompetenzbereiche

Moderne Karriere- und Partnerstrukturen

Mitwirkung beim Aufbau neuer Kanzleistandorte

Faire Vergütungssysteme

Interessierte Jugendliche beim Besuch der Firma Omexom im Oktober 2021, bei der ersten Auflage der Uedemer Ausbildungsnacht. Fotos (2): privat

UEDEM. Am 7. Oktober 2021
öffneten sich in Uedem erstma-
lig die Türen vieler Ausbil-
dungsbetriebe, um potenziellen
Azubis die Möglichkeit zu ge-
ben, sich ein Bild davon zu ma-
chen, welche verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten und
Karriereaussichten es in Uedem
gibt.

Im Vergleich zu anderen Aus-
bildungsmessen hatten die Inter-
essenten in Uedem nicht nur die
Möglichkeit, sich bei den im
Bürgerhaus Uedem ausstellenden
Betrieben zu informieren, son-
dern sie konnten sich in ent-
spannter Atmosphäre auch eine
Vielzahl von Ausbildungsbetrie-
ben mit aktiven Mitmachstatio-
nen zu den verschiedenen Aus-
bildungsberufen vor Ort anse-
hen.

Idee

Am Anfang stand eine Idee,
mit der das Uedemer Unterneh-
men Omexom auf die Verwal-
tung zukam. Um die Vielfalt der
Ausbildungsberufe und -mög-
lichkeiten in der Gemeinde bei
jungen Leuten stärker in den Fo-

kus zu rücken, wurde angeregt,
gemeinsam eine „Uedemer Aus-
bildungsnacht“ zu organisieren
und durchzuführen. „Viele Fir-
men und Betriebe wurden da-
mals dafür mit ins Boot geholt“,
berichtet Bürgermeister Rainer
Weber. „Wir haben uns überlegt,
wie wir uns von Veranstaltungen
dieser Art, die es im Kreis bereits
gibt, abheben und die Ausbil-
dungsnacht einmal anders ge-
stalten können“, erzählt Klaudia
Gärmer vom Fachbereich Pla-
nen, Bauen und Umwelt.

Einblicke

Am Donnerstag, 20. Oktober,
17 bis 21 Uhr, wird die Gemein-
de Uedem in Kooperation mit
den teilnehmenden Betrieben
nun wieder eine Uedemer Aus-
bildungsnacht veranstalten, um
Schülerinnen und Schülern aus
der Region Einblicke in die ver-
schiedenen Uedemer Ausbil-
dungsbetriebe zu geben, die ih-
nen eine fundierte Berufsausbil-
dung und damit den optimalen
Start in die Berufswelt ermögli-
chen. Mehr zur Uedemer Ausbil-
dungsnacht auf Seite 11.

Berufliche Vielfalt in
kompakter Form erleben
Uedemer Unternehmen stellen sich vor

Die Jugendlichen bekamen einen Einblick in verschiedene Tätigkeiten.
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Ihr Partner für FußGEHsundheit 
in Uedem!

Wir bilden aus!
Orthopädie-

schuhmacher/-in
(m/w/d)

Molkereistraße 22, 47589 Uedem, Tel. 02825-1327, E-Mail: info@� tzufuss.net

  #TEAMHILLMANN

Die Sonnenheizung

CO -Emissionen senken2
Kosten sparen

klima
anlagen

photo
voltaik

Ihr Spezialist 
für Wärme-, 
Kälte- und 

Energietechnik 

Garbe GmbH · Molkereistr. 47 · 47589 Uedem
Tel. 0 28 25/53 56 18 - 0 · www.garbe.gmbh

Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams zum 01.08.2023 

Auszubildende m/w/d

Anlagenmechaniker
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

und 

Elektroniker
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Bitte sendet Eure Bewerbung an: j.garbe@garbe.gmbh

Die Sonnenheizung

CO -Emissionen senken2
Kosten sparen

klima
anlagen

photo
voltaik

JETZT EASY BEWERBEN

KOMM INS BSG TEAM

spannende Projekte weltweit • Wertschätzung und Gehörtwerden • 
persönlicher Ansprechpartner • volldigitalisierte Projektabwicklung 

• Fort- und Weiterbildungsangebote • 30 Tage Urlaub 
• 38-Stunden-Woche • hohe Übernahmequoten • familiäre 

Atmosphäre • leckerer Food Truck ;-)

BRUCKMANN STEUERUNGSTECHNIK GMBH 
CRISPINUSSTRASSE 6 • 47589 UEDEM
02825 7044 0 • AUSBILDUNG@BSG.DE 
WWW.BSG.DE/AUSBILDUNG

AZUBI ELEKTRONIKER FÜR BETRIEBSTECHNIK (M/W/D)

AZUBI FACHINFORMATIKER (M/W/D)

JETZT MIT 
NUR WENIGEN 

KLICKS 
BEWERBEN!

Maks GmbH | Molkereistraße 61 | 47589 Uedem
info@maksmacht.de | www.maks-macht.de

Deine Vorteile

• Eine sehr gute Ausbildungsvergütung
• Flexible Arbeitszeiten und Freizeitausgleich
• Abwechselnde und spannende Aufgaben
• Tolle Stimmung in einem super Team
• Persönliche Förderung
• Entwicklungsmöglichkeiten nach der 

Ausbildung
• Eine Ausbildung in einem erfolgreichen 

Unternehmen
• Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Das ist Dein Beruf, das lernst 
Du bei uns:

Als Kfz-Mechatroniker (m/w/d) 
sorgst Du dafür, dass nichts die 
„Freude am Fahren“ bremst. Du 
bist der Experte für modernste 
Fahrzeugtechnik. Egal welche Feh-
ler und Störungen auftreten - Du 
spürst sie auf und behebst sie. Dein 
umfassendes Wissen und Deine 
Leidenschaft für Technik sind bei 
der Entwicklung, Herstellung, Repa-
ratur und Qualitätssicherung eben-
so gefragt wie bei Routinechecks.

Bei uns lernst Du alle Bereiche der 
Fahrzeugtechnik kennen. So wirst 
Du Schritt für Schritt zu einem 
echten Profi, der seine Fähigkeiten 
selbstständig und im Team jeden 
Tag aufs Neue unter Beweis stellt.

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Dein Profil

• Spaß am Umgang mit Technik
• Freude an handwerklichen Arbeiten
• Interesse an Autos
• Affinität für Mathematik, Physik und Elektronik
• Lust auf selbstständiges Arbeiten im Team
• Lernbereitschaft
• Hauptschulabschluss

KARRIERE-ORIGINAL.DE
AUSBILDUNG – STAFFEL 2022

WERDE EIN ORIGINAL

WIR SUCHEN

IN UEDEM

Raab Karcher Bausto�  andel

Molkereistraße 42 • 47589 Uedem

Tel.: 02825 53945-0

mathias.hermens@raabkarcher.de

BEWIRB DICH JETZT!

BEWIRB DICH JETZT!

Seit fast 60 Jahren stehen wir für fachliche Betreuung, erstklassige 
Produkte und professionellen Rund-um-Service.

Wir bilden in 2023 aus! Nutze deine Chance auf eine starke  
berufliche Perspektive!

Wir suchen zum 01.08.2023 einen Auszubildenden zum:

Anlagenmechaniker (m/w/d) 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Es ist immer eine Herausforderung, wenn man nach dem richtigen  
Beruf sucht. Besonders wichtig ist dabei, dass man Abwechslung, 
Spaß und eine sichere Zukunft miteinander verbinden kann.

Ausbildungen im Handwerk versprechen viele unterschiedliche  
Tätigkeitsbereiche, spannende Projekte im Team mit deinen Kollegen 
und einen sicheren Job. Überzeug dich gerne in einem Praktikum  
bei uns! 

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine schriftliche Bewerbung per Post  
oder per E-Mail an:

van Straelen GmbH, Lohfeldstr. 2, 47589 Uedem 
Tel.: 0 28 25-9 04 00, Email: info@van-straelen.de 
www.van-straelen.de

Wir bilden  

in 2023 aus!

Ausbildung zum Gärtner 
Fachrichtung Garten- und Landscha� sbau (m/w/d)
Du bist gerne an der frischen Lu�  und suchst einen abwechslungsreichen Job? Dann bieten wir:

• Gartenrealisierung nach modernsten Standards

• Weiterbildungschancen und Entwicklungsmöglichkeiten

• Betriebliche Altersvorsorge

•  Ausbildungsvergütung, Urlaubsanspruch und eine 

39 Std.-Woche werden tarifl ich zugesichert

 ...  und vor allem einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

in einem super Team

Bewirb Dich jetzt bei uns: Garten- und Landscha� sbau Achim Lange, 
Steinbergen 5, 47589 Uedem, www.galabau-lange.de, info@galabau-lange.de

Weitere Informationen und die detaillierte Stellenausschreibung 
fi nden Sie auf unserer Internetseite www.uedem.de.

Die Gemeinde Uedem sucht zum 01.08.2023

eine/n Auszubildende/n
als Verwaltungswirt/in 
(m/w/d) Auskünfte:

Gemeinde Uedem
Frau Schulz 

Mosterstraße 2
47589 Uedem

Tel. 0 28 25/ 88 - 48

UEDEM. Das Konzept sieht
vor, dass im Bürgerhaus Ue-
dem, Agathawall, eine allgemei-
ne kurze Begrüßung stattfindet
und sich die interessierten Ju-
gendlichen einen Überblick
über die teilnehmenden Firmen
verschaffen, um dann von dort
aus direkt in die Betriebe zu ge-
hen.

Sie sollen eben nicht in einer
Halle nur von Stand zu Stand
laufen. Vor Ort in den Betrieben
können sich die Jugendlichen
umschauen und sondieren, ob
der Beruf für sie überhaupt in-
frage kommt. In den Betrieben
gibt es kompakte Informationen,
die bei einer ersten Einschätzung
helfen. So können Jugendliche
und Betriebe ganz unkompliziert
für den Start des Ausbildungs-
jahres 2023 zusammengebracht
werden. Für die „Uedemer Aus-
bildungsnacht“ muss man sich
nicht anmelden, man kann spon-
tan vorbeikommen.

3.407 Arbeitsplätze

„Die Attraktivität und die Kar-
riereaussichten einer Berufsaus-
bildung in unserer Schusterge-
meinde herausarbeiten, das ist
das Ziel der Ausbildungsnacht“,
betont Bürgermeister Rainer We-
ber. Denn die Zahlen sprächen
für sich: Große Unternehmen
und kleinere Betriebe in Uedem
stellen rund 3.407 sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze zur
Verfügung – im Kreis Kleve ist
dies die fünfthöchste Arbeits-
platzdichte (sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte pro 1.000
Einwohner) unter den 16 Kom-
munen.

„Außerdem punktet Uedem
mit der direkten Autobahnan-

bindung und der zentralen Lage
im Kreisgebiet. Also beste Vor-
aussetzungen, um zum Zielort
für junge Leute zu werden“, weiß
der Bürgermeister um die Stand-
ortvorteile der Gemeinde. Junge
Leute sollen bei der Ausbil-
dungsnacht in kompakter Form
die Vorzüge, die eine Ausbildung
in Uedem mit sich bringt, auf-
merksam gemacht werden. Viele
hätten zudem das Handwerk gar
nicht auf dem Schirm und seien
sich der Karrieremöglichkeiten
mit einer Ausbildung im Rücken
nicht bewusst. Auch kaufmänni-
sche Berufe hätten mit diesem
Problem zu kämpfen. Oft seien
Schüler auf ein Studium fokus-
siert, obwohl das nicht der geeig-
nete Weg für jeden ist. „Dagegen
beobachten wir, dass Hand-
werksbetriebe immer weniger
Bewerbungen auf ihre Stellen-
ausschreibungen erhalten. „Mit
der „Uedemer Ausbildungs-
nacht“ wollen wir diesem Trend
etwas entgegensetzen und dafür
sorgen, dass Uedem neben grö-
ßeren Städten wie Duisburg,
Düsseldorf, Krefeld oder der
Kreisstadt Kleve ebenfalls als be-
sonderer Arbeits- und Ausbil-
dungsstandort wahrgenommen
wird“, betont Bürgermeister We-
ber.

Seitens der Gemeinde wird es
wieder einen Shuttle-Bus geben,
der die Jugendlichen zu den Fir-
men bringt – wer mag, kann na-
türlich auch selber dort hinkom-
men. Über die Website www.aus-
bildungsnacht-uedem.de besteht
die Möglichkeit, sich vorab über
die Ausbildungsfirmen und die
angebotenen Berufe zu informie-

ren. Weitere Informationen zur
Ausbildungsnacht erfolgen über
die Sozialen Medien wie Face-
book@Ausbildung.Uedem oder
Instragram@Ausbildung.Uedem.

Die Wirtschaftsjunioren bieten
vor Ort die Möglichkeit, die Ju-
gendlichen zu ihren Bewer-
bungsunterlagen zu beraten. Ent-
weder können sie die Unterlagen
ausgedruckt oder digital auf ei-
nem USB-Stick mitbringen oder
sie auf https://wj-kleve.de/be-
werber-check hochladen. Sie be-
kommen dann von jungen Un-
ternehmern aus dem Kreis fun-
dierte Tipps für ihre Bewer-
bungsunterlagen.

Auf die Attraktivität einer
Ausbildung hinweisen
Chancen und Karrieremöglichkeiten – viele Tipps für potenzielle „Azubis“

Bei den Betrieben gibt es kompakte Informationen, die bei einer ersten Einschätzung helfen.
NN-Foto: Archiv/Rüdiger Dehnen

Die teilnehmenden
Firmen
• Gartenlandschaftsbau Achim
   Lange
• Raab Karcher
• BSG-Bruckmann
   Steuerungstechnik
• Laurentius-Haus (Caritasver-
   band Geldern-Kevelaer)
• Elten GmbH
• Solartechnik GmbH Garbe
   Elektro
• LADM Aymans Bacht & Partner
• Orthopädie Schuhtechnik
   Hillmann
• Gemeinde Uedem
• iTS Germany
• Maks Macht
• Sparkasse Rhein-Maas Straelen
• Proest GmbH
• Schmitz Handels GmbH
   Räderecke Uedem
• Volksbank an der Niers
• Omexom
• Hitachi High Tech
• Wolters Stahlbau
• Debeka Versicherungen
• van Straelen GmbH

Austausch in lockerer Atmosphäre. NN-Foto: Archiv/Rüdiger Dehnen

UEDEMER  
AUSBILDUNGSNACHT
Einblick in die Ausbildungsbetriebe von Uedem 

20. Oktober 2022 ab 17 Uhr
Start im Bürgerhaus oder direkt bei den teilnehmenden Betrieben

Alle beteiligten Unternehmen und Institutionen findest Du 
auf unserer Webseite oder über unsere Social Media Kanäle. 
Lerne die Ausbildungsbetriebe kennen und lass Dich vorab 
schon von der Vielzahl der Angebote überzeugen. 

www.ausbildungsnacht-uedem.de
Weitere Infos gibt es über die so-
zialen Medien, zum Beispiel Insta-
gram.
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Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
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tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
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5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
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Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 
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Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
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Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 
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1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
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Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen
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Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Bundesministerium für Gesundheit
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Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
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Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
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Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 
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So können Sie sich 
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Diese Schutzmaßnahmen gelten 
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Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 
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So können Sie sich 
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Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de

bmg.bund

bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
kostenfrei 

116 117 und 0800 0000837
Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
zusammengegencorona.de/
faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Stand 

25. September
2022

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

So können Sie sich 
am besten schützen: 

Diese Schutzmaßnahmen gelten 
bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir wissen

Quelle: BMGQuelle: BMG

Quelle: BMG

Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 
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Angepasste 
Booster-Impfstoffe

Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel

Im Alltag Maske tragen 
FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.

Hygieneregeln beachten 
Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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Maskenpflicht  auch im 
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Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
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Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
völkerung und unseres Gesundheitssystems beschließen. 
Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
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Gut zu wissen
Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich 
als vollständig geimpft:
∙ nach drei Einzelimpfungen (die letzte Einzelimpfung 

muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 

∙ nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Anti-
körpertest vor der ersten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder vermehrt in Innenräumen 
auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
den als in den vergangenen Jahren.

Antivirale Medikamente
Ausreichende Dosen für 
Pflegeheime stehen bereit.

Impfungen
Es stehen ausreichend – auch an die Omikron-Variante 
angepasste – Impfstoffe sowie die Impfkapazitäten bereit.

1. Stufe 2. StufeZusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan

AHA+L-Formel
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FFP2-Masken, korrekt über Mund und Nase 
getragen, senken das Infektionsrisiko deutlich.
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sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.
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Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*
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Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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„Wir wissen nicht, wie sich die 
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Quelle: PEI
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
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Antivirale Medikamente
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Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
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für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.
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Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
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muss mindestens drei Monate nach der zweiten 
Einzelimpfung erfolgt sein), 
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Infektion vor der zweiten Impfung oder plus einer 
mittels PCR-Test nachgewiesenen SARS-CoV-2-
Infektion nach der zweiten Impfung; seit der Testung 
müssen 28 Tage vergangen sein.

„Wir wissen nicht, wie sich die 
Pandemie im Herbst entwickelt. 

Aber wir werden diesmal gut 
vorbereitet sein.“

Quelle: PEI
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
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STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
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heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.
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sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
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lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
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für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.
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auf und die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen 
vor allem gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt wer-
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Zum Beispiel: Regelmäßiges Händewaschen 
sowie Husten und Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch schützen.

Abstand halten 
Halten Sie möglichst einen Abstand von min-
destens 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.

Lüften
Innenräume regelmäßig stoßlüften, damit sich 
Coronaviren nicht über Aerosole (virushaltige 
Flüssigkeitspartikel in der Luft) im Raum verbrei-
ten können.

Impfschutz auffrischen
Informieren Sie sich über die aktuellen 
STIKO-Empfehlungen und Ihren individuellen 
Impfschutz mit dem Impf-Guide auf 
www.corona-schutzimpfung.de.

Im öffentlichen Fernverkehr gilt eine FFP2-
Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche 
von sechs bis einschließlich 13 Jahren sowie 
das Personal können alternativ auch medi-
zinische Masken (OP-Masken) tragen.

Patientinnen und Patienten sowie Besu-
cherinnen und Besucher dürfen Arztpra-
xen, Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des Gesund-
heitswesens nur mit FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweispflicht 
gilt für den Zutritt zu Krankenhäusern 
sowie voll- und teilstationären Pflegeein-
richtungen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in ambu-
lanten Pflegediensten und vergleichbaren 
Dienstleistern während ihrer Tätigkeit.*

Maskenpflicht für ÖPNV, in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Restaurants, Bars, Kultur, Freizeit, Sport), 
in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen 
für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler ab dem 
5. Schuljahr (soweit dies zur Aufrechterhaltung eines 
geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen Einrichtungen 
(z.B. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte, 
Hafteinrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

Maskenpflicht  auch im 
Außenbereich, wenn 1,5 Meter 
Abstand nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen  bei 
Veranstaltungen in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen 

Hygienekonzepte

Was wir tun

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind vorgesehen, wenn die Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht, sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte, be-
treute, untergebrachte oder gepflegte Personen in den für ihren dauerhaften Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen können, sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte oder gepflegte Personen sind zudem von der Testnachweispflicht ausgenommen.

www.zusammengegencorona.de
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Bundesministerium für Gesundheit

bundesgesundheitsministerium(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 
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Weitere Informationen und die 
genannten Quellen finden Sie unter: 
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faktenbooster

Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach
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in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
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Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 
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Schutzmaßnahmen helfen, 
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Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach

Die Länder haben die Möglichkeit, je nach Infektionslage 
in zwei Stufen auf die Pandemieentwicklung zu reagieren.
Ab dem 1. Oktober können die Landesregierungen in ei-
ner ersten Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der Be-
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Stellt ein Landesparlament eine konkrete Gefahr für Ge-
sundheitssystem oder kritische Infrastruktur fest, kön-
nen in dem Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Die Europäische Kommission hat die 
an die Omikron-Variante angepassten 
Corona-Impfstoffe von BioNTech/
Pfizer und Moderna zugelassen. Beide 
werden für die Auffrischimpfung allen 
Personen ab 12 Jahren empfohlen, die 
mindestens eine Grundimmunisierung 
gegen COVID-19 erhalten haben. 

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes werden 
ab dem 1. Oktober bundesweite Maßnahmen eingeführt, 
die uns im Herbst und Winter besser schützen. 
Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Plan für 
Herbst und Winter

324x474_BMG_Corona_2239_Faktenbooster_Infektionsschutzgesetz_Advertorial_DAM.indd   1 27.09.22   11:45



SAMSTAG 08. OKTOBER 2022 NIEDERRHEIN NACHRICHTEN 13

Wie uns ein gutes Gehör die Türen zur Gefühlswelt öff net – und uns so Alltägliches versüßt.

Hörgeräte machen glücklich! KEINE LUST MEHR
AUF UNNÖTIGEN 
HÖRSTRESS?

Ein ansteckendes Lachen. Musik, die 
Gänsehaut bereitet. Das Weinen eines 
Babys, das unsere Beschützerinstinkte 
weckt. Oder das plötzliche Zuschlagen 
einer Tür. Geräusche sind eng mit Emo-
tionen verbunden, denn so lenken sie 
unsere Aufmerksamkeit. Das hat prak-
tische Gründe: zum Beispiel, wenn 
Gefahr droht. Schließlich müssen wir 
gerade bei beängstigenden Geräuschen 
alles andere vergessen und blitzschnell 
reagieren. Doch was, wenn unser Gehör 
nicht mehr alle Geräusche wahrnehmen 
kann?

Emotionen gehen durch die 
Ohren

Eine mögliche Erklärung liefert die 
Assoziationstheorie: Sie beruht auf 
der Annahme, dass die Geräusche 
und besonders auch Musik eine Ver-
bindung im Gehirn mit bestimmten 
Gefühlen herstellen. Bei Musik ist dies 
auffällig ausgeprägt, sie kann sehr star-
ke Emotionen hervorrufen. Oft reichen 
wenige Sekunden eines Liedes und man

schwelgt bereits in Erinnerungen, möch-
te plötzlich tanzen oder in Tränen aus-
brechen. Der Grund: Emotionale Geräu-
sche werden in unserem Gehirn stärker 
verarbeitet, als neutrale Geräusche.

Gutes Hören – 
und noch viel mehr

Wer nicht mehr alles gut hört, kann im 
Umkehrschluss auch nicht alle Gefühle 
so wahrnehmen wie früher. Sabine Hos-
pital, Hörakustikmeisterin und Inhabe-
rin von Hörgeräte Hospital: „Das pras-
selnde Feuer im Kamin, das Zwitschern 
der Vögel, das Schnurren der Katze – 
das alles scheint im ersten Moment un-
wichtig. Dennoch bemerken viele Kun-
den nach der Hörgeräte-Anpassung, was 
ihnen vorher entgangen ist. Das Glücks-
gefühl steht ihnen dann buchstäblich ins 
Gesicht geschrieben!“

Individualität im Fokus

Der Schlüssel zu maximalem Hörglück 
ist die präzise Feineinstellung der Technik

durch den Hörexperten. Sabine Hospital 
erklärt: „Die zahlreichen Funktionen, 

die Hörgeräte der neuesten Generation
bieten, ermöglichen einen enormen 

Komfort im Alltag. Doch nur, wenn das 
Hörgerät mit all seinen Funktionen und 
Möglichkeiten bestmöglich zum Träger 
passt, wird aus den beiden ein perfektes 
Team. Dank umfangreichem Know-
how und einer ganz eigenen Herange-
hensweise machen wir das möglich!“

Die Welt wieder mit allen 
Sinnen erleben

Sabine Hospital: „Genießen Sie gute 
Gespräche wieder ganz unbeschwert. 
Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, ei-
nen Termin bei uns zu vereinbaren. In 
einer kostenlosen Gehöranalyse über-
prüfen wir Ihr Gehör ganz genau. Sollte 
es tatsächlich nachgelassen haben, pro-
grammieren wir Hörgeräte der neuesten 
Generation exakt für Ihr Gehör – egal 
ob fast unsichtbare Im-Ohr-Hörgeräte 
oder ein klassisches Hinter-dem-Ohr-
Modell. Sie werden staunen, welche 
Geräusche – und Emotionen – Sie da-
mit wieder entdecken! Ich freue mich auf 
Ihren Anruf!“

Kerken | Friedensstr. 2
T 02833 93 99 366

Geldern | Stauffenbergstr. 1
T 02831 13 38 870

www.hoergeraetehospital.de

Zum Beispiel das neue maßge-
fertigte Im-Ohr-Hörsystem mit 
Akku- und Bluetooth-Technologie. 
Erleben Sie selbst den Unter-
schied.

KEINE LUST MEHR 
AUF UNNÖTIGEN
HÖRSTRESS?
Überzeugen Sie sich selbst 
davon, wie komfortabel 
Hören mit Hörgeräten der 
neuesten Generation 
ist – bei einem 14-tägigen 
Probetragen.

Lassen Sie sich von uns 
begeistern, und staunen
Sie was neueste Technik 
und präzise Feineinstellung
heute möglich machen!

Eine der größten Herausforderungen. Gespräche in Gesellschaft. Mit der 
richtigen Hörtechnik aber einfacher, als mal denkt.

Hintergrund-
musik

Hintergrund-
gespräche

Gesprächs-
partner

AnzeigeAnzeige

Autohaus Minrath GmbH & Co. KG
Rheinberger Straße 46+61, 47441 Moers, Tel. (0 28 41) 1 45 0
Prinzenstraße 67, 47475 Kamp-Lintfort, Tel. (0 28 42) 3 38 0
Weseler Straße 150+152, 47608 Geldern, Tel. (0 28 31) 93 04 0
Krefelder Straße 136, 47226 Duisburg, Tel. (0 20 65) 92 99 0

Viele Glasschäden wie beispielsweise Steinschläge können wir 
mit einer modernen Füllharzmethode reparieren: schnell und 
günstig – für die meisten Kaskoversicherten sogar kostenlos1.
Das Ergebnis: Sie sehen fast nichts mehr davon und sind 
genauso sicher unterwegs wie zuvor. Fragen Sie uns.
www.minrath.de

1 Im Rahmen der Kaskoversicherung zahlen die meisten Versicherer den Schaden 
ohne Kostenbeteiligung. Andernfalls fragen Sie nach unserem individuellen Angebot. 
Aus Sicherheitsgründen unter anderem keine Reparatur im Fernsichtbereich des 
Fahrers und in der Randzone, Beschädigung nicht größer als 5 mm (Einschlag) und 
40 mm (Bruchstelle). Reparatur auch im günstigsten Fall nicht ganz unsichtbar.

www.minrath.de

Unser 
Glas-Reparatur-Service!

Sorgt für klaren 
Durchblick: 

Alle Marken,

alle Modelle

Für Ihr 

ALTGOLD 
zahlen wir Ihnen einen fairen Preis.

Ihr Altgold ist Bares wert!

Goldankauf ist Vertrauenssache

Hammans KG

Lieferung von
Sand, Schotter, Kies
in Verbindung mit Container-Stellung 
zum Vorteilspreis

Ihr Ansprech-Partner für alle Ab-Fälle

Kevelaer 
Walbecker Straße 325 
Einfahrt Südstraße 170 
Telefon 0 28 32 - 48 11 
Fax 2795

www.containerdienst-winkels.de
GmbH

Ob St. Martinstüte oder Wurfmaterial für Karneval 

Süßigkeiten und Waffeln von GeHo auf jeden Fall.

Bestellungen durch Vereine, Komitees und 

auch Privatpersonen ab 250,00 € möglich.

Carl-Kühne-Str.2 

47638 Straelen-Herongen 

Tel.02839/56190 

www.geho-straelen.de 

E-Mail:geho@geho-straelen.de

SONSBECK. Mit dem Ziel
Hemmschwellen abzubauen,
miteinander ins Gespräch zu
kommen, Kontakte zu knüpfen
und zu pflegen und dadurch
der Einsamkeit entgegenzuwir-
ken, bietet die LEADER-Nach-
barschaftsberatung für die Ge-
meinde Sonsbeck an den nach-
folgenden Terminen eine Aus-
tauschmöglichkeit für alle Bür-
ger:innen. Im Folgenden sind
alle aktuellen Termine für die-
ses Jahr aufgeführt.

Die Nachbarschaftsberatung
ist eine niederschwellige Hilfsge-
meinschaft, die Menschen in vie-
len Notsituationen unterstützt.
Die ehrenamtlichen Nachbar-
schaftsberater:innen schenken
Zeit, beraten trägerunabhängig
und sind individuell für die
Menschen da. Besonders Le-
bens-wege von Menschen in pre-
kären Lebenslagen, verursacht
durch Altersarmut, Einsamkeit,
Krankheit, Verlust oder Ein-
schränkung der Mobilität, haben
sie dabei im Blick.

Mobile Nachbarschaftsbera-
tung mit Sprechstunde vor Ort
(ohne Anmeldung): 8. Novem-
ber und 6. Dezember, 9 bis 12
Uhr, im Hubertushaus in Hamb;
9. November und 7. Dezember, 9
bis 12 Uhr, im Pfarrheim in Lab-
beck.

Neuer Stammtisch für pflegen-
de Angehörige und nette jungge-
bliebene Nachbarn: 12. Oktober,
9. November und 14. Dezember,
jeweils um 18 Uhr in der Gast-
stätte zur Linde in Sonsbeck,
Herrenstraße 70.

Senioren Tanzcafé im Kastell:
16. Oktober, von 15 bis 18 Uhr
kostenfrei mit Kaffee, Kuchen
und toller Live-Musik. Um vor-
herige Anmeldung wird gebeten.

Stammtisch für schwule und
lesbische Bürger:innen in Alpen:

20. Oktober, 17. November und
15. Dezember ab 18 Uhr in der
Burgschänke in Alpen, Burgstra-
ße 32-38.

Senioren-Handyseminare: 28.
Oktober und 25. November, je-
weils ab 17.30 Uhr in der Tages-
pflege der Caritas, An der Stau 2,
Sonsbeck. Individuelle Hilfestel-
lung bei Fragen rund um Smart-
phone, Tablet, Notebook und di-
gitale Medi-en durch die Pfad-
finder Sonsbeck und ehrenamtli-
chen Nachbarschaftsberatern.

Repair Café – „Die Mitmach-
werkstatt“: Viele Geräte können
mit Hilfestellung repariert wer-
den (zum Beispiel Toaster,
Staubsauger, Lampen, E-Geräte,
Nähmaschine). 31. Oktober ab
15 Uhr bis mindestens 17.30 Uhr
im Kastell in Sonsbeck; 28. No-
vember ab 15 Uhr bis mindes-
tens 17.30 Uhr im Pfarrheim,
Labbeck.

Blindenberatung

Blindenberatung/Sehbehinde-
rung; Heinz Peter Maas vom
Blinden- und Sehbehinderten-
verein für Moers und Umgebung
kann auf Anfrage Beratungen in
den Räumlichkeiten des Sons-
becker Rathauses durchführen.
Um vorherige Anmeldung wird
gebeten.

Weitere Informationen zu den
Terminen und Veranstaltungen
liegen im Foyer des Rathauses
der Gemeinde Sonsbeck aus. Die
Nachbarschaftskoordination für
die Gemeinde Sonsbeck, Gabrie-
le van Royen, ist erreichbar unter
Telefon 02838/36159 oder Tele-
fon 0176/22549177 oder per
Mail gabriele.van.royen@sons-
beck.de. Während aller Veran-
staltungen gelten in den Räum-
lichkeiten die aktuellen Corona
Schutzmaßnahmen.

Aktuelle Termine der
Nachbarschaftsberatung
In Sonsbeck sind einige Veranstaltungen geplant

WACHTENDONK. Ab sofort ist
das Leih-E-Lastenrad der Ge-
meinde Wachtendonk buchbar.
Es steht allen volljährigen Perso-
nen zur Verfügung und kann so-
wohl von Bürgern als auch Tou-
risten genutzt werden.

E-Lastenräder stehen für zu-
kunftsfähige, klimafreundliche
und gesunde Mobilität. Ein E-
Lastenrad kann im Nahbereich
das Auto ersetzen und trägt da-
mit zur Ressourcenschonung,
Verkehrsberuhigung und Lärm-
reduzierung bei. E-Lastenräder
sind aktiver Klimaschutz. Mit ei-
nem Leih-Lastenrad können die
vielfältigen Nutzungsmöglichkei-
ten und die Praxistauglichkeit
von E-Lastenräder unkompli-
ziert getestet werden. Das Bike-

Sharing-Angebot „Leih-Lasten-
rad“ ist auf Dauer angelegt und
macht es so außerdem möglich,
die Nutzung dieser Mobilitätsal-
ternative immer mal wieder auch
spontan in den Alltag zu inte-
grieren.

Je nach Verfügbarkeit und nur
mit vorheriger Buchung über
www.leihlastenrad.de (Direktlink
für Wachtendonk: https://leihlas-
tenrad.de/andere-leih-lastenrae-
der/) kann das Leih-Lastenrad
kostenlos an der Ausleihstation
im Haus Püllen in Wachtendonk
geliehen werden. Die maximale
Ausleihdauer beträgt sieben Ta-
ge. Nähere Informationen bei
Dominik Mysor, Telefon 02836/
915566, dominik.mysor@wach-
tendonk.de.

Leih-E-Lastenrad ist
ab sofort buchbar
Angebot der Gemeinde Wachtendonk

ISSUM. Der letzte Schritt bei
der Instandsetzung der Herr-
lichkeitsmühle ist nun vollzo-
gen. An der Mühle in Issum
wurden die Flügel neu ver-
spannt. Diese Instandsetzung
schließt eine Reihe von Arbei-
ten der vergangenen Jahre ab,
die der Vorstand kontinuierlich
geplant hat. 

Neben weiteren Denkmälern
ist auch die Herrlichkeitsmühle
aus Issum nicht mehr wegzuden-
ken. Seit 1768 steht die Acht-
kant-Durchfahr-Holländer-
Mühle nun schon an ihrem Platz
und trotzte bisher Wind, Wetter
und auch den Kriegen. Ihre Flü-
gel drehten sich noch bis 1955
im Dienste des Müllers und
mahlte das Korn der umliegen-
den Bauernschaften. Danach
fristete sie ein trauriges Dasein,
niemand brauchte mehr Wind-
kraft und Steine zum Korn mah-
len.

Im Jahr 1997 haben sich
schließlich Mühlenliebhaber zu
einer Vereinsgründung zusam-
mengeschlossen. Der „Förder-
verein Herrlichkeitsmühle Is-
sum“ war geboren. Eine Be-
standsaufnahme hatte gezeigt,
was die Mühle brauchte, um sich
wieder im und vor allem mit
dem Wind drehen zu können.
Fachkundiges Wissen erleichtert
die Arbeit enorm, jemand, der
sich mit Holz gut auskennt, je-
mand, der sich mit den Mahlstei-
nen auskennt und jemand, der
sich mit der Technik auskennt:
Solche Personen haben sich im
Laufe der Zeit gefunden.

Für die Inspektion am Dreh-
kreuz muss man schon ein ge-
wisses Maß an Schwindelfreiheit
mitbringen. Zuletzt fuhr ein gro-
ßer LKW mit einem Hubsteiger
von einer Issumer Dachdecker-
firma vor die Mühle. In 20 Me-
tern Höhe wurden die Flügel im
roten Flügelkreuz mit Hilfe einer
norddeutschen Fachfirma neu
verspannt.

Viele andere Schritte wurden
in der Vergangenheit angegan-
gen, die Substanz des Holzes war
überwiegend gut. Eichenholz aus
dem Bestand des Oermter Ber-
ges, vermutlich damals eine 400
Jahre alte Eiche, wurde bei den
tragenden Teilen verwendet. Er-
neuert wurde am Bremsband,
welches um das große Kammrad
herumführt, ein neues Stütz-

blech. Das Endlager am Brems-
balken musste erneuert werden,
das Haspelgetriebe zum Bedie-
nen des Bremsbalkens und damit
zum Feststellen der Flügelwelle
wurden ebenfalls instandgesetzt.

Viele große und kleine Arbei-
ten konnten durch ehrenamtli-
che Helfer, Fördergelder und viel
Enthusiasmus erledigt werden.
Somit ist die Mühle wieder kom-
plett saniert, es kann mit Wind,
aber auch elektrisch Korn ge-
mahlen werden. Die Mitglieder
des Fördervereins begrüßen
sonntags von April bis Oktober
gerne Besucher an der Mühle.

Wer sich für die Technik und
das Innenleben interessiert, kann
gerne einen Termin abstimmen.
Infos gibt es unter herrlichkeits-
muehle.de.

Arbeiten an der
Herrlichkeitsmühle Issum
Das Flügelkreuz erstrahlt nun in neuem Glanz

Die Herrlichkeitsmühle erstrahlt in neuer Pracht. Foto: privat

Das Benefizkonzert Vol. 5 von Dr. Peter Schaap im Bühnenhaus Kevelaer stand unter dem Motto
„Swing trifft Sinti-Swing“. Ausführende waren „Three Wise Men (Frank Roberscheuten, Rossano Sportiello
und Martin Breinschmid) und das Trio „JaZZaNN“ ( Ann Vancollie, Ramsy Irani und Karel Algoed). Das
Konzert war als eine Hommage an die Musik von Django Reinhardt und Stéphane Grappelli gedacht, ein
Herzenswunsch des Veranstalters. Mit dem Reinerlös des Abends wird ein soziales Projekt des Rotary Club
Geldern unterstützt. NN-Foto: Gerhard Seybert
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steril

Halb-
kanton
der
Schweiz

kurz für
heraus

Behaup-
tungen

Sing-
vogel

schlecht
gewürzt

Abk.: Tara

Abk.:
Weltzeit

Kfz.-Z.:
Bonn

Abk.:
Motor-
schiff

chem. Z.:
Mangan

ital.
Nudel-
gericht

dt. kath.
Kirchen-
musiker †

christl.
Herberge

Abk.: in-
corpora-
ted

Bürger-
steig,
Trottoir

Küsten-
staat
Brasiliens

erste
Frau

amerik.
Schau-
spielerin
(Sharon)

Ehr-
gefühl

Garten-
häuschen

Schlamm

sonder-
bar, wäh-
lerisch

Hab-,
Raffsucht

Wurfseil

Vorname
von Fitz-
gerald

Rest im
Glas

Spaß-
macher
am Fürs-
tenhof

Stoffbär,
Kinder-
spielzeug

Metro-
pole im
Jemen

Elan,
Schwung

Kopfbe-
deckung

knause-
rig

Astwerk

brüten

musikali-
sches
Übungs-
stück

Ge-
schlecht,
Gattung

Sitzung
beim
Schnei-
der

Wechsel-
bürg-
schaft

US-
Zentral-
bank-
System

Durch-
locher,
Spick-
nadel

altes
Holz-
raummaß

Abk.: Las-
tenaus-
gleichs-
gesetz

Körper-
spray
(Kurzw.)

..., vidi,
vici

in ... und
Braus

Vor-
gebirge,
Land-
spitze

feine
Dame

engl.: ist

intime
Anrede

Abk.:
Milli-
gramm

Abk.:
Wohn-
gemein-
schaft

Umlaut

Freund
des
Schönen

Elbe-
zu�uss in
Mecklen-
burg

orient.
Waren-
märkte

Generosi-
tät

Wasser-
strudel
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Wenn Sie diesen Raum für

Ihre Werbung 
reservieren möchten, 

 dann rufen Sie uns an: 
Tel. 0 28 31 / 977 70 -0 

Niederrhein Nachrichten
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Bleibe-
recht in
einem
Land

Vor-
fahren

Abk.:
Fakultät

erhöhter
Fuß-
bodenteil

Bestie

Heil-
mittel,
Arznei

Kfz.-Z.:
Kaisers-
lautern

Abk.: loco
sigilli

Abk.:
unseres
Er-
achtens

franz.
Adels-
prädikat

Abk.:
Raum-
meter

Wortteil:
Landwirt-
schaft

große
Nach-
frage,
Andrang

Ruhe-
pause

altägypti-
scher
Gott

kurze
Hosen

Be-
feuerer
eines
Ofens

dt. TV-
Modera-
tor (Ste-
fan)

Kunden-
dienst

Lern-
pensum

Kurzform
von
Theresia

seltsam,
wunder-
lich

poet.:
Fluss-
land-
schaft

Kerzen-
rohstoff

engl.
Längen-
maß

Soßen-
koch

von
Vorteil
sein

Abk.: Mo-
biles Ein-
satzkom-
mando

Wurfspiel
im Freien

weibl.
Hüne

Ministe-
rium f.
Verkehr
(Abk.)

tibet.
Lasten-
träger

seem.:
heben

Abk.: Ab-
gasson-
derunter-
suchung

Neujahrs-
gruß
(Guten ...)

US-Nach-
richten-
sender

Revolver,
Pistole

Be-
tonungs-
zeichen

griech.
Göttin,
Gemahlin
des Zeus

Abk.:
Landes-
zentral-
bank

heftige
Wut

Ausruf
ausge-
lassener
Freude

ital. Schau-
spieler †
(...
Spencer)

rechter
Neben-
�uss der
Rhône

unterird.
Gruben-
gang

Stadtteil,
abgele-
gener Ort

japan.
Brettspiel

artig

Abk.:
Siede-
punkt

chem. Z.:
Barium

Abk.:
zum Teil

franz.:
und

weibl.
Fan,
Schwär-
merin

Gehabe,
(Star-)
Anwand-
lung

Organ-
verp�an-
zung

darauf,
danach
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TEILKASKO

Eröffnungsfeier

XXL WASCHPARK
RÜTTENGmbH

Georg-Elser-Straße 10, Emmerich 

Sa. 25.9.2021, 11-17 Uhr

Georg-Elser-Straße 10 · Emmerich 
xxlwaschpark-ruetten.de

GELDERN. Erneut zu einem
schönen Erfolg wurde die Akti-
on „Stadtradeln“. Fast 7.000
Teilnehmer sparten im Kreis
Kleve durch ihren Einsatz um-
gerechnet rund 210 Tonnen
CO-2 ein. Insgesamt 1,36 Milli-
onen Kilometer radelten die
Teilnehmer aus dem Kreis Kle-
ve, in dem sich alle 16 Kommu-
nen an der Aktion vom 23. Mai
bis zum 12. Juni beteiligten.

Die Stadt Geldern bedankte
sich mit einer öffentlichen Eh-
rung anlässlich des verkaufsoffe-
nen Sonntags bei den Teilneh-
mern, die die Stadt auf einen
starken dritten Platz auf Kreis-
ebene platzierten, diesmal hinter
Kleve und Goch.

Heinz-Theo Angenvoort, Mo-
bilitätsexperte im Gelderner Rat-

haus: „In Geldern waren 1.161
Radler aktiv. Damit wurde die
Zahl der Teilnehmer des Vorjah-
res deutlich überboten, als noch
798 Menschen in die Pedale ge-
treten haben. Diese Steigerung
freut uns natürlich sehr.“ Auch
die Zahl der Teams, so Angen-
voort weiter, stieg von 54 im
Vorjahr auf 72 im aktuellen
Wettbewerb. Diese waren aufge-
rufen, unter dem Motto „Kilo-
meter für Kilometer Geld spa-
ren“ möglichst viele Wege mit
dem Rad zurückzulegen – um-
weltfreundlich und mit der Ge-
wissheit, auch etwas Gutes für
die eigene Gesundheit zu tun.

Bei der Siegerehrung durch
Gelderns stellvertretende Bür-
germeisterin Bärbel Wolters auf
dem Gelderner Marktplatz durf-

te sich das Team „RSG Gelder-
land“, das mit 38 aktiven Radlern
und 17.340 Kilometern die Nase
vorne hatte, besonders freuen.
Auf Platz zwei landete das „Team
Caritas“ mit 44 Radlern und
9.431 Kilometern. Den dritten
Platz sicherten sich die „Fairtra-
de-Fietsers“ mit 35 Aktiven und
8.440 Kilometern.

In der Sonderwertung „Schul-
radeln“ siegte das Lise-Meitner-
Gymnasium (13.430 Kilometer)
vor der Mariengrundschule aus
Kapellen (12.366 Kilometer) und
der Bischöflichen Realschule für
Mädchen (6.494 Kilometer).

Weitere Glückwünsche gingen
an Gisela Ehlert und Lars Fried-
rich. Sie sicherten sich in Gel-
dern die Preise für die erfolg-
reichsten Einzelfahrer.

193.000 Rad-Kilometer
für den Klimaschutz
Erfolgreiche Stadtradler in Geldern geehrt

So sehen Sieger aus: Heinz-Theo Angenvoort und Gelderns stellvertretende Bürgermeisterin Bärbel
Wolters (3. und 5. v. l.) überreichten am Gelderner „Drachenbrunnen“ Siegerurkunden und Stadtgutschei-
ne an die erfolgreichsten Stadtradler. Foto: Rüdiger Bechhaus/Stadt Geldern

STRAELEN. Zum Treffen der
Ehrenringträger der Stadt
Straelen lud Bürgermeister
Bernd Kuse zuletzt ins Straele-
ner Rathaus ein. Erstmals nach
der Corona-Pause war der ei-
gentlich jährlich stattfindende
Informationsaustausch wieder
möglich. Bürgermeister Bernd
Kuse und die Fachbereichsleiter
der Stadt Straelen Harald Pu-
rath, Christian Hinkelmann
und Uwe Marksteiner trafen die
Träger des Ringes Anneliese
Strotmann, Britta Miltner, Otto
Weber, Hans Rütten, Hans-Jo-
sef-Linßen, Heinrich Vehre-
schild, Johannes Giesen, Jürgen
Göwe sowie Peter Linßen zum
Informationsaustausch. Nicht
teilnehmen konnten Erika Gou-
mans und Josef Mailänder. 

Bereits seit 1986 verleiht die
Stadt Straelen den Ehrenring an
Ratsmitglieder, die dem Stadtrat
seit 25 Jahren oder fünf Legisla-
turperioden angehören, sowie an

Menschen, die sich besonders
um das Wohl der Stadt verdient
gemacht haben.

Nach einer Gesprächsrunde zu
aktuellen Themen im Rathaus, in
der der Bürgermeister unter an-
derem den Gewinnerentwurf
zum Neubau des Rathauses vor-
stellte, startete die Gruppe zu ei-
ner Rundfahrt per Bus durch das
Stadtgebiet.

Begleitet wurde die Tour von
Hubert Schoofs, der gemeinsam
mit Bürgermeister Bernd Kuse
während der Fahrt über die ak-
tuellen Entwicklungen, den
Sachstand vor Ort, aber auch
über touristische Highlights in-
formierte.

Die Route führte zunächst
zum neuen Schulzentrum, dann
zum Übergangsheim Marien-
straße, zum Baugebiet „Gemüse-
platz“ und zum Haus Caen. Dort
hat der neue Investor Peter
Overlack bereits mit ersten Um-
bauarbeiten begonnen. Weiter

ging es zum Holter Feld, zu Fu-
tura Flower Canders und Ger-
mes.

Hier verschafften sich die Teil-
nehmer insbesondere einen
Überblick zum Thema Erwerbs-
gartenbau auf Lavaflächen. Wei-
ter ging es in die Gartenbauregi-
on Auwel-Holt mit Fossa, in den
Ortskern Auwel-Holt und zum
neuen Kunstrasenplatz in Au-
wel-Holt.

Im Anschluss führte die Rund-
fahrt über Klein Holland, zum
Standort des neuen Versorgungs-
brunnens am Loydyck, zum
Veenweg, über Lommerskamp
Casino Fliegerhorst, die Veiling
Rhein-Maas und den Nordka-
nal/Schleuse Louisenburg weiter
in den Ortskern von Herongen.

Einen letzten Halt machte die
Gruppe dann noch im Feuer-
wehrhaus Brüxken-Dam-Rieth,
das die Ehrenringträger mit sei-
ner Technik und Ausstattung be-
eindruckte.

Nach langer Pause:
Treffen der Ehrenringträger
Straelens Bürgermeister Bernd Kuse lädt zu Austausch und Stadtrundfahrt ein

Nach langer Pause fand in Straelen wieder ein Treffen der Ehrenringträger statt. Foto: Stadt Straelen

NIEDERRHEIN. Im Rahmen
seiner Begrüßung ging Wil-
fried Röth, Vorstand der Spar-
kasse Rhein-Maas, beim vier-
ten. Kommunalkundenforum
der Sparkasse Rhein-Maas,
diesmal im Schloss Hertefeld in
Weeze, zunächst auf die Fusion
mit der Verbandssparkasse
Goch ein. Er schilderte den
Vertretern aus den zehn Kom-
munen die Vorbereitung für die
technische Fusion und deren
Auswirkung auf die kommuna-
len Kunden.

Im ersten Schwerpunkt stellte
dann Maximilian Voggenreiter
die breite Angebotspalette der
Komuno GmbH, einem Unter-
nehmen aus der Unternehmens-
gruppe der Helaba, vor. Dabei
war vor allem das Fördermittel-
portal – vom Finden des richti-

gen Förderprogramms bis hin
zur Antragsstellung für Förder-
mittel - für die Kämmerer von
Interesse. Auch die Handlungs-
felder für Kommunen in Bezug
auf Nachhaltigkeitskriterien wer-
den von den Software Spezialis-
ten unterstützt, dabei wurde
deutlich, wie die Digitalisierung
hier vielfältige Lösungen erleich-
tert. Im zweiten Teil stellten Ed-
gar Brüsseler von der S-Public
Services GmbH und Christoph
Kolender, Fachberater Elektroni-
sche Zahlungsdienste der Spar-
kasse dar, wie digitale Verwal-
tungsprozesse eingeführt und
mit den passenden Bezahlvor-
gängen verknüpft werden kön-
nen. So können die Sparkasse
und ihre Partner die Kommunen
bei der Verbreiterung des digita-
len Angebotes wirkungsvoll un-

terstützen, denn wenn direkt das
passende elektronische Bezahl-
verfahren mit verknüpft werde,
führe dies zu einer deutlich hö-
heren Nutzungsquote bei den
BürgerInnen und damit zu einer
Verschlankung der Verwaltungs-
prozesse. Anschaulich konnte
Christoph Kolender von den
Überlegungen zu einem Ein-
trittsmanagements berichten,
mit dem Ticketkauf und Einlass-
kontrolle für Bäder, Museen oder
Großveranstaltungen verknüpft
werden können. Der Moyländer
Weihnachtsmarkt will in diesem
Jahr mit diesem innovativen Sys-
tem an den Start gehen. Und
auch der Kommunalkassenver-
band signalisierte, die von der
Sparkasse unterstützten Bezahl-
prozesse in die Zahlungsabwick-
lung zu integrieren.

Moyländer Weihnachtsmarkt
testet Eintrittsmanagement
Beim Kommunalkundenforum der Sparkasse innovatives System vorgestellt

Sparkassenvorstand Wilfried Röth bei der Begrüßung der kommunalen Vertreter in Schloss Hertefeld.
Foto: privat

VEEN. Reiter von nah an und
fern kommen heute ab 9 Uhr
zum RV Eintracht Veen und
messen sich in Gruppen bei
Spielen wie Geschicklichkeit
oder auch bei Fachwissen. Diese
einzelnen Gruppen starten ab
dem Turnier Gelände auf eine
Strecke rund um Veen und Um-
gebung. Die Gruppe mit den
meisten Punkten gewinnt. Für
unsere Zuschauer finden auch
einige Geschicklichkeitsspiele
auf dem Turnierplatz statt.

Am Sonntagmorgen werden
die Fahrpferde vor die Kutsche
gespannt. Ob Einspänner oder
Zweispänner alles ist, vertreten.
Morgens wird auf dem Fahrer-
platz eine Dressur gefahren, im
sonstigen Springparcours wird
um Kegel gefahren. Hier dürfen
von den aufgestellten Pylonen
die aufgelegten Bälle nicht fallen.
Am Nachmittag wird es dann et-
was feuriger. Da müssen die Kut-
schen um feste Hindernisse ge-
lenkt werden und das ganze geht
auf Zeit. Gleichzeitig werden un-
ter den fahrenden Mitgliedern
des RV Eintracht Veen die Ver-
einsmeisterschaften ausgetragen.

Weiter geht es mit den Ver-
einsmeisterschaften in der Dres-
sur und Springen am 23. Okto-
ber. Mal sehen, ob Jana Ingenerf
ihren Titel im Springreiten sowie
Nina Keisers in der Dressur ver-
teidigen können. Es werden eine
Vielzahl von Prüfungen ausge-
schrieben für die Kleinsten bis
zum erfahrenen Turnierreiter.
Ein Besuch lohnt sich! Am Ende
des Tages wird die beliebte Prü-
fung Jump and Dog zu sehen
sein. Dort bewältigt erst ein Rei-
ter mit seinem Pferd einen vor-
gegebenen Parcours und ist die-
ser durchs Ziel, bewältigt sein
Teampartner mit einem ange-
leinten Hund denselben Par-
cours. Für das Wohlbefinden von
Leib und Seele wird gesorgt.

Reiter duellieren
sich in Veen

GELDERN. Der Quartettverein
„Saengerlust 1920“ feiert in die-
sem Jahr seinen 102.Geburts-
tag.Die Feier, zu der alle Aktiven
und Passiven sowie alle Freunde
des Gesangs herzlich eingeladen
sind, findet am Samstag, 8. Ok-
tober, in der Gaststätte „Alt
Veert“ Finke statt. Beginn ist um
19 Uhr. Alle aktiven Saenger
werden gebeten, in „Kluft mit
Krawatte“ zu erscheinen. Für das
leibliche Wohl ist in Form eines
Buffets gegen einen kleinen Kos-
tenbeitrag von zehn Euro ge-
sorgt. Neben Liedern vom Chor
ist ebenfalls für musikalische
Unterhaltung gesorgt. Anmel-
dung bei Hans Kempkens unter
Telefon 02831/7521 oder Heinz
Giesen unter 02831/1505.

Saengerlust 1920
feiert Geburtstag

Sprechstunde: Die Xantener
CDU-Stadtverordnete Marie-
Christin Cox steht den Bürgerin-
nen und Bürgern für Anregun-
gen und Fragen unter Telefon
02801/772211 am Montag, 10.
Oktober, in der Zeit von 17.30
bis 18.30 Uhr zur Verfügung.

■ KURZ & KNAPP
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JAHRE

MÖBELHAUS M'GLADBACH

des Jahres!

Das Jubilaum
..

JUBILÄUMS-
RABATT

AUCH IM UND IM

AUF MÖBEL, KÜCHEN

MATRATZEN UND TEPPICHE 1)

UNSER EXTRA FÜR SIE: BIS ZU 36 MONATE ZINSFREI FINANZIEREN 2)

1099.-
Vito® Polstergarnitur „Reeve“, im Stoffbezug, Füße 
Chrom, bestehend aus: Eckbank mit Abschluss links 
inklusive 2x Kopfteilverstellung, Bank 2-sitzig mit Arm-
lehne rechts inklusive 2x Kopfteilverstellung. Stellmaß 
ca. 220x293 cm. Rücken echt und Funktionen gegen Aufpreis. Ohne Kissen. 

39750115/99. 

Kopfteilverstellung 
inklusive

Sitztiefenverstellung 
gegen Aufpreis

IN VIELEN

ERHÄLTLICH
FARBEN

Bettwäsche, 
ca. 135x200 cm + 80x80 cm, 
100% Baumwolle. 16230857/00

Flanellbettwäsche 
kuschelig weich 
und warm

19.99UVP* 59.99 je

Besteck „Alteo“,
30-tlg., Cromargan®, Edel-
stahl matt 18/10, rostfrei, 
spülmaschinengeeignet, 
extrem kratzfest, säurefest. 
30271343/00

69.99UVP* 119.99

30-tlg.

Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG, Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf

MʼGLADBACH
Theodor-Heuss-Str. 99

DÜSSELDORF 
Aachener Straße 90

KREFELD 
Niedieckstraße 7

HEINSBERG 
Siemensstraße 11

1) Gültig nur für Neuaufträge von Möbeln, Küchen, Matratzen und Teppichen bis zum 31.01.2023. Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen die Mehrwertsteuer nicht erlassen. Diese wird auf dem Kaufbeleg ausgewiesen. Der Nachlass von 19% MwSt. entspricht einem Schaffrath-Verkaufspreis abzüglich 15,97%. Ausge-
nommen sind Artikel der Marken Aeris, Astra, Barfuss, Bretz, Biohort, Casa Nova, Decker, Dunlopillo, Erpo, Flexa, Hartman-Outdoor, Joop, Kare Design, Keller, Leonardo, Musterring, Next125, Paulig, Rolf Benz, Schöner Wohnen, Set one, Siematic, Stressless, Team7, Tempur, Tom Tailor, WK sowie Artikel aus dieser Anzeige, dem 
Babymarkt, bereits reduzierte Ware oder in unserem Haus als „Best-Preis“ gekennzeichnete Artikel, nicht gültig auf Käufe im eBay Schaffrath Shop und Schaffrath Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. 2) Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Gebundener Sollzinssatz ( jährl.) und eff. Jahres-
zins 0,00%. Gilt für alle neu abgeschlossenen Kreditverträge. Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber TARGOBANK AG, Kasernenstr. 10, 40213 Düsseldorf. Gilt für alle Neuaufträge ab 99,- Euro Warenwert. Verbrauchern steht ab einem Nettodarlehensbetrag von 200,- Euro ein Widerrufsrecht zu.

ALLES ABHOLPREISE *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT

Gültig bis zum 15.10.2022. Gültig nur für die abgebildeten Ausführungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Modellabweichungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten.

Mit der Neueröffnung ist das Team von K&K Mobilfunk wieder für seine Kunden da: Auf der Ven-
loer Straße 11 in Straelen dreht sich alles rund um‘s Festnetz, Smartphones und Handyverträge. Kunden finden
hier ihren Wünschen entsprechend und unter fachkundiger Beratung die für sie geeigneten Produkte oder auch
das beste Vertrags-Paket, egal ob Telekom, Vodafone oder o2. Auch Serviceleistungen wie Schutzfolien gehören
dazu. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02834/3890435 oder mobilfunkstraelen.de. NN-Foto: Theo Leie

WANKUM. Zahlreich waren die
Wachtendonker und Wankumer
zum Herbst-Plausch der Wan-
kumer Wählergemeinschaft
(WWG) in der Weinstube beim
Spargelbauer Spitz in Wankum
erschienen und konnten sich mit
einem äußerst gut aufgelegten
Landratskandidaten weit über
zwei Stunden austauschen.

Winkmann machte deutlich,
dass es bei und mit ihm keine
Trennung von Bürgern aus dem
„Klever Nordkreis“ und dem
„Klever Südkreis“ geben werde.
Er will dafür sorgen, dass alle im
Kreis lebenden Mitbürger die
Kreisverwaltung als einen bür-
gernahen, serviceorientierten
Partner wahrnehmen. Als leiten-
der Polizist und aktiver Video-
schiedsrichter in der Bundesliga
sei es für ihn selbstverständlich
für ein faires Miteinander inner-
halb der Kreisverwaltung und
zwischen Verwaltung und Bür-
gerschaft einzutreten. „Ich bin
bewusst in keiner Partei Mit-
glied. Ich möchte unabhängig die

besten Entscheidungen für unse-
ren Kreis Kleve treffen können
und werden Vorschläge und An-
träge ohne Ansicht der parteipo-
litischen Herkunft prüfen“, so der
Diplom-Verwaltungswirt. Dieses
Versprechen kam bei den Teil-
nehmern gut an. Zudem machte
Winkmann in einem einwand-
freien „Niederländisch“ deutlich,
dass er sich persönlich für gute
und wirtschaftlich erfolgreiche
Beziehungen zu den Nachbarn
einsetzen wird.

Landratskandidat stellte
sich den Fragen
Guido Winkmann war Gast bei der WWG

Guido Winkmann war zu Gast in
Wankum. Foto: privat

GELDERN. Mehr als drei Jahre
wurden am Markt 18a vom Team
der Ideen- und Mitmachwerk-
statt Treffs, Workshops, Mit-
machangebote, Vorführungen
u. Ähnliches vorgehalten. Im
Mittelpunkt standen und stehen
handwerkliche Themen: Nähen,
Stricken, Zeichnen, Sticken, Hä-
keln, Specksteinbearbeitung,
Filzen, Origami, Drechseln, Ma-
len, Enkaustik, Pappmaché und
mehr. Jetzt geht es in der Glo-
ckengasse 20 weiter.

Dabei geht es immer auch um
das Miteinander, die Freude an
der Arbeit mit den Händen. In
der Werkstatt finden Menschen
mit dem Ziel zusammen, sich ge-
genseitig etwas beizubringen und
gemeinsam neue Ideen zu entwi-
ckeln.

Dazu nutzt das Team, so weit
möglich, gespendete Materialien.
Die Produkte wechseln schließ-
lich gerne gegen eine Spende den
Besitzer. Manche Kreative schaf-
fen Erstaunliches in Heimarbeit.
Die Ergebnisse der Arbeit ge-
schickter Hände werden von den
Designern in einem Kreativläd-
chen angeboten: mit Liebe ge-
machte Unikate.

Nachhaltigkeit und Natur-
schutz fanden zum Beispiel Aus-
druck in Flohmärkten, Vogelfut-
terherstellung, aber insbesondere
auch im durch Lei.La bezu-
schussten Bau der Pflanzkisten,
die an mehreren Stellen der In-
nenstadt stehen. Auch diese Ziele
verfolgt das Team weiter.

Fair gehandelt und gegen
Spende kann man auch auf eine
Tasse Kaffee vorbeikommen. Da-
zu gibt drei Mal wöchentlich die

„Klönzeit“ Gelegenheit. Wer Ge-
sellschaft und Kontakt sucht,
kann sich auch den 14-tägigen
Romme-Treffs anschließen oder
eigene Spieltreffs ins Leben ru-
fen.

Die aktuell wichtigsten Verän-
derungen bedingen sich gegen-
seitig: die „Imis“ sind umgezo-
gen. Und: die „Imis“ sind dabei,
sich als gemeinnützigen Verein
zu konstituieren. Die Grün-
dungsveranstaltung wird am
Mittwoch, 23. November, um 18
Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus stattfinden. Hierzu sind
Interessierte herzlich eingeladen.

Zusätzlich zu den bekannten
Terminen der Klönzeit und des
Kreativlädchens, die Handar-
beits-, Zeichnen- und Romme-
Treffs wird das Mitmach-Ange-
bot erweitert. So wird im Laufe
der nächsten Monate zum 3. Mal
die Schreibwerkstatt mit Liss
Steeger angeboten sowie eine
Einführung ins scrapbooking; es
gibt Angebote zum Nassfilzen,
zur Herbstfloristik, zum Socken-
stricken, zu „Engellichterketten“
kreieren und mehr. Die Termine
finden sich unter imi-geldern.de
und im Aushang an der Glo-
ckengasse 20.

Alle sind herzlich eingeladen,
sich die Ideen- und Mitmach-
werkstatt einmal persönlich an-
zusehen. Zur Wiedereröffnung
lädt das Team heute mit Kaffee
und Kuchen ein.

Wer an den Mitmach-Angebo-
ten teilnehmen möchte, meldet
sich unter Telefon 02831/87761
oder 02831/9761660, im Laden-
lokal an der Glockengasse 20
oder unter imi-geldern.de an.

Umzug der Ideen- und
Mitmachwerkstatt Geldern
Wiedereröffnung heute an der Glockengasse 20

Der neue Innenraum in der Glockengasse 20. Foto: privat

WEEZE. Zum Ende der grünen
Saison lädt der Reiterverein
Weeze heute und morgen die
Nachwuchsreiter der Kreise
Kleve, Viersen und Wesel zum
zwölften Weezer Hallen-Ju-
gend-Turnier auf seine Vereins-
anlage am Vorselaerer Weg 2
ein.

Die Grundidee der Weezer
Organisatoren ist geblieben: Ein
Turnierwochenende nur für Kin-
der und Jugendliche, soll dem
Nachwuchs die Möglichkeit bie-
ten, in familiärer Atmosphäre
Turnierluft zu schnuppern. An
beiden Tagen beginnen morgens
die Dressurreiter mit ihren Wett-
kämpfen, samstags um 9 Uhr
und sonntags um 8.30 Uhr.
Samstag um 12 Uhr ist in der
Mannschaftsdressur um den
„Preis der Westenergie“ Team-
geist gefragt. Bewusst ist an bei-
den Tagen Zeit für eine Mittags-
pause eingeplant; die Teilnehmer
und Eltern sollen nicht gestresst
von einer Prüfung zur nächsten
hetzten, sondern auch Gelegen-
heit zum Kennenlernen oder
Wiedersehen mit anderen Rei-
terfamilien haben.

Danach ist Springnachwuchs
an der Reihe. Schrittweise wer-
den die Stangen höher gelegt bis
zu den abschließenden Spring-
Höhepunkten. Der „Kleine Preis
der Gemeinde Weeze“, einem
Mannschaftsspringen mit Ste-
chen - gerne als Preis der Natio-
nen der Youngster bezeichnet -
steht am Samstagnachmittag auf
dem Programm. Der „gemütli-

che Aus klang am Runden Oxer
für Alle“ findet am Samstagab-
bend in der Weezer Kantine
statt. Hierzu sind Reiter und
Nichtreiter eingeladen, um in ge-
selliger Runde die Turniersaison
2022 Revue passieren zu lassen
oder auch im Kreise der Gäste
den vielleicht ersten Turnierstart
zu feiern.

Ehrungen der Vereinsreiter

In diesem Rahmen werden am
Samstagabend, 17 Uhr, die Eh-
rungen der Vereinsreiter aus der
Saison 2020/21 vorgenommen.
Ein schönes Bild bietet der An-
blick der Führzügelklasse am
Sonntag ab 12 Uhr. Hierbei zei-
gen die Jüngsten auf ihren ge-
führten Pferden ihr Taktgefühl.
Nach der Mittagszeit wird der
Parcours aufgebaut für das Ein-
steigerspringen. Trabstangen
und kleine Sprünge sind mit
dem Partner Pferd zu überwin-
den. Die Sprünge bleiben am
Sonntagnachmittag klein, denn
der Nachwuchs wird als Ab-
schluss des Turniers ein Stafet-
tenspringen bestreiten. Nicht die
Höhe sondern das Geschick und
die Wendigkeit der Reiterpaare
bei der Gertenübergabe im Par-
cours entscheidet hier. Alle Prü-
fungen finden in der Reithalle
statt. Zuschauer sind bei selbst-
gebackenen Kuchen und warmer
Kantine willkommen.

Die Zeiteinteilung ist online
unter www.reitverein-weeze.de
einzusehen.

Hallen-Jugend-Reitturnier
zum Ende der Saison
Von Schmettow lädt Nachwuchsreiter ein
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5 und 10 Jahre ohne euch.
Die gemeinsam gegangenen Wege und Momente  

haben wir alle noch im Kopf und sind unvergessen.
Jeder von uns hat seine Geschichten, die wir gerne erzählen.

Ihr seid oft präsent. Eure Spuren sind immer noch da.

Eure Freunde

†  AnDré August 2017        † HErbErt Oktober 2012

10 JAHRE OHNE DICH

HERBERT
Begrenzt ist das Leben, doch unendlich 
die Erinnerung. Und immer sind sie da, 

die Spuren unseres gemeinsamen Lebens. 
Ich schaue voller Liebe und Dankbarkeit 

zurück und vermisse dich sehr.

Deine Leila
* 24.12.1964
† 09.10.2012

Werner Jonkmanns
* 5. August 1954     † 2. Oktober 2022

47647 Kerken-Stenden, Hoefnagelsdyk 2

Die Trauerfeier ist am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022,
um 11.00 Uhr in der Trauerhalle des Bestattungshauses
Loschelders, St. Huberter Straße 101, 47906 Kempen. 

Daran anschließend findet die Urnenbeisetzung auf 

dem Friedhof in Kerken-Stenden (Mühlenweg) statt.

In Liebe 

Deine Gaby
Maik und Nicola mit Maya und Marie

Martin und Ulla
Mario

und alle Angehörigen

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig,
erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,
so wie ich ihn im Leben hatte.

5 Jahre ohne dich

Kein Tag, an dem wir nicht an dich denken.
Kein Tag, an dem wir dich nicht vermissen.

Du fehlst!

Maria Keusen
geb. Helmes

* 09.12.1930    † 11.10.2017

Im Namen aller Angehörigen

Franz Keusen

Franz Engelen

Lucia

Dirk und Alicia mit Samuel und David

Ines und Oliver mit Liam

Jacqueline und Johnny

Wir 

vermissen 

Dich!

* 28. Mai 1949
† 4. Oktober 2022

11. September 2022, Menorca

Traueranschrift: Lucia Engelen 
c/o Bestattungshaus Koch, Frauenstraße 18, 47574 Goch

Der Wortgottesdienst mit anschließender Beisetzung findet  
am Dienstag, dem 11. Oktober 2022 um 12.00 Uhr in der  
Friedhofshalle Goch statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu 
nehmen.

Anstelle zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um 
eine Spende zugunsten needy kids e.V., Verbandssparkasse 
Goch DE 19 3225 0050 0700 5156 46

Deine Schritte wurden langsamer,  
jetzt sind sie verstummt.

Ganz still und leise, ohne ein Wort,  
gingst Du von Deinen Lieben fort. 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein,
weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein;
denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21.4

Danke

sagen wir allen, die unserer lieben Mutter ihre Zuneigung und
Freundschaft schenkten, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden
fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck
brachten.
Ein besonderer Dank gilt Dr. Punzel und seinem Praxisteam, dem
Pflegedienst „Vergissmeinnicht“ Straelen, dem Palliativ-Netzwerk
Niederrhein und dem Pflegedienst Gelderland. 

Roland und Stefanie

Straelen, im Oktober 2022

Ursula Acker
geb. Venn

*  21. März 1939
†  24. August 2022

Statt Karten

Gedanken - Augenblicke,
sie werden uns immer an Dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen
und Dich nie vergessen lassen.

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten,
ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Hermann-Josef Schmitz
Hildegard Behr
Enkel und Urenkel

Straelen-Herongen, im Oktober 2022

Das Sechswochenamt ist am Samstag, dem 15. Oktober 2022, um
18.00 Uhr in der St.-Amandus-Kirche in Herongen. 

Hans Schmitz

*  2.  Juli 1931

†  27. August 2022

Wie gut haben Sie vorgesorgt?

Weitere Infos und Online-Bestellung
auf niederrhein-nachrichten.de/vorsorgemappe

• Patiente
nverfügung

• Betreuun
gsverfügun

g

• Vorsorge
vollmacht

• Bankvol
lmacht

• Postvoll
macht

 u.v.m.

Die wichtigsten Themen rund um Ihre Vollmachten,
Finanzen, Verträge und weiterem, in einer Vorsorgemappe. 

GELDERLAND. Im und um’s
Büro der Ambulanten Hospiz-
gruppe Niederrhein in Kevelaer,
Luxemburger Galerie Neustraße
3-15, gibt es am heutigen Welt-
hospiztag von 11 bis 15 Uhr ein
großes Informationsangebot.

Vor und im Büro gibt es neben
Informationen und Einzelge-
sprächen auch Kaffee und Ku-
chen sowie Give Aways und In-
formationen „to go“. Vor dem
Eingang der Luxemburger Gale-
rie spielen die Drums and Pipes
von 12 bis 13 Uhr auf. Ab 11 Uhr
warten die Mittmachaktionen
„Erinnerungsblumen“ und „Bild
mit Fliesenscherben“ auf Teil-
nehmer.

Drei Themen

Im Mittelpunkt stehen für die
Hospizgruppe jedoch drei The-
men, zu denen sie kostenfrei be-
rät. Zum einen wird über die
Vorsorgemappe informiert. So
benötige jeder Mensch ab 18 Jah-
ren eine Vorsorgemappe, um zu
vermeiden, dass im Ernstfall an-

dere für einen Entscheidungen
treffen, ohne zu wissen, was man
selbst eigentlich in der Situation
wolle.

Das zweite Thema ist die Ster-
bebegleitung. Obwohl das The-
ma jeden betreffe, weiß man bei
der Hospizgruppe, dass die we-
nigsten darüber sprechen, wie
man sich die letzten Wochen, Ta-
ge und Stunden vorstellt. In Ge-
sprächen hierüber soll auch der
„ICH Pass“ zur Sprache kom-
men.

Trauerbegleitung

Auch das Thema Trauerbeglei-
tung soll aufgegriffen werden.
Oft werde tiefe Trauer das erste
mal im Kindergartenalter erlebt,
jedoch stehe man damit meist al-
lein da. „Das verursacht Angst
vor diesem Gefühl, denn man
kann häufig damit nicht allein
zurechtkommen.“ In diesem
Rahmen möchte die Hospiz-
gruppe über Möglichkeiten in-
formieren, wie sie Trauernde in
der Trauer unterstützen kann.

Ambulante Hospizgruppe
Niederrhein lädt ein
Viele Infoangebote zum heutigen Welthospiztag

GELDERN. Alljährlich findet
am 18. Oktober der Welt-Meno-
pause-Tag statt. Ein Aktionstag,
der erstmals 1984 von der Inter-
national Menopause Society
(IMS) in Zusammenarbeit mit
der Welt-gesundheitsorganisa-
tion (WHO) ausgerufen wurde,
um auf die Bedeutung der Meno-
pause für Frauen aufmerksam
zu machen.

Frauen überall auf der Welt
sollen für die Veränderungen
während dieser Zeit sensibilisiert
und auf Unterstützungsmöglich-
keiten für Gesundheit und
Wohlbefinden aufmerksam ge-
macht werden.

Frau in der Lebensmitte

Die Bundesweite Arbeitsge-
meinschaft für Beratung in den
Wechseljahren hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Thema
„Frau in der Lebensmitte“ in der
Gesellschaft präsenter zu ma-
chen, ein Forum zu schaffen und
vor allem das Thema Wechsel-

jahre von seinem schlechten
Image zu befreien. Die Frauen
sollen diese Lebensphase be-
wusst erleben und eigenständig
gestalten.

Positive Absicht

Die Arbeitsgemeinschaft un-
terstützt ratsuchende Frauen da-
bei, die positive Absicht hinter
hartnäckigen Wechseljahres-
Symptomen zu entdecken. Es
geht um Einblicke, Ausblicke
und Perspektiven. Zum Welt-
Menopause-Tag findet am
Dienstag, 18. Oktober, um 19
Uhr, eine Lesung mit Vortrag
von Wechseljahreberaterin
Christiane Conliffe in der Buch-
handlung Keuck in Geldern statt.
Christiane Conliffe liest aus dem
Buch „Ach, Meno“ von Ellen
Cornely-Peeters und informiert
über ihre Tätigkeit als Wechsel-
jahreberaterin. Die Platzanzahl
ist begrenzt. Anmeldung unter
Telefon 02831/80008. der Eintritt
beträgt fünf Euro.

Lesung und Vortrag zum
Welt-Menopause-Tag
Mit Wechseljahreberaterin Christiane Conliffe

GELDERN. Die Parkinson Re-
gionalgruppe Geldern und
Kempen lädt zu einem Vortrag
über Hippotherapie ein. Hippo-
therapie ist ein physiotherapeu-
tische Therapieform auf dem
Pferd, die die Schwingungen
des Pferderückens und den
Rhythmus des Pferdeschrittes
gezielt nutzt, um physiologi-
sche Reaktionen zu erreichen.

Referent ist Dr. Georg Strae-
ten, der das Ergebnis einer mit
der Justus-Liebig-Universität
Gießen und der Deutschen
Sporthochschule Köln gemein-
sam erarbeiteten Studie vorstel-

len wird. Die ermutigenden Er-
gebnisse werden am Mittwoch,
12. Oktober, um 15 Uhr im Se-
minarraum des Kreissportbun-
des Kleve in Geldern, Pariser
Bahn 7 präsentiert.

Der Besuch ist kostenlos und
richtet sich an Parkinson-Betrof-
fene und Angehörige. Der Zu-
gang ist barrierefrei und damit
auch für Menschen mit Ein-
schränkungen gut erreichbar.
Fragen zur Veranstaltung bitte an
Angelika Bröckers oder Bernd
Weßéls, Telefon 02831/2326 oder
per E-Mail an: dpv-geldern-kem-
pen@gmx.de

Hippotherapie bei
Morbus Parkinson
Parkinson-Regionalgruppe lädt am 12. Oktober ein
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* 10. Juli 1934   

† 25. August 2022

Josef Küppers

Im Namen aller Angehörigen

Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

- statt Karten -

(Dietrich Bonhoeffer)

Herzlich danken wir allen,

die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten,

ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck 

brachten und gemeinsam mit uns Abschied nahmen.

Katharina Küppers

Issum, im Oktober 2022

Als die Kraft zu Ende ging,

war's kein Sterben, war's Erlösung. 

In stiller Trauer nahmen wir Abschied von 

Issum, im Oktober 2022

Marion und Arnd

Mathis, Milena und Andre

Betti und Conny

Ein besonderer Dank gilt dem Wohnbereich 2 des St. Antonius-Hauses in Sevelen,

der Praxis Dr. Katja Koch sowie dem Pflegedienst Gelderland für die gute Betreuung.

Die Beisetzung fand im engsten Kreis statt.

Adelheid Thielen

geb. Schapdick

* 2. Juli 1939   † 18. September 2022

1. Jahresgedächtnis

Erna Hüls
geb. Simons

* 13. November 1931

† 30. September 2021

Goch-Pfalzdorf

Fleißig und kämpferisch hast du dein Leben gemeistert.

Deine liebenswerte Art und deine Gewissenhaftigkeit zeichneten dich aus.

Fit gehalten hast du dich mit Frühschwimmen, Radfahren und Wandern.

Trotz vieler Schicksalsschläge hast du deinen Lebensmut nicht verloren.

Du bleibst immer in unserem Herzen.

Andrea Ambrosius-Hüls

und Angehörige

Goch-Pfalzdorf, im Oktober 2022

Ihr seid jetzt traurig,
aber ich werde euch wiedersehen,
dann wird euer Herz sich freuen,

und eure Freude wird euch
niemand nehmen.

(Joh. 16,22)

Ursula Janssen
geb. Schadomsky

* 28. März 1927   † 4. Oktober 2022

In liebevoller Erinnerung
nehmen wir dankbar Abschied

Stefan und Carolin mit Kinder

Gabriela (†)
Rosolino und Lyda
Daniel · Luisa · Sofia

Das Auferstehungsamt feiern wir am Dienstag, den 11. Oktober um 10.45 Uhr
in der Pfarrkirche St. Cyriakus zu Weeze.

Anschließend gehen wir gemeinsam zum katholischen Friedhof,
wo die Beisetzung stattfindet.

Kondolenzanschrift: Bestattungen Opgenhoff, Loëstraße 33, 47652 Weeze

Bernd Rademacher
* 9. Mai 1929        26. August 2022

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen 
bedanken, die ihre Verbundenheit in so liebevoller 
und vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Marlies 
Klaus und Ursula mit Natalie
André mit Fynn und Linnard

STATT KARTEN

Das Sichtbare ist vergangen.
Es bleibt die Liebe, Erinnerung 
und Dankbarkeit.

Trauerhilfe und Gedenkseiten zu allen Traueranzeigen:

www.trauer.niederrhein-nachrichten.de

Agnes Weecke

DANKE

* 6. Januar 1939 20. August 2022

geb. Keysers

Guido, Jutta und Carmen mit Familien 

Das Sechswochenamt ist am Samstag, 15.10.2022 um 18:00 Uhr, 
in der Sankt Antonius Kirche zu Sevelen. 

Die große Anteilnahme und die vielen Zeichen der
Verbundenheit haben uns tief bewegt und uns gezeigt, 

wie sehr sie geliebt und geschätzt wurde.

Dafür danken wir von ganzem Herzen.

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Joh. Wolfgang v. Goethe

KREIS KLEVE. „Wir möchten
unsere Kolleginnen und Kolle-
gen fit machen für die Themen
dieser Zeit“, erklärt Bereichslei-
ter Dirk Jasik vom Anna-Stift
in Goch. Gleich vier Träger ha-
ben jetzt gemeinsam zur Fach-
tagung „Ganztag ganz stark“
ins Gocher Kastell geladen.

Neben dem Anna-Stift sind
auch die Katholische Waisen-
hausstiftung aus Emmerich am
Rhein, das Berufsbildungszen-
trum Kreis Kleve (BBZ) und das
SOS-Kinderdorf Niederrhein
Mitorganisatoren des Fortbil-
dungsangebots für die pädagogi-
schen Fachkräfte der offenen
Ganztagsschulen (OGS) an den
Förderzentren in Goch, Kleve,
Geldern und Emmerich am
Rhein.

Präsenz

Sören Hemken, OGS-Mitar-
beiter in Emmerich am Rhein, ist
einer der rund 50 Teilnehmen-

den des Fachtages: „Die Fachvor-
träge zum Thema Bindung, Auf-
merksamkeitsdefizit-Hyperakti-
vitätsstörung (ADHS) und Au-
tismus haben direkt bei mir
Klick gemacht. Ich kann viele
Parallelen zu meinem Alltag in
der OGS ziehen. Für mich selbst
nehme ich mit, dass ich noch
präsenter in schwierigen Situati-
onen sein möchte. So kann ich
mich auch selbst im Umgang mit
den Kindern weiterentwickeln.“

Struktur, Halt, Orientierung
und Sicherheit – dies sind nur ei-
nige der Schlagworte, die beim
Fachtag immer wieder fallen.
Denn Kinder, die auffälliges Ver-
halten zeigen, brauchen genau
dies, um ihre Gefühle zu regulie-
ren und Selbstvertrauen aufbau-
en zu können. Dabei sei auch die
Selbstregulation der Erwachse-
nen von großer Bedeutung, um
Kindern Sicherheit zu vermitteln
und Hilfe anzubieten. Statt Sank-
tionen auszusprechen sei es
wichtig, sich in die Situation der

Kinder „einzuklinken“. Denn je
besser die Beziehung zwischen
Kind und Erwachsenem sei, des-
to einfacher würde die Co-Regu-
lation funktionieren. Eva Schul-
te, Mitarbeiterin beim SOS-Kin-
derdorf Niederrhein, bekräftigt:
„Mir ist noch mal klar geworden,
dass wir wirklich ganz viel Ge-
duld in unserer Arbeit aufbrin-
gen müssen. Für die Kinder, die
wir in der OGS betreuen, wün-
sche ich mir, dass wir sie so gut
und professionell während ihrer
Zeit bei uns begleiten können,
dass sich ihre individuellen
Schwierigkeiten bis zum Jugend-
alter bessern.“

Reaktion auf das Leben

Doch manches Verhalten sei
nicht gleich eine psychische Be-
einträchtigung im klinischen
Sinne, sondern eher als Reaktion
auf herausfordernde Lebensbe-
dingungen einzuordnen. Und da
insbesondere der Medienkon-

sum gegenwärtig einen wichti-
gen Teil des Alltags von Kindern
und Jugendlichen ausmacht,
stand auch dieses Thema mit auf
dem Programm des Fachtags.
Neben sicherem Surfen im Inter-
net und Empfehlungen zur Nut-
zungsdauer digitaler Medien,
standen Trends wie der Ge-
brauch von Smartwatches und
die daraus resultierende ständige
Erreichbarkeit der Kinder und
Jugendlichen zur Diskussion.
Die Vorträge beim Fachtag in
Goch wurden allesamt von Mit-
arbeitenden des Caritsverbandes
Kleve gehalten. Zum Thema
„Kinder mit psychischen Beein-
trächtigungen“ referierten Kirs-
tin Liebrand und Marcel Mock
von der Erziehungsberatungs-
stelle. Das Thema „Medienkon-
sum bei Kindern und Jugendli-
chen“ stellten Jennifer Dellnitz
von der Fachstelle für Suchtvor-
beugung und Holger Brauer,
Fachdienstleitung der Caritas-
Beratungsstellen, dar.

Ganztag ganz stark: Fachkräfte
bilden sich in Goch fort
Vier Träger hatten zur Fachtagung eingeladen: Teilnehmer fit machen für die Themen der Zeit

Dirk Jasik (Anna-Stift Goch), Nadja Brauer (Berufsbildungszentrum Kreis Kleve), Detmar Pommering (SOS-Kinderdorf Niederrhein) und André Holl-
stein (Katholische Waisenhausstiftung Emmerich am Rhein) eröffnen gemeinsam den Fachtag „Ganztag ganz stark“ im Gocher Kastell (v. l.). Foto: SOS-

Kinderdorf Niederrhein/Katrin Wißen
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Günter Schmidt
* 11. September 1930   † 23. September 2022

Statt Karten

Der Tod kann auch freundlich kommen zu Menschen, die alt sind,

deren Hand nicht mehr festhalten will,

deren Augen müde wurden, deren Stimme nur noch sagt:

Es ist genug. Das Leben war schön. 

Ein langes, erfülltes Leben, geprägt von großer Fürsorge 

für seine Lieben, ging zu Ende.

In dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied

Elisabeth

Thomas und Gusti

Stefan und Tatjana mit Lia und Finn

Lars

Traueranschrift: Thomas Schmidt,

Konrad-Adenauer-Straße 46, 47608 Geldern

Die Urnenbeisetzung fand auf Wunsch des Verstorbenen im

engsten Familienkreis statt.

Clea Tophoven
*  14. Oktober 1928        †  25. September 2022

Wir danken Dir, dass Du so lange bei uns warst.
Wir wünschen Dir eine gute Reise.

Marianne und Frank
Nicole und Jürgen und Fabian
Dieter

47638 Straelen, Südwall 7

Die Trauerfeier ist am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, um 14.00 Uhr in der Einsegnungshalle auf
dem Friedhof in Straelen, Soatspad 5 d. Anschließend ist die Urnenbeisetzung.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um eine Spende für das Tierheim in Kranenburg auf das
Konto bei der Volksbank Kleverland, IBAN: DE40 3246 0422 1809 9500 14, Kennwort: Clea Tophoven.

Statt jeder besonderen Anzeige

Gott schaute in seinen Garten
und sah einen freien Platz.

Dann schaute er zur Erde und sah mich.
Er sah, dass ich viele Dinge,

die ich gerne machte,
schon lange nicht mehr tun konnte.

Er sah, wie ich immer schwächer wurde.
Da legte er seinen Arm um mich und sagte:

„Komm heim, hier ist es hell und bunt.“

Thea Voß geb. Spickmann
* 22. Mai 1933     OO 4. September 1957     † 2. Oktober 2022

Mitglied der kfd

Dein Frieden und dein Lächeln auf deinem Gesicht geben uns Hoffnung,
dass es dir gut geht. 

Renate und Josef Große Brinkhaus · Kordula und Manfred Strötges
Bernd und Andrea Voß · Gerlinde und Klaus Bergers

Hanni als Schwester

Neun Enkel · Drei Urenkel

47652 Weeze, Oberhelsum 11

Die Beisetzung ist heute, Samstag, den 8. Oktober um 11.00 Uhr
auf dem Friedhof zu Hülm. Anschließend halten wir das feierliche Seelenamt

in der Pfarrkirche St.-Mariä-Opferung.

Manchmal bist du in unseren Träumen, oft in unseren Gedanken,
immer in unserer Mitte, für ewig in unseren Herzen.

Du fehlst uns.

Gabi und Werner
Linda und Kim
Elena und Can
Cornelia und Bernd

In liebevollem Gedenken halten wir das 1. Jahresamt
am 15. Oktober 2022 um 17.00 Uhr
in der St. Maria Magdalena Pfarrkirche zu Geldern.

Elisabeth Murrins
geb. Cammann

*05.09.1936   † 15.10.2021

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist 
ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

Herzlichen Dank für die vielen persönlichen Worte, 
Gesten und vielfältigen Zeichen der Anteilnahme. 
Es gab uns Kraft zu spüren, wie viel Wertschätzung 
Thea entgegengebracht wurde.

 Familie Weyers

Xanten-Birten, im Oktober 2022

Das Sechswochenamt ist am Samstag, den 15. Oktober 2022, 
um 17.00 Uhr in der St. Viktor-Kirche zu Birten.

Thea Weyers
geb. Theußen

* 16. März 1937
† 28. August 2022

Danke

sagen wir allen, die uns still umarmten, die mit uns weinten,

die einfach für uns da waren. Es war ein großer Trost zu

erfahren, wie viel Freundschaft, Zuneigung und Wertschät-

zung meinem Mann, unserem Vater, Schwiegervater, Bruder,

Opa und Onkel über seinen Tod hinaus zuteilwurde.

Danke

sagen wir allen, die ihre Anteilnahme auf so liebevolle und

vielfältige Weise zum Ausdruck brachten - in Wort und 

Schrift, mit Blumen, Kranz- und Geldspenden.

Danke

an alle, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Es hat uns tief berührt und gibt Kraft in dieser schweren Zeit. 

Im Namen aller Angehörigen

Hannelore Benka

Xanten-Vynen, im Oktober 2022

Franz 

Benka 
* 02. August 1941

† 16. August 2022

Werner Janssen
* 15. Mai 1940         † 29. August 2022

Maja Janssen

Anja und Linda mit Familien

Liebe und Erinnerung ist das was bleibt,

wenn die Zeit wie ein Film von Werner vorüberzieht.

Wir schauen dankbar auf die gemeinsam verbrachte

Zeit zurück. Ein Dankeschön an alle, die mit uns

fühlten, uns Trost in Wort und Tat spendeten und mit

uns von Werner Abschied nahmen.

Kevelaer-Wetten, im Oktober 2022

Ja!  Wir gehen weiter – aber die Liebe und Eriunerung bleiben.

Kerstin Draschner
A 15. August 1969           Ω 22. August 2022

Ein herzliches Dankeschön
für die Anteilnahme und die vielen Zeichen
ehrlicher Verbundenheit. Sie sind ein Trost
in unserer Trauer und zeigen, dass Kerstin
nicht nur für uns ein besonderer Mensch war.

Deine Familie

Weeze, im Oktober 2022

Statt jeder besonderen Benachrichtigung

Ein Jahr ist vergangen

Begrenzt ist das Leben, doch unendlich die Erinnerung. 
Und immer sind die da, die Spuren deines Lebens. 
Wir schauen voller Liebe und Dankbarkeit zurück.

Adele Oymanns
geb. van Gemmern

* 21. Juni 1943  † 15. Oktober 2021

Mit allen, die ihr nahe standen und  
sie nicht vergessen haben,  

gedenken wir ihr in Liebe und Dankbarkeit.

Ernst Oymanns 
Im Namen aller Angehörigen

Das Jahresgedächtnis halten wir am Samstag, den 15. Oktober,  
um 18.30 Uhr in der St.-Georg-Kirche, Kapellen.

PONT/RHEURDT. Ohne Blut-
spender läuft nichts in der medi-
zinischen Grundversorgung,
denn Blut wird jeden Tag aufs
Neue benötigt, um Patienten in
Therapie und Notfallversorgung
behandeln zu können. Allein der
DRK-Blutspendedienst West ist
werktäglich auf circa 3.000 bis
3.500 Blutspender angewiesen,
um hunderte Krankenhäuser mit
Blutpräparaten versorgen zu
können. Aber jährlich verlieren
die DRK-Blutspendedienste aus
den unterschiedlichsten Grün-
den tausende Blutspender - der
aktive Stamm von Lebensrettern
schwindet so schnell, dass es gro-
ße Probleme gibt, zu jeder Jah-
reszeit genügend Blutskonserven
über alle Blutgruppen bereithal-
ten zu können. Deshalb gibt es
aktuell eine Blutspender-wer-
ben-Blutspender Aktion. Wer
jetzt eine Freundin oder einen
Kollegen mitbringt, der die Blut-
spende zum ersten Mal auspro-
biert, bekommt einen schicken
Regenschirm direkt auf dem Ter-
min. Die nächsten Termine fin-
den statt in Pont am Dienstag,
11. Oktober, von 16.30 bis 19.30
Uhr im Haus der Vereine, An
der Dorfwiese 14 sowie in
Rheurdt am Mittwoch, 12. Okto-
ber, von 17 bis 20 Uhr in der
Martinusschule, Meistersweg 6.

Der DRK-Blutspendedienst
bittet alle, die Blut spenden
möchten, sich vorab unter
www.blutspende.jetzt eine Blut-
spendezeit zu reservieren. So
kann jeder ohne Wartezeit und
unter den höchstmöglichen Si-
cherheits- und Hygienestandards
Blut spenden.

DRK: Aktion
für Erstspender

GELDERN. Die katholische Kir-
chengemeinde St. Maria-Magda-
lena Geldern lädt zu einem Ge-
sprächs- und Informationsabend
ein unter dem Motto: „Macht
das Licht an!“. Im Laufe der
1960er und Anfang der 1970er
Jahre ist es in der Ortschaft Ka-
pellen mehrfach zu sexuellem
Missbrauch gekommen. Mehrere
Menschen haben sich gemeldet
und es offen gemacht; viele Men-
schen haben es geahnt.

Um dem möglichen Ge-
sprächsbedarf Raum zu geben,
sind alle Gemeindemitglieder
der Pfarrei und auch andere In-
teressierte zu diesem Abend ein-
geladen. Gesprächspartner wer-
den sein: Peter Frings – Inter-
ventionsbeauftragter des Bistums
aus Münster – und Mitglieder
des Seelsorgeteams St. Maria-
Magdalena. Der Abend findet
statt am Donnerstag, 13. Okto-
ber um 19.30 Uhr im großen
Saal der Wohnanlage St. Bernar-
din in Geldern Kapellen.

Missbrauch ins
Licht rücken

KEVELAER. Ein Segens-Gottes-
dienst für ältere und erkrankte
Menschen mit dem Titel „Le-
benszeichen“ findet am Don-
nerstag, 13. Oktober, 11.30 Uhr,
in der Beichtkapelle Kevelaer
statt. Die zurückliegenden zwei-
einhalb Jahre haben nicht nur
vielen älteren, erkrankten oder
in ihrer Mobilität eingeschränk-
ten Menschen einiges abverlangt.
Der größte Einschnitt aber war –
und ist wohl auch heute noch
nicht ganz überwunden – die so-
ziale Distanz, die fehlende Ge-
meinschaft. Diese Distanz möch-
te die Pfarrcaritas St. Marien mit
dem Initiativkreis Spiritual Care
überwinden helfen und lädt sehr
herzlich zu einem Segensgottes-
dienst mit Krankensalbung in
die Beichtkapelle ein. Nach der
seelischen Stärkung sind die Teil-
nehmerInnen zu einer kleinen
leiblichen Stärkung und zum
Austausch miteinander in das
Priesterhaus eingeladen. Um ei-
ne Anmeldung wird aus organi-
satorischen Gründen bis Mon-
tag, 10. Oktober, unter Telefon
02832/9733631 gebeten.

Für Ältere und
Erkrankte
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Danke für alles. Deine Liebe bleibt.

Gabi und Herbert
Almuth und Giuseppe mit Raffaele
Heidrun und Hendrik
Christoph

Hans

Rüdiger

Marion und Frank

Oliver und Cornelia
Tobias und Franziska · Christian

Dirk und Vilma
Florian und Maja · Franziska und Phillip

Deine Schwestern und Schwager

Kondolenzanschrift:
Bestattungen Opgenhoff
Loëstraße 33, 47652 Weeze

Und am Ende meiner Reise
hebt der Ewige seine Hände.

Und er winkt und lächelt leise.
Und die Reise ist zu Ende.

Hermann Claudius

Das feierliche Seelenamt
für unseren lieben Hans
halten wir am Dienstag,

den 11. Oktober um 9.00 Uhr
in der Pfarrkirche

St. Cyriakus zu Weeze.

Anschließend treffen wir uns
an der Kapelle auf dem kath.

Friedhof zur Beisetzung.

Im Gebet versammeln wir uns
am Montag um 18.30 Uhr

in der Pfarrkirche.

Johannes
Thomas

* 24. Dezember 1931
† 3. Oktober 2022

Anspruchslos und bescheiden 

war dein Leben, 

treu und fleißig deine Hand. 
Hilfe hast du stets gegeben, 
ruhe sanft und habe Dank.

Nach einem erfüllten Leben, aber auch nach langer, 
schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit, 
müssen wir Abschied nehmen von unserem guten 
Vater, Schwiegervater, Opa, Uropa und Onkel

Cornelius Spechten
* 01.04.1927     † 28.09.2022

Ehrenmitglied des Bürgerschützenverein Bönninghardt

In liebevoller Erinnerung und 

im Namen aller, die ihn gern hatten

Leni und Gerhard Janßen

Sylvia mit Josefine

Frank und Nicole mit Hannah und Leo

46519 Alpen, Haagscher Weg 5

Der Wortgottesdienst ist am 21.10.2022 um 14.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Vinzenz, 
Bönninghardter Str. 140. Anschließend findet die Urnenbeisetzung statt.

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiter/innen des Marienstifts Alpen, besonders der 
Station Maiglöckchen für die liebevolle Pflege und gute Zusammenarbeit.

Sollte jemand versehentlich keine besondere Anzeige erhalten haben, so bitten wir, diese 
als solche zu betrachten.

„Ich bin nicht weg, ich komm’ nur nicht wieder.“

BERNHARD MAURIN
geb. Dombrowski

* 11. Juli 1962     † 27. September 2022

Fahr’ nur voraus – wir werden uns wiederfinden!

Deine Anita

Daniel und Beatrice · Jennifer mit Angelina
Natalie und Tobias · Jessica und Willi · Christian und Katharina

mit all deinen Enkelkindern

Gaby und Dirk · Frank und Anni · mit ihren Familien

47652 Weeze, Drosselweg 8

Die persönliche Verabschiedung von unserem lieben Bernie ist am Freitag,
den 14. Oktober. Hierzu treffen wir uns um 12.00 Uhr an der Kapelle

auf dem kath. Friedhof zu Weeze. Anschließend findet die Beisetzung statt.
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Bestattungen Peters,  

Sonsbeck 

In der Huf 10 

47665 Sonsbeck 

Tel.: 02838 – 3341 
 

KD-Nr.: 245305 

versendet  ? 

bestätigt  ? 

Ihr Lieben, wenn mein Geist geschieden ist, 

so weinet mir keine Träne nach,  denn wo ich weile, dort ist Frieden,  

dort leuchtet mir ein ew ’ger Tag. 

Norbert Beus 
 

*18.04.1933                † 28.09.2022 
 

 

 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen  
wir Abschied von 

In liebevoller Erinnerung 
 

Deine Mechthilde 

mit Kindern, Enkel und Urenkel 
 

sowie Anverwandte 

Der Wortgottesdienst ist am Freitag, 21. Oktober 2022 um 13.00 Uhr in der St. Gerebernus 
Kapelle zu Sonsbeck. Im Anschluss findet die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof statt. 

Traueranschri f t :  Familie Beus, c/o Bestattungen Peters, Hochstraße 52, 47665 Sonsbeck 

Statt jeder besonderen Anzeige 

Friedhelm  
Dellen 

† 4. Oktober 2021 

Die Erinnerung ist ein Fenster  
durch das wir dich sehen können,  

wann immer wir wollen. 
 

Wir werden dich nie vergessen. 
 

Robert und Mila 
mit Lisa und Lukas 

 
 

Wankum, im Oktober 2022 

KREIS KLEVE. Das Jobcenter
Kreis Kleve zieht eine erste po-
sitive Bilanz zum so genannten
„Teilhabestärkungsgesetz“
(THSG). Dieses ist seit dem 1.
Januar in Kraft und zieht die
kommunalen Jobcenter deut-
lich stärker als bis dahin in den
Rehabilitationsprozess mit ein.
„Das Gesetz hat die Betreu-
ungssituation verbessert und
die Teilhabe am Arbeitsmarkt
von Menschen mit Behinde-
rung gestärkt“ sagt Andrea
Schwan, zuständige Fachbe-
reichsleiterin beim Kreis Kleve.
Für die Jobcenter bedeutet

dies zum einen eine größere Ver-
antwortung, zum anderen aber
auch mehr Möglichkeiten zur
Unterstützung der Rehabilitan-
dinnen und Rehabilitanden. Die
Rehabilitationsträger und die
Jobcenter koordinieren verbind-
lich miteinander ihre zu erbrin-
genden Leistungen. Die Jobcen-
ter bringen hierbei die Leistun-
gen zur Eingliederung in Arbeit
nach dem SGB II ein.

„Rehabilitation und Teilhabe
ist ein grundsätzliches, gesell-
schaftliches Anliegen, welches in
den vergangenen Jahren zuneh-
mend politische Anerkennung
erfahren hat – insbesondere, weil
jede und jeder aufgrund plötzli-
cher Ereignisse zum Betroffenen
werden kann“, so Andrea
Schwan. Die betroffenen Men-
schen benötigen Hilfe und Un-

terstützung aufgrund körperli-
cher, seelischer, geistiger oder
Sinnesbeeinträchtigungen. In all
diesen Fällen greift der Rehabili-
tationsprozess. Die Mitwirkungs-
und Steuerungsmöglichkeiten
der örtlichen Jobcenter im Reha-
bilitationsverfahren wurden ge-
stärkt und der Informationsaus-
tausch zwischen Jobcenter und
Rehabilitationsträger – in der
Regel die Bundesagentur für Ar-
beit oder die Deutsche Renten-
versicherung – datenschutz-
rechtlich abgesichert.

„Der Rehabilitationsprozess ist
facettenreich. Die gemeinsame
Verantwortung und das abge-
stimmte Handeln aller am Pro-
zess beteiligten Akteure ist
Grundlage für eine erfolgreiche
Rehabilitation und legt die Basis
für die Teilhabe der Menschen
mit (drohender) Behinderung“,
erklärt Carina Cleven-Pawletko,
Leiterin des Jobcenters Kreis
Kleve. Jedes „Reha“-Verfahren
ist auf den Individualfall abzu-
stimmen und sehr vielschichtig.
Die Bedarfserkennung ist der
zentrale Schritt für das gesamte
weitere Verfahren. Sie ist Haupt-
aufgabe der örtlichen Jobcenter
im Kreis Kleve.

Um die Befähigung der Be-
darfserkennung der Mitarbeiten-
den zu gewährleisten und stetig
zu fördern, werden nicht erst seit
der Umsetzung des THSG, regel-
mäßig Qualifizierungsformate

und Möglichkeiten zum Wis-
senstransfer angeboten.

Die FallmanagerInnen verfü-
gen aufgrund ihrer Kundennähe
häufig bereits über detaillierte
Informationen zur individuellen
Situation der Leistungsberechtig-
ten und kennen deren Unterstüt-
zungsbedarfe „Oft werden Infor-
mationen zu drohenden oder be-
stehenden körperlichen, seeli-
schen, geistigen oder Sinnesbe-
einträchtigungen oder einer
Lernbehinderung ans Fallma-
nagement herangetragen. Leider
fast genauso oft werden die In-
formationen vom KundInnen
nicht mitgeteilt“, schildert Cle-
ven-Pawletko. Sei es aus Scham,
weil die KundInnen dies nicht
wahrhaben möchten oder weil
die persönlichen gesundheitli-
chen Einschränkungen bereits
langfristig vorhanden sind und
nicht mehr als solche wahrge-
nommen werden. Mitunter wer-
den auch die Einschränkungen
schlichtweg nicht erkannt oder
gesehen. Zudem befürchten
manche KundInnen Nachteile,
wenn ihre (drohende) Behinde-
rung bekannt wird.

Die Aufgabe aller Mitarbeit-
ernden in den örtlichen Jobcen-
tern ist es daher, jegliche Hinwei-
se zu (drohenden) Behinderun-
gen und zu einem möglichen Re-
habilitationsbedarf wahrzuneh-
men und aufzugreifen. Denn je
früher Leistungen zur Teilhabe

zielgerichtet eingesetzt werden,
desto mehr steigen die Chancen
auf eine zeitnahe, langfristige
und nachhaltige gesellschaftliche
Integration.

Arbeitsmarktstatistik

Gegenüber dem Vormonat ist
die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften im September 2022 auf
nunmehr 7.688 Bedarfsgemein-
schaften (+171) gestiegen. Im
Vorjahresmonat September 2021
lag die Anzahl der Bedarfsge-
meinschaften noch um 179 nied-
riger, nämlich bei 7.509. In den
aktuell 7.688 Bedarfsgemein-
schaften leben 14.100 Menschen,
davon 10.242 erwerbsfähige
Leistungsberechtigte und 3.858
Sozialgeldempfänger - in der Re-
gel Kinder.

Mehr als die Hälfte der er-
werbsfähigen Leistungsberech-
tigten im Kreis Kleve befindet
sich in der mittleren Altersgrup-
pe von 25 bis 49 Jahren. Der
Frauenanteil liegt in dieser Al-
tersgruppe bei 56,2 Prozent. Von
100 EinwohnerInnen im Kreis
Kleve befinden sich ca. 5,1 Ein-
wohner im Leistungsbezug. Im
überregionalen Vergleich liegt
der Wert bundesweit bei 6,8 Pro-
zent und landesweit bei 9 Pro-
zent. In den Nachbarkreisen liegt
diese Quote in Wesel bei 7,3 Pro-
zent, in Viersen bei 5,8 Prozent
und in Borken bei 4,4 Prozent. 

Neues Gesetz stärkt
Menschen mit Behinderung
Kreis-Jobcenter zieht erste Bilanz des „Teilhabestärkungsgesetz“ (THSG)

Die Ortsbauernschaft Wankum,
die KLB, die KLJB und die Land-
frauen: wenn alle an einem
Strang ziehen, kann es nur gut
werden. Alle gemeinsam haben
dazu beigetragen, dass in der
Halle von Familie Küsters im
Langdorf eine sehr schöne
Räumlichkeit geschaffen werden
konnte, um dort ein Erntedank-
fest zu feiern. Gemeinsam mit
dem Familiengottesdienstteam,
Pastor Roy und Diakon Bruno

Bloemen und circa 130 Christen
hat man nicht trotz, sondern ge-
rade wegen der ganzen Krisen ei-
ne Erntedankmesse gefeiert, in
der sich die Anwesenden vor al-
lem mit dem Wort „Danke“ be-
schäftigt haben. Die Vogelscheu-
che musste sich auch vom Raben
eines Besseren belehren lassen,
dass nicht nur sie für die Ernte
verantwortlich ist, sondern vor
allem die Landwirte und Gott ei-
nen großer Anteil dazu beitra-

gen. Die musikalische Gestaltung
übernahm der Kinderchor Wan-
kum. Die Gelegenheit nutzte
man, um sich bei Pastor Roy zu
bedanken und zu verabschieden,
da er die Pfarrgemeinde Ende
des Monats verlässt. Durch die
großzügige Übernahme der Kos-
ten durch die Ortsbauernschaft
konnte die Kollekte von knapp
550 Euro den Herzensprojekten
von Pastor Roy zugeführt wer-
den. Foto: privat

Was die Vogelscheuche vom Raben lernen kann

NIEDERRHEIN. Einen Vortrag
zur Vogelwelt auf Lesbos hält
Hans Glader am Sonntag, 16.
Oktober, 18 Uhr, im RVR-Besu-
cherzentrum NaturForum Bisli-
cher Insel.

Lesbos ist die drittgrößte grie-
chische Insel, die praktisch un-
beeinflusst vom Massentouris-
mus ist, der andere Inseln in Ver-
gnügungsparks des Fremdenver-
kehrs verwandelt hat. Bei Orni-
thologen aus aller Welt gilt die
Insel als Hotspot für den Vogel-
zug. Hier brüten aber auch Vo-
gelarten, die es in Europa nur
hier gibt. Der bekannte Naturfo-
tograf und Vogelkenner Hans
Glader hat die Insel viele Male
besucht. Er stellt in seinem Vor-
trag einen Teil der unzähligen
Zug- und Brutvögel mit teilweise
atemberaubenden Aufnahmen
vor.

Der Eintritt kostet acht Euro
für Erwachsene und drei Euro
für Kinder. Eine verbindliche
Anmeldung ist bis zwei Tage vor
der Veranstaltung unter Telefon
02801/988230 oder per E-Mail
naturforumbislicherin-
sel@rvr.ruhr notwendig.

Vogelwelt
auf Lesbos
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Statt jeder besonderen Benachrichtigung 

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selber 
gestalten kann, ist die Freiheit für die Seele und Trost für uns 
alle. 

Klara Säde 
geb. Teuwsen 

* 2. Januar 1930     † 29. September 2022 

In stillem Gedenken 
Elmar 
Dietmar 
Lydia 
Ilona 
Julian und Monja 
Milena und Nicole 

Kevelaer-Twisteden, im Oktober 2022 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fand auf Wunsch der 
Verstorbenen im engsten Familienkreis statt. 

Traueranschrift: Familie Säde 
c/o Bestattungen Willems, Schanzstraße 17, 47623 Kevelaer 

Statt Karten 

Janusz 
Konikowski

* 29. August 1963 † 02. Oktober 2022

In stiller Trauer:

Teresa Konikowski 
und Familie 

46509 Xanten-Vynen, Alt-Vynscher-Weg 40a

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 13.10.2022 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Vynen statt.

In dankbarer und liebevoller Erinnerung 

 halten wir das erste Jahresamt für

Maria Holtwick 
geb. Keisers

* 02.08.1954     † 09.10.2021

am 8. Oktober 2022 um 17.00 Uhr in der 

St. Vinzenz Kirche zu Bönninghardt.

Im Namen der Familie

Johannes Holtwick

1. Jahresgedächtnis

Die Erinnerung ist ein Fenster, 

durch das wir Dich sehen können, 

wann immer wir wollen.

Mathilde Heyer
geb. Bex

* 25. November 1937    † 12. Oktober 2021

Familie Hans-Josef Heyer

Familie Peter und Elisabeth Dams 

Enkel und Urenkel 

47669 Wachtendonk, im Oktober 2022

Das 1. Jahresgedächtnis für Mathilde halten wir 

am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, um 11.00 Uhr 

in der St.-Michael-Kirche in Wachtendonk. 

Gott schaute in seinen Garten und sah einen freien Platz,

dann schaute er zur Erde und sah mich.

Er sah, dass ich viele Dinge, die ich gerne machte,

schon lange nicht mehr tun konnte.

Er sah, wie ich immer schwächer wurde.

Da legte er seinen Arm um mich und sagte:

„Nun ist es genug. Komm heim!“

In Liebe und Dankbarkeit

Anita Schmitz                                                    

Holger, Elmar, Sandra                                            

Angelika Bertram                                                

und Angehörige

* 27. Februar 1950   † 10. September 2022

Wolfgang Schmitz

Wir haben uns in aller Stille verabschiedet.

Linus Riedel
* 14. Juni 1931, Oberschlesien

† 29. September 2022, Niederrhein

Ein langes und überaus erfülltes Leben hat sein Ende gefunden, 
getragen von dem tiefen Vertrauen auf die Vollendung in der 
bergenden Liebe Gottes.

In Liebe und mit großer Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Seine Kinder 
Martin Riedel, Cordula Riedel und Angela Weniger 

mit Familien, den 11 Enkeln und 10 Urenkeln

Die Exequien halten wir am Freitag, den 21. Oktober 2022, 
um 14.00 Uhr im Xantener Dom St. Viktor.

Die Urnenbeisetzung erfolgt am Freitag, den 28. Oktober 2022, 
um 14.00 Uhr im Ruheforst Coesfeld.

Traueranschrift:  c/o Bestattungen Kempkes 
Markt 17-19 in 46509 Xanten

Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne von 
Linus um eine Spende an die See-Not-Rettung „Sea-Watch e.V.“ 
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88     BIC: BFSWDE33BER

Wenn die Kraft versiegt,

die Sonne nicht mehr wärmt

und der Schmerz das Lächeln einholt,

dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

Wir werden Dich vermissen.

Annegret und Günter Janssen

Margot Kehren

mit Familien

47623 Kevelaer, im Oktober 2022

Der Wortgottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung hat im engsten Kreis

auf dem Kevelaerer Friedhof stattgefunden.

geb. Rütten

* 31. Oktober 1928      † 23. September 2022

Anni Beckers

Liebe Anne,
wer kegelt denn 

jetzt auf die Bauern?

Wir hatten viel Spaß und 
werden Dich vermissen.

Deine Schnattergänse
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Bestattungen Peters,  

Sonsbeck 

In der Huf 10 

47665 Sonsbeck 

Tel.: 02838 – 3341 
 

KD-Nr.: 245305 

versendet  ? 

bestätigt  ? 

Ich bedanke mich bei allen, 
 

∙ für die lieben Anrufe, 

∙ für die Besuche, 

∙ für die liebevollen Worte, 

∙ für die zahlreichen Karten 

und Briefe, 

∙ fürs Dasein, 

∙ für die Begleitung auf dem 

letzten Gang, 

∙ für die erzählten schönen 

Erinnerungen. 

 

Gisela Fox 
geb. Billhardt 

 

* 05.04.1949   
 

† 17.08.2022 

 

 
 

Du fehlst! 

Kerstin 

 

All das hat gezeigt,  

wie sehr Mama von Euch allen 

geschätzt wurde. 

Sonsbeck, im Oktober 2022 

Statt Karten

Das einzig Wichtige im Leben 

sind Spuren von Liebe, die wir 

hinterlassen, wenn wir 

ungefragt weggehen und 

Abschied nehmen müssen.
Albert Einstein

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir 

Abschied von meinem lieben Mann, 

unserem guten Vater, Schwiegervater, 

Opa und Uropa

Johannes Hohmann
* 23. Juni 1937    † 28. September 2022

In stiller Trauer:

Anneliese Hohmann

Prof. Dr. Rainer und Karin Hohmann

Christian und Paulina mit Emily

Johanna und Tyrone

Sophie und Thimmo

Christel Becker

und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet auf Wunsch des Verstorbenen 

im engsten Familienkreis statt.

Das erste Jahr ohne Dich!

Christel Heiming
* 11.03.1933     † 07.09.2021

Alles ist anders geworden.

Es gibt unzählige Momente, in denen wir an Dich

denken, so viele Augenblicke, in denen wir Dich

vermissen, so viele Situationen, in denen wir Deinen 

Rat gebraucht hätten, so viele Dinge, die wir gerne mit 

Dir erlebt und geteilt hätten.

Hans Heiming und Familie

Das 1. Jahresamt halten wir am Samstag, den 15. Oktober

um 17.00 Uhr in der St. Barnabas-Kirche in Niedermörmter.

Nachruf
Der Fanfarenzug Swingende Doppelzenter Kevelaer e.V. trauert um

Franz Kammann
Unerwartet und tief betroffen, mussten wir die traurige Nachricht 

zur Kenntnis nehmen, dass am 28.09.2022 unser langjähriges 
Vereinsmitglied Franz Kammann mit 68 Jahren verstorben ist. 

Er gehörte unserem Verein seit 1991 als Mitspieler am Schlagzeug an. 
Sein plötzlicher Tod hat uns alle sehr schockiert und unsagbar traurig gemacht. Wir 

haben nicht nur einen Trommler, sondern auch einen Kameraden und Freund verloren. 

Danke, dass es dich gab. 

Unser Mitgefühl in diesen schweren Tagen gilt seiner Familie und den Angehörigen. 

Der Vorstand der Swingenden Doppelzentner
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Theo Angenvoort
* 25. Juli 1930 4. Oktober 2022

Traurig, aber dankbar für alles, was du uns im Leben gegeben hast, 
nehmen wir in Liebe Abschied.

Wir werden dich sehr vermissen 

Die Eucharistiefeier ist am Monntag, 10.10.2022 um 09:45 Uhr, 
in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu Geldern. 

Im Anschluss ist die Beisetzung von der Friedhofskapelle aus.

Traueranschrift: Bestattungen Raeth c/o Theo Angenvoort, Antoniusstr. 14, 47608 Geldern

Marlies Angenvoort geb. Daemen
Guido

Sylvia mit Krischan
Dorothea mit Florian und Hannah
Geschwister und Anverwandte

Ich habe geliebt, geglaubt, gearbeitet, 
gesungen, getanzt, von Herzen gelacht,  
getan was ich konnte.- 
Ich hatte ein schönes Leben.

Ein Jahr ohne dich
Du wolltest so gerne noch bleiben…
Unsere Tränen sind noch nicht getrocknet 
und dass wertvolle Erinnerungen uns 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern,
wird noch etwas brauchen. 
Wir vermissen dich jeden Tag 
und mit uns viele Deiner Mitmenschen, 
das spüren wir sehr oft. 

In ewiger Liebe und Dankbarkeit

Waltraud 
Michaela & Jürgen,  
Alexandra & Jan 
Stefan & Anika

Clemens Spittmann
* 24.07.1946  
✝ 16.10.2021 

Mit allen, die sich verbunden fühlen, feiern wir Dein 1. Jahresgedächtnis 
am Samstag, 15.Oktober 2022 um 18.30 Uhr  
in der Pfarrkirche St. Antonius Kervenheim.

Matthis                                                                         

Kathi

Johanna

Hannes

Carolin

Mila

Was Du im Leben hast gegeben, 

dafür ist jeder Dank zu klein, 

Du hast gesorgt für Deine Lieben, 

von früh bis spät; tagaus, tagein. 

Dein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen, 

Du wolltest doch so gern noch bei uns sein, 

schwer ist es, diesen Schmerz zu tragen, 

denn ohne Dich wird vieles anders sein.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau,

unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester,

Schwägerin und Tante

Hildegard Meuwesen
geb. Venmanns

* 7. März 1934     † 4. Oktober 2022

Mitglied der kath. Frauengemeinschaft

Du warst der Mittelpunkt unserer Familie

Danke für all Deine Liebe, Deine Wärme und Deine Fürsorge.

Sie starb, versehen mit den Tröstungen unserer heiligen Kirche.

Du wirst uns fehlen.

Josef

Christel und Friedrich

   Annika†

Petra

   André und Nadine

   Christin und Martin mit Mia

Stefan und Jessica

   Nils

und Anverwandte

Traueranschrift: Familie Meuwesen, Schmalkuhler Weg 17, 47608 Geldern-Walbeck 

Die Beerdigung ist am Montag, dem 10. Oktober 2022, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof. 

Anschließend ist das Seelenamt in der St. Nikolaus Kirche in Walbeck. 

Wir beten den Rosenkranz am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, um 19.00 Uhr in der Kirche.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spuren im Sand verwehen. 

Spuren im Herzen bleiben für immer. 

 
Wir sind traurig, dass er von uns gegangen ist, 

aber dankbar, dass er bei uns war. 

 

Heinz Tiggelbeck 
 

* 5. Mai 1941     † 1. Oktober 2022 

 

In Liebe und Dankbarkeit 
 

Deine Irmgard 
 

Burkhard und Annette  

   Moritz 
 

Ingrid und Achim 

   Patrick und Gianna mit Joscha 

   Lara 
 

Simone und Burkhard 

   Kevin und Birte 

   Kira und Philipp 

   Max und Julia 
 

Verwandte und Freunde 

 
Traueranschrift: Familie Hoenselaar / Tiggelbeck 

c/o Bestattungshaus Koch, Frauenstraße 18, 47574 Goch 

 
Der Trauergottesdienst findet am 13. Oktober 2022 um 

14.30 Uhr in der St. Lambertus-Kirche in Appeldorn statt. 

Anschließend ist die Urnenbeisetzung. 
 

Ein besonderer Dank gilt dem Personal des Pflegedienstes 

„Schöner Leben“ sowie Frau Schwarzer und dem Team 

des Palliativ-Netzwerkes Rhein Maas für die liebevolle 

und fürsorgliche Betreuung. 
 

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen. 

 

 

 

Statt Karten 

 
Anspruchslos und bescheiden war dein Leben, 

lieb dein Herz und fleißig deine Hand.  
Friede ist dir nun gegeben;  
ruhe sanft und habe Dank. 

 

Heute holte der Herr unerwartet  
unseren lieben Vater,  
guten Schwiegervater,  

Opa und Uropa. 
 

Fritz Hubert Böhnke 
* 16. September 1936   † 01. Oktober 2022 

 
In stiller Trauer: 

 

Hildegard (†) 
Hubert und Gjejron 

Bernd (Benno) 
Lina und Wolfgang 

Inge (†) 
Fritz und Sabine 

Sonja und Karl-Heinz 
und alle Angehörige 

 

Traueranschrift: Familie Böhnke c/o Trauerbegleitung Aengenendt, 
Hamesweg 4, 47669 Wachtendonk-Wankum 

 
 

Traueranschrift: Familie Böhnke  
c/o Trauerbegleitung Aengenendt, Hamesweg 4,47669 Wachtendonk-Wankum 

 
Die Trauerfeier und die Beisetzung fanden  

im engsten Familien– und Freundeskreis statt. 

Liebe Oma Ria,

ganz still und leise, ohne ein Wort,

gingst du von deinen Lieben vor einem Jahr fort.

Du hast ein gutes Herz besessen,

nun ruht es still, doch unvergessen.

Es ist sehr schwer, es zu verstehen,

dass wir uns nie mehr wiedersehen.

Immer ein Teil von unserem Herzen

Dana und Joe

Erinnerungen an schöne Tage und die Gedanken 

an die gemeinsame Zeit tragen ein Lächeln in unsere Trauer 

und jedes Lächeln verbindet uns mit dir. Immer, wenn wir von dir erzählen, 

fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen. Unsere Herzen halten dich gefangen,

so als wärst du nie gegangen. Was bleibt ist die Liebe,

Erinnerung und Dankbarkeit.

Zum 1. Jahresgedenken

Maria Langenberg
geb. Kalkes 

* 30. Juni 1947             † 8. Oktober 2021

Im Namen aller Angehörigen 

Ludger Langenberg, Heike, Ela und Bine

GELDERN. Die alljährliche
Grippesaison steht bevor und
noch immer herrscht die Coro-
na-Pandemie. Gerade wurden
neue Impfstoffe zugelassen, die
an die Omikron-Varianten ange-
passt sind. Was ist aktuell wichti-
ger, die Corona- oder die Grip-
peimpfung? Und wie kann man
beide Impfungen zeitgleich ma-
chen lassen? Antworten auf diese
und andere Fragen geben Medi-
ziner am Mittwoch, 12. Oktober,
bei der Grippe-Hotline. Das spe-
zielle Serviceangebot der DAK-
Gesundheit ist kostenlos unter
Telefon 0800/1111841 von 8 bis
20 Uhr geschaltet.

Im ersten Pandemiejahr ist die
Grippesaison ausgefallen und
auch im zweiten verlief sie nicht
besonders stark. Ob sich im drit-
ten Pandemie-Winter eine große
Grippewelle entwickeln wird,
lässt sich kaum vorhersagen. In
der Vergangenheit gab es immer
wieder Jahre, in denen die
Krankheit heftig um sich griff.
Die DAK-Gesundheit warnt da-
vor, die Grippe auf die leichte
Schulter zu nehmen. „Für Men-
schen mit geschwächtem Im-
munsystem ist die Influenza oder
echte Grippe eine ernstzuneh-
mende Krankheit und sie macht
anfälliger für das Coronavirus“,
sagt David Büßen von der
DAK-Gesundheit in Geldern.
Die Symptome einer echten
Grippe reichen bei einem schwe-
ren Verlauf von Schüttelfrost
über Husten bis hin zu starkem
Fieber.

Die Fachleute an der Grippe-
Hotline informieren, für wen
jetzt eine Impfung ratsam ist und
welche Impfstoffe zur Verfügung
stehen. „Sie erklären, was sich
sonst noch vorbeugend machen
lässt – und wie man schnell wie-
der gesund wird, wenn einen die
Grippe doch erwischt“, so Bü-
ßen.

Informationen gibt es auch im
Internet unter www.dak.de/grip-
peimpfung.

Grippe-Hotline
am Mittwoch

NIEDERRHEIN. Der Verein In-
formations-Forum Gesundheit
e.V. lädt zu einem öffentlichen
Patientenseminar – Zahnmedi-
zin am Donnerstag, 20. Oktober,
um 18 Uhr, in die Begegnungs-
stätte Kevelaer, Bury St. Ed-
munds-Straße 7, in Kevelaer, ein.
Das Vortragsthema lautet: „Sanf-
te Zahnimplantation ohne Skal-
pell, bezahlbar und sicher“. Refe-
rent ist der Zahnarzt und Im-
plantologe Dr. Harald P.. Hüs-
kens, Veranstalter ist das Infor-
mations-Forum Gesundheit e. V.,
Spickenbaumsweg 31a, Bottrop.
Der Schulungsvortrag soll inter-
essierten Mitbürgern einen Ein-
blick in die neuen Technologien
der Zahnmedizin geben. Es han-
delt sich um eine reine Informa-
tionsveranstaltung. Nach dem
Vortragsteil steht der Referent
für persönliche Fragen zur Ver-
fügung.

Zahnimplantate
ohne Skalpell

GELDERN. Der Historische
Verein für Geldern und Umge-
gend lädt im Rahmen seiner Rei-
he „laufend lernen“ im Oktober
zu einer weiteren Veranstaltung
in Geldern ein. Anlässlich der
Unterschutzstellung von 27
denkmalwerten Grabsteinen auf
dem Gelderner Friedhof wurde
mit finanzieller Unterstützung
durch die Stadt Geldern ein
Friedhofsflyer mit Rundgang
über den Friedhof erarbeitet. Die
Autoren Hejo Eicker, Johanna
Klümpen-Hegmans und Christel
Terhorst stellen diesen neuen
Flyer mit einem Rundgang erst-
mals der Öffentlichkeit vor.

Die Termine sind am Freitag,
14. Oktober, 15 Uhr, und Sonn-
tag, 16. Oktober, 11 Uhr.

Treffpunkt ist der Friedhofs-
haupteingang an der Fleuthbrü-
cke, Anmeldung per E-Mail an:
C.Terhorst@gmx.de. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Rundgang über
den Friedhof
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Statt Karten

In der Dankbarkeit fließt Zuversicht 

in eine neue Kraft.
Monika Minder

Luise Heinrich
geb. Rogmann

* 20. April 1931   † 2. September 2022

Danke sagen wir allen, die da waren und da sind. 

Ganz herzlichen Dank auch für die vielen lieben

Worte und Gesten der Verbundenheit.

Ruth und Helmut mit Familie

Geldern, im Oktober 2022

Auf einmal bist du nicht mehr da und keiner kann’s verstehen. 
Im Herzen bleibst du uns ganz nah bei jedem Schritt, den wir nun gehen. 
Doch jetzt gönnen wir dir die ewige Ruh’ und decken dich mit Liebe zu.

Doris Keienborg
geb. Weyhofen

* 29.10.1943     † 28.09.2022

Du wirst uns fehlen, aber in unseren Herzen wirst du weiterleben.

Günter Keienborg
Berthold und Gabriele Keienborg
    Ansgar und Silvia
Ina Johren
    Bianca und Sandro

Die Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familenkreis statt.
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Bestattungen Peters, 

Sonsbeck

In der Huf 10
47665 Sonsbeck

Tel.: 02838 – 3341

KD-Nr.: 245305

Die Trauerfeier ist am Freitag, 28. Oktober 2022 um 15.00 Uhr in der Friedhofshalle in Sonsbeck. 

Anschließend findet die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Sonsbeck statt. 

Von freundlich zugedachten Kranz- und Blumenspenden bitten wir abzusehen. 

 

Traueranschrift: Familie Kalbhenn, c/o Bestattungen Peters, Hochstr. 52, 47665 Sonsbeck 

 

Dieter Kalbhenn 
 

Oberstudienrat a. D. 
 

* 17.06.1938                  † 28.09.2022 

 

In liebevoller Erinnerung 

Deine Dorit 
 

Ingi und Christian 

Erik und Fabi mit Till und Theo 
 

Eckhard und Heba 

Elisabeth, David, Miriam, Jonas 
 

Hartmut und Irena 

Georg, Liesel 
 

Olaf und Heike 
 

Guido 
 

Ira und Elisabeth mit Helena und Thea 
 

sowie Anverwandte 

 

 

Und meine Seele spannte 

weit ihre Flügel aus,

flog durch die stillen Lande,

als flöge sie nach Haus.
 

(J. v. Eichendorff) 

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem  

geliebten Mann, unserem herzensguten Vater,  

Schwiegervater, Opa und Uropa 

Von dem Menschen, den wir geliebt haben,
wird immer etwas in unseren Herzen zurückbleiben:
etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen,
etwas von seinem Leben, alles von seiner Liebe.

Voll tiefer Dankbarkeit für alle Liebe und Güte, die sie uns in
ihrem Leben geschenkt hat, nehmen wir Abschied von

 

Agnes Korff
geb. Lanoix

* 18. Juli 1934          † 4. Oktober 2022

Sie starb, versehen mit den Tröstungen unserer heiligen Kirche,
im Kreise ihrer Familie.

 
In unseren Herzen lebst Du weiter.

 

Thomas und Andrea
Max, Lukas, Felix, Lena
Tina und Jan mit Hannes
Lisa und Florian mit Lynn
Birgit
Elke und Martin
Angehörige und Freunde

 
47638 Straelen, Gutenbergstraße 5
 

Die Beerdigung ist am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, um 11.00 Uhr vom Trauerhaus auf dem
Friedhof in Straelen aus. Anschließend ist das Seelenamt in der Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um eine Spende für die Straelener Tafel auf das
Konto bei der Sparkasse Geldern, IBAN: DE29 3205 0000 0323 4598 00, Kennwort: Agnes Korff.

Wir hoffen, mit dieser Anzeige auch diejenigen zu erreichen, die aus Versehen keine persönliche
Trauerkarte erhalten haben.

Horst Garlichs

Deine Ilse

Dein Sohn Bernd

Chris und Lea

Daniel und Lisa mit Jonas

Kathrin und Daniel mit Emilia

Verwandte und Freunde

* 17. Juli 1936   † 1. Oktober 2022

Nicht trauern wollen wir, dass wir ihn verloren haben,
sondern dankbar sein, dass wir ihn gehabt haben.

(Hl. Hieronymus)

Wir haben einen wunderbaren Menschen verloren,
der stets in Liebe für uns da war.

In unseren Herzen wird er immer weiterleben.

Mitglied im "Deutscher Liederkranz"
Aldekerk 1878 e.V., Kerken

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Montag, dem 10. Oktober 2022,
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Aldekerk, Gartenstraße, 47647 Kerken statt.

Traueranschrift: Familie Garlichs
c/o Bestattungen VETTER GmbH, Pastoratstraße 37, 47506 Neukirchen-Vluyn

ln Gedanken hören wir Deine Stimme,
sehen wir Dein Lachen,

fühlen noch immer Deine Umarmung.
ln Gedanken sind wir bei Dir.

lnge Lemm
geb. Ferres

* 2. März 1936 † 3. September 2022

Wir danken herzlich für die vielen Zeichen der Anteilnahme,
die wir beim Abschied meiner lieben Ehefrau, unserer

wundervollen Mutter, Oma und Urgroßmutter erfahren durften.

Im Namen aller Angehörigen

Familie Johannes Lemm

46509 Xanten-Marienbaum, im Oktober 2022

Das Sechswochenamt findet am Samstag, den 15. Oktober 2022 
um 17:00 Uhr in der Wallfahrtskirche Marienbaum statt.

Nachruf

Ihr habt jetzt Trauer, aber ich werde Euch 

wiedersehen und Euer Herz wird sich freuen. 
Johannes 16,22

Mit großer Betroffenheit nehmen wir Kenntnis vom Tod unseres langjährigen Kollegen 

Herrn Detlev Glaser
Herr Glaser war fast 40 Jahre als Pflegekraft im Nachtdienst auf der Intensivstation 

unseres Krankenhauses tätig, wo er die schwerkranken Patientinnen und Patienten mit 

großem Verantwortungsbewusstsein betreute. Im September 2013 verabschiedeten wir 

Herrn Detlev Glaser in den Ruhestand. Er verstarb am 24. August 2022.

Wir trauern mit seinen Angehörigen, denen wir in diesen schweren Stunden Kraft, 

Trost und Gottes Segen wünschen. Gemeinsam bleiben uns gute Erinnerungen an den 

Verstorbenen und eine tiefe Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit. 

St.-Clemens-Hospital Geldern 
Betriebsleitung, MAV und Mitarbeitende 

KREIS WESEL. Der internatio-
nale Tag der seelischen Gesund-
heit findet jedes Jahr am 10. Ok-
tober statt. Ziel ist es weltweit auf
das Thema psychische Erkran-
kungen und den Umgang damit
aufmerksam zu machen. Dabei
geht es auch darum miteinander
ins Gespräch zu kommen, Vor-
urteile ab zu bauen und über
psychische Erkrankungen aufzu-
klären. Noch immer sind diese
Erkrankungen mit einem Tabu
belegt und Betroffene und Ange-
hörige fühlen sich häufig allein
gelassen und stigmatisiert. Im
Kreis Wesel gibt es viele Unter-
stützungs- und Hilfsangebote für
Menschen mit einer seelischen
Erkrankung und deren Umfeld.
So informiert die Selbsthilfe-
Kontaktstelle im Kreis Wesel
über die verschiedenen Selbsthil-
fegruppen und unterstützt Men-
schen bei der Gründung neuer
Gruppen. Die Ergänzende unab-
hängige Teilhabeberatung
(EUTB®) informiert zu allen Fra-
gen zur Rehabilitation und zur
Teilhabe, zum Beispiel auch bei
der Teilhabe am Arbeitsleben.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
erreichen Interessierte unter Te-
lefon 02841/900016 oder per E-
Mail an selbsthilfe-wesel@parita-
et-nrw.org. Die Ergänzende un-
abhängige Teilhabeberatung
(EUTB®) ist unter Telefon
0281/16435886, - 87 oder per E-
Mail an info@teilhabeberatung-
kreis-wesel.de erreichbar.

Seelische
Gesundheit

KEVELAER. Der nächste Medi-
tationsabend findet am 10. Okto-
ber, 19 Uhr, im Klostergarten 1
in Kevelaer statt. Die Teilnehmer
treffen sich im zweiten Oberge-
schoss im Meditationsraum.Ab
18:45 Uhr besteht die Möglich-
keit für eine kurze Hinführung
und oder ein persönliches Ge-
spräch. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Nähere Auskunft
gibt es bei Schwester Hildegard,
Telefon 02832/97738-96.

Abend zur
Meditation

ISSUM. Die Mitglieder des St.
Martinskomitees Issum werden
zur nächsten Sitzung herzlich
eingeladen. Sie findet statt am
Montag, 10. Oktober, um 20 Uhr
im Lokal „Zur Post“, Kapellener
Straße 48. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem die Zu-
sammenstellung der Martinstüte
und die Vergabe der Sammelbe-
zirke. Die Haussammlung wird
in der Zeit von Dienstag, 11. Ok-
tober, bis Dienstag, 8. November
in dem Ortsteil Issum stattfin-
den.

Einladung zur
Martinssitzung

Burgsonntag: Beim Burgsonn-
tag mit Besichtigungen und der
Kaffee- und Kuchentafel (ab 14
Uhr) morgen haben Astrid und
André Philippi ein Programm
zusammengestellt, das aus-
schließlich aus Balladen besteht.
Der musikalische Bogen wird ge-
spannt von Jazzklassikern über
Filmmelodien der 50er hin zu
ruhigen Liedern bis in die 90er
Jahre. Der Eintritt ist frei.

Senioren-Treff: Die Senioren-
Treff AG-Bürgerhaus Menzelen-
West muss den geplanten Senio-
ren-Treff an Mittwoch krank-
heitsbedingt abgesagt werden.

■ KURZ & KNAPP

LÜTTINGEN. Die Katholische
Frauengemeinschaft (kfd) in Lüt-
tingen lädt für Montag, 10. Ok-
tober, um 19 Uhr im Forum der
Hagelkreuzschule zu einem Vor-
trag mit Martina Düpetell ein.
Das Thema lautet: „Der Umwelt
und der Haut zuliebe – Natur-
kosmetik und Selbstgemachtes“.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Vortrag zur
Naturkosmetik



Andreas  52J. sucht nette Sie zw. 60-70J.  
S 0160/8369366

Anna 73jähr. Witwe, eine humorvolle, lie-
benswerte Person, sucht einen ehrlichen 
Menschen, mit dem man den Alltag wie-
der etwas schöner erlebt. Mögen auch 
Sie einen Spaziergang durch den herrli-
chen Herbstwald, dann rufen Sie an un-
ter  S 02831/98412 oder schreiben Sie 
an PVP-Petra, Viernheimer Str. 26, 47608 
Geldern.

Er 70 sucht Sie zum kuscheln, schmusen, 
Spaß und Natur  S  0171/5422468

Junggebl. Rentner 71, mit Normalfigur, NR 
su. nette, liebe, natürl. Freundin im südl. 
Krs. KLE. * Chiffre  777/2133

Petra 61J. attraktive Frau, sehr umgäng-
lich, ist naturverbunden und ein fröhli-
cher Mensch. Aber gerade in der bunten 
Jahreszeit fehlt einem der vertraute Part-
ner, nicht nur beim Spaziergang! Sind 
auch Sie alleine, dann rufen Sie an unter  
S  02831/98412 oder schreiben Sie an 
PVP-Petra, Viernheimer Str. 26, 47608 
Geldern.

Sie 58 J. su. Bekanntschaft w/m zwecks 
Freizeitgest. Raum KLE  0176/63426880

Sie 59 J. schlank, lange blonde Haare, 
bin finianziell unabhängig, suche einen 
netten Partner mit ernsten Absichten, 
ca. 55-65J., wichtig wäre mir ein guter 
Charakter. Wenn du Lust hast mich ken-
nenzulernen, schreib mir gerne * Chiffre 
Z001/13731

Single-Frau mit Hund, 50J., 1,60m, 
eigenständig, Kinder erwachsen, 
wünscht sich wieder ein Leben mit 
Partner. Du bist ein tierlieber Single-
Mann mit ähnlichen Gegebenheiten? 
Dann melde dich gerne, bitte mit Bild.* 
Chiffre Z001/13730

unternehmungsvolle Witwe 80 J. sucht 
mobilen Partner bis 86 J., bmB * Chiffre 
Z001/13729

Wer kommt mit mir ins Thermalb. nach 
Arcen? Vielleicht haben wir uns ja mehr 
zu sagen, als nur „Geblubber“?! Dann 
meld dich doch mal ganz unverbindlich 
bei mir: Er mit Flair, 53 J., 1,90m, schlank, 
Widder, gewitzt, gescheit u. schön gelas-
sen.  S 0160/99417042

Chiffre
Bei einer Chiffre-Anzeige möchte 
der Inserent erst einmal anonym 
bleiben. Damit Sie sich auf eine 
Anzeige melden können, senden 
Sie uns Ihren Brief, der den 
Inserenten erreichen soll und 
notieren die Chiffre-Nummer auf 
dem Briefumschlag. Wir leiten 
Ihren Brief ungeöffnet an den 
Inserenten weiter.

Chiffre-Antworten bitte an die
Niederrhein Nachrichten
Postfach 1254 · 47592 Geldern
+ Chiffre-Nr.

BOCHOLT DINXPERLOER STR. 331 | WWW.FLIESEN-HUENING.DE

IMMER DIE SCHÖNSTEN

FLIESEN!
goch Borsigstrasse 20-22 | www.fliesen-huening.de

Rund um

Ihre Immobilie

Grundsteuerwert 2022 Wir helfen bei 
der Abgabe der Erklärung. Claus Burian-
DeinProfimakler.de  S 02823/4195282 

Pflegeimmobilien, auch als Kapitalanlage, 
Bundesweit. Makleragentur Volker Szau   
S 02824/9615868

Wohn-/Geschäfts-Haus in Goch als Ka-
pitalanlage zu verkaufen direkt von 
Hausbesitzerin, seit 30 Jahren gleiche 
Eigentümerin, besteht aus 1 Gewerbe-
Gastro + 3 Wohnungen (ges. nutz Flä-
che 270m²). Mieteinnahmen Gewerbe 
800b  + Wohnungen 1.650b  + Gros-
se Garage 100 b , + Innenhof gesamt 
im Jahr 30.600 b  netto. Preis FEST 
425.000 b  bei Finanzierung Übernah-
me bei NISPA Wesel in Höhe 186.000 
b  (5 Jahre fest , 3,64%), Gastro besteht 
im Haus seit 30 Jahren. Grd. gesamt 
346 m² , BJ 1950 /kernsaniert 1994, 
Kontakt: adriatico@freenet.de

Kerken-Nieukerk Reihen-Mittelhaus
Bj. 1966, Grdst: ca. 276 m², Wfl.: ca. 100 m², 
Terrasse, Balkon, Garage, Energiebedarfs-
wert 349,9 kWh(m²*a), renovierungsbe-
dürftig, KP 220.000 € plus 1,785% Makler-
courtage inkl. 19% MwSt. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 

fordern Sie bitte per Mail ein Exposé an!
E-Mail: bl@beate-lechleiter-immobilien.de

Immo-Angebote Bekanntschaften

Freitag & Samstag „Freibier vom Fass“

50-jähriger sucht nette Sie oder Paar  
S 0157/33729234

Anton 42 J. sucht Frau die sich ihr TG 
aufbessern möchte, WhatsApp an  
S 0152/58528324

Chloe,  auch H & H  S 0174/3232344

Einmal Moni - immer Moni! Reife Hausfrau. 
Nur Hausbesuche. 0162/4218577

Entsp. Massage Kleve  S 0175/4577761

Karma- & Kuschel-Regel Nr.1: „Was du 
gibst, ist was du kriegst“... Nicolas für Sie, 
Ihn und Paare  S 0177/3752931

Lena ist da,Di.-Fr, H+H  S 0163/4432063

Melanie, attraktiv, heiß & sexy, nur Hausbe-
suche  S 0172/5748553

Mona, sexy, erfahren, auch schwierige Fäl-
le. tgl. 8-21 Uhr  S 0151/15940211

Kontakte

Gesundheit & Kosmetik

AmaliaWellnessInsel

Entspannung für Körper, Geist und Seele 
Duisburg-Hochfeld

Massagen

Tel.: 0203 30864252

Pflege & Betreuung
24h Betreuung durch polnische Pflege-

kräfte http://www.seniorenhilfe24.info 
oder  S 0162/6304603

Uedem, suche (gerne ältere Dame) die 
sich 2 Tage pro Woche um meinen Va-
ter kümmert (keine Pflege, kein Putzen)  
S 0162/6297566

Wir bieten eine gute Versorgung zu Hau-
se, legal u. mit KV, für Pflege ab 1700 b  
inkl. Fahrtkosten.   S 0176/21978518,  E-
Mail: sicher-versorgt@gmx.de oder www.
sicher-versorgt.info

Umzüge
Haushaltsauflösungen & Umzüge zum 

Festpreis  S 0151/53925724

Umzugsservice A-Z Vogel: Meisterbetr. 
mit gel. Schreiner und EU-L. mit Vers. 
auch Sa./So. oder kurzfristig. Wir sind 
geprüft & zugelassen bei allen Ämtern + 
Krankenkassen!  S  02823/4723

Gewerbliche Objekte
Alpen: Garage zu vermieten, 7x2,5x2,3m 

ideal zur Lagerung etc., 71,40b  monatl.,  
S 02802/4100

Rheinberg-Stadtmitte Büro- Praxisräume 
zu verm.  S 0172/8965984

Uedem, Lagerkontainer zu vermieten   
S 0162/6297566

Uedem, überdachte Stellfläche (ohne 
Strom), 7,5x15m oder 15x15m, 250b  mo-
natl.  zu verm.  S 0162/6297566

Weeze Ladenlokal zu verm. mit Nebenräu-
men * Chiffre Z001/13733

Miet-Angebote
Alpen-Bönninghardt, I. OG, 71 m², 2Z, 

KDB, Gäste-WC, Abstellraum, Balkon 
nicht vorhanden; frei ab 01.01.2023, evtl. 
auch eher; 395 b  kalt + NK + HK + 2 
MM Kaution,   S 02842/41970 Mo - Fr.: 
8 - 12 Uhr

Emmerich-Speelberg, helle 3 Zi.-Whg.  
KDB. PKW-Stellpl., in ruhigem 2-Fam.-
Haus, bevorzugt an Einzel- oder 2-Per-
sonenhaushalt, ab sofort zu verm., EBK 
kann übernommen werden. KM 400b  + 
NK + 2 MM Kauti.* Chiffre Z002/13727

Goch, 2 ZKDB, 60 m², Balkon, EBK, ab so-
fort an berufstätige Person, KM 530 b  + 
NK  S 0152/26637559

Goch, sehr gepfl. helle 3 Zi-Whg, Bezug 
ab Nov. oder später mögl., 82 m², fester 
Stellpl., behinderteng. Zugang u. Aufzug, 
4. Etage, Bad in 2021 renov. und möbl., 
ebenerd. Dusche mit Glaswand, großer 
überd. Balkon und Markise, sep. Keller-
raum, Übern. Küche, keine Haustiere, 
Warmmiete 700 b , kein WBS, Kaution, 
Schufaausk., Kontakt: mietgesuch3@
web.de

Hochregal Lagerplatz, Europalette, Gewer-
behalle Xanten,  S  0172/2673006

Kevelaer, 135 m², 3 ZKD, 2 Bäder, eben-
erdig,  Freisitz, Stellplatz, in sehr ruhi-
ger Lage, bestens  für Senioren oder 
Rentnerpaar geeignet, ab  sofort zu 
vermieten,KM 1.050 b  zzgl. NK u. HK,  
2 MM Kaution, Info und Anfragen mon-
tags bis freitags  von 8 bis 17 Uhr unter  
S 02832/924170 

Kevelaer, Süd: RMH, 116 m² Wohnfläche, 
Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 
Bad mit Sauna, Gäste-WC, 5 Abstellräu-
me, Wintergarten, kl. Garten, KM 850 
+ 150 NK, Strom + Gas separat zum 
01.12.22.   S 01520/8830556

KLE-Kellen ab sofort  gr. vollmöbl. 
Zimmer zu verm., WM 460b  inkl. 
Heizung u. Strom, Kautio. 600b .   
S 02821/4607363

Sonsbeck zentrale Lage, ca 60 m², 
EG, Terasse, ab sofort, KM 550 b  + 
NK, B 302,3 kw/h, Gashzg. BJ 1968  
S 0173/5432606

Weeze, Carport (Unterstellpl.) ab sofort zu 
verm.  S 02837/534

Miet-Gesuche
Älteres Ehepaar mit kleinem Hund sucht 

langfristig 70-80qm² Wohnung zur Miete.   
S 0162/2356318

Alleinst. Dame sucht gepflegt, ruh. alten-
gerechte Whg./Bungalow ca. 120m² 
mit Terrasse, Garage od. Stellpl. zum 
mieten. Issum, Geldern od. Umgebung  
S 01522/1365189 od. 02835/5232

Dringend: Wegen Eigenbedarfskündi-
gung suchen wir dringend zur Miete: 
Kerken/Kempen, mindestens 4 Zim-
mer, Hund erlaubt. Mieter: VZ-berufs-
tätige Frau mit drei Kindern (Gymna-
sium Kempen), Hund (geht mit ins 
Büro), sozialer Mittelpunkt der Familie 
und bisheriger Wohnort in Aldekerk.   
S 0176/96386897

Kleve und Umgebung, Whg. bis ca. 
70m² und 700b  warm gesucht  
S  0178/8745424 oder mspettmann@
gmx.de

Paar 55+ su. ab 2023 kl. Haus o.ä. in 
E´rich-Rees Umland  S 02822/9813967

Suchen Ackerland - bieten Höchstpreise: 
Wir suchen Ackerland zur Pacht ,1-jäh-
rig oder langfristig. Wo suchen wir? 
Im Kreis Wesel und Kreis Kleve. E-Mail 
an pachtland.2021@gmail.com oder   
S 0157/37166209

Immo-Gesuche
Ahmerkamp Immobilien:  Häuser am Nie-

derrhein zu kaufen gesucht. Kostenlose 
Marktpreis-Ermittlung  S 0172/7828643

EFH gesucht  S 0156/78418442

ETW gesucht  S 0156/78418442

Häuser & Wohnungen gesu.  
S  02834/70300, www.teeuwen-immo-
bilien.de

Handwerker su. Haus  S 0156/78418442

Haus o. Hofstelle vom Handwerker in Wee-
ze/Kevelaer/Geldern/Sonsbeck gesucht 
0172/2522790

Kapitalanleger sucht! Vielleicht überlegen 
Sie ja Ihre Immobilie zu verkaufen. Ich 
bin nämlich auf der Suche nach einem 
Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Dop-
pelhaushälfte oder auch ein Einfamilien-
haus, auch gerne renovierungsbedürftig. 
Rufen sie mich einfach an 0174/1949836 
ich freue mich auf Thren Anruf.

Dienstleistungen
A. NRW-Entrümplung, Haushaltsauflö-

sung  S 02842/9498744

Ab an das Astwerk! Absoluter Festpreis: 
Baumfällungen, Minibaggerarbeiten aller 
Art.  S 0172/2522790

Abbruch, Entrümpelungen und Umzug  
S 0152/12371854

Achtung, fälle Bäume aller Art u. Abtrans-
port (Strauchschnitt, Gartengestaltung 
u. Gartenpflege), Wurzelfräsungen  
S 02831/86936 oder 0173/6802313

Altbausanierung, Trockenbau + Fliesen-
verlegung uvm.  S 0176/55426807

Baumfäll- und Rodungsarbeiten, 
Wurzeln fräsen, Baumdienst Boiting  
S 0160/98287307

Besenrein am Niederrhein, Haushalts-
auflösung, Keller entrümppelung,  
S 01573/6169129

Detektiv, Privat- und Wirtschaft Telefon: 
0172/6627657 www.detektei-krenn.de

Entrümpelungen u. Umzugsservice 
A-Z Vogel Haushaltsauflösung  S   
02823/4723

Fassadenanstriche und Vollwärmeschutz-
systeme zu Festpreisen. Angebote kos-
tenlos.  S 02823/3637

Fensterreinigung  S 0178/3330888

Fug- und Sandstrahlarbeiten mit ei-
genem Gerüst, Michael Scholten  
S 0173/5351940

Gartenarbeit aller Art  S 0174/8968290

Gartenarbeit aller Art  S 0174/8968290

 Glas- und Gebäudereinigung Cerkinaj hat 
Termine frei  S 0172/2823733

Gocher Self Storage, See-Container 
und Lagerboxen zu vermieten unter  
S 02823/4723

Ihr Malerbetrieb hat noch Termine frei.  
S 02823/8798400

IT-EXPERTEN! Computer • Notebook • Vi-
deoüberwachung • Webseiten. Vor-Ort-
Service & Fachwerkstatt. Für Privat- und 
Geschäftskunden.  S  02833/5779642, 
www.aca-it-service.de 

Kunststoffe Th. Moers e.K. aus Kleve 
repariert auch Ihr Terrassendach oder 
Carport, Austausch von Stegplatten-
Wellplatten, PVC-Dachrinnen und Zu-
behör, inkl. Montage und Entsorgung 
der alten Platten. Schnell und preiswert.  
S 02821/98496

Maler führt sämtliche Malerarbeiten preis-
wert und fachgerecht aus. Rufen Sie 
an - egal wann  S  02823/3637 Fax: 
02823/4335

Maler führt zu fairen Preisen aus, Maler-, 
Tapezierarbeiten u. Fassandenanstrich.   
S 0174/9013563 o. 0178/8958792

Papke Computer Rees, Service, Be-
ratung, Verkauf, Aufrüstungen,   S   
02851/97070, www.Papke-Computer.de

Renovierung24h bietet Tapete, Farbe, 
Putz, Spachtel, Laminat, Vinyl, Elektro, 
Rigips uvm  S 0152/18214431 

Rohbau Umbau-/Sanierungsarbeiten führt 
aus   S 0170/2029898

Wer kennt das nicht!? Der PC streikt....Was 
nun? Hilfe rund um den PC finden Sie bei 
mir  S 0173/5474322 

Pumpen · Teichbau · Gartenhäuser

− Reparaturen, Ersatzteile, 
 Installation von Pumpen

− Brunnenbau
Pumpen Holzum GmbH

Empeler Str. 91 · 46459 Rees · Tel. 02851 9236-0

www.holzum.de
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Coupon bitte ausfüllen und einsenden:
Niederrhein Nachrichten, Marktweg 40 c, 47608 Geldern 
Telefonische Annahme: 02831/977 70 77, Fax: 02831/977 70 70
oder:
Niederrhein Nachrichten, Hagsche Str. 45, 47533 Kleve 
Telefonische Annahme: 02821/400 80 20, Fax: 02821/400 80 80
Online: www.niederrhein-nachrichten.de
Informationen zum Datenschutz bei den Niederrhein Nachrichten finden Sie unter www.niederrhein-nachrichten.de/datenschutz

Preise je Zeile 
für eine private Kleinanzeige:
Mittwoch 3,31 €, Samstag 3,31 €, 
Samstag + Mittwoch 5,25 € (alles inkl. MwSt.)

Preise je Zeile 
für eine gewerbliche Kleinanzeige:
Mittwoch 4,52 €, Samstag 4,52 €, 
Samstag + Mittwoch 7,10 € (alles zzgl. MwSt.)

Chiffre-Anzeigen:
Bei privaten Chiffre-Anzeigen werden 5,- € Gebühren
und bei gewerblichen Chiffre-Anzeigen werden 
6,- € Gebühren berechnet.

Bitte beachten Sie dabei, 
dass zusätzlich ca. ½ Zeile Text berechnet wird.

Chiffre-Zuschriften bitte mit Angabe der Chiffre-Nr. an 
Niederrhein Nachrichten, Postfach 1254, 47592 Geldern

Zusätzlich erscheint Ihre Kleinanzeige kostenlos 
im Internet unter www.niederrhein-nachrichten.de.

Bitte deutlich in Blockschrift ausfüllen (für jedes Satzzeichen und jeden Wortzwischenraum ein Feld)

Rubrik: für Mittwoch für Samstag (Sa./Mi.-Kombi) Chiffre

Der Betrag liegt bei soll von meinem Konto abgebucht werden

Bank-Institut

IBAN

Name Vorname

PLZ / Ort Straße

Telefon Unterschrift

Verbreitungsgebiet 
am Mittwoch 
(Auflage 143.480)

Verbreitungsgebiet 
am Samstag 
(Auflage 149.510)

Bestellcoupon für eine private/gewerbliche Kleinanzeige

Kleve

Emmerich

Rees

Xanten

Rheinberg

Kevelaer

Goch

Geldern

Bürgerstiftung für Kevelaerer Kinder 
Mehr Infos unter: www.seid-einig.de

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:

Geschäftliches

Fliegengitter
für Fenster und Türen

Info unter: 02825/100410
der 0172/2084816, www.zischi.com
Info unter: Telefon 02825/100410 

www.zischi.com

· Insekten- & Pollenschutzgitter
· Kellerschachtabdeckungen

Fachberater: Ewald Lukas
Bereich: Baustoffe, Fliesen
im hagebaumarkt Rheinberg

Goch - Kleve - Rheinberg
Xanten - Geldern - Viersen

Fachberaterin: Larissa Limbach
Bereich: Gartenmöbel
im hagebaumarkt Goch

Goch - Kleve - Rheinberg
Xanten - Geldern - Viersen

Fachberater: Sven Niersmann
Bereich: Farben, Lacke & Tapeten

im hagebaumarkt Goch

Goch - Kleve - Rheinberg
Xanten - Geldern - Viersen

Motorräder
Barankauf aller Motorräder auch ohne 

TÜV, sof. Barz., Abmeldung Telefon: 
0163/2641851

Roller/ Kleinkraftrad defekt, kauft/ - ver-
kauft 0172/2631881 Auto van Bergen

Vespa-Piaggio-Vespa - Suche privat alten 
Vespa-Roller, Zustand egal, alles anbieten. 
Auch Honda Monkey & Dax, Zündapp, 
Lambretta.   S  0151/19700070, Mail: 
herbst-u1@web.de

Auto-Zubehör
WiRä. 4 Loch, Polo 0172/2631881 Hdl.

Auto-Gesuche
911er defekt z.herrichten 0172/2631881

Ab alle Baujahre kaufe Pkws, Lkws. Diesel 
und Benziner, mit allen Schäden. Tüv und  
Kilometerstand egal.  S 02821/8392205  
( 01578/8835399 Whatsap

Ab aller Baujahre: Ankauf aller Pkws und 
LKWs, Zustand egal S 02832/9257345

Achtung, suche einen PKW von Privat, 
auch reparaturbedürftig, gerne alles an-
bieten  S 0172-1636605

Ältere Japan Busse/PKW Opel, VW, Mer-
cedes, 0172/2631881 Deutsche Fa. 
Komme sofort, zahle fair und bar

Alle Altfahrzeuge kauft deutsche Fir-
ma, Motor-, Getriebe- oder Unfallscha-
den egal, auch am Wochenende.  
S 0151/12494184 

Barkauf von Top bis Schrott, Audi, BMW, 
DB, Opel, Toyota, LKW, Busse, VW, Ge-
ländewg  S 02842/7169322 bis 22 Uhr

Deutscher Händler kauft alle PKW, Busse, 
LKW auch beschädigt zu fairen Preisen, 
auch Sa./So. 02152/3525 

Toyota Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi, 
defekt kauft 0172/2631881 Handel

Transporter-Kastenwag. 02826/1881 Fa.

Kaufe Alt-PKW, Unfallwagen
auch mit Motor-/Getriebeschaden

Kaufe Altkabel 1,60 w/kg 
Kaufe Autobatterie 0,30 w/kg

zertifizierter Betrieb für Abwrackprämie
H. Giesen, Liebigstr. 5, Geldern

Kaufe Schrottwagen O 28 31/26 85

Auto-Verkauf
Ab 02, TÜV neu An/Verkauf Auto v. Bergen 

Klever21, Kranenbg. 01722631881 Rol-
ler/Kleinkraftrad  An-/ Verkauf

Renault Trafic, BJ 2015, Diesel 1,6, 2,8 
t, Diesel Euro 5, Anhängerkupplung, 
Scheckheft gepflegt, Allwetterreifen, 
140 PS, 93.000 km, VB 16.000 b   
S 0171/9590278

van-bergen-automobile.jimdosite.com

AUTOHAUS BULENDA

Am Schepersfeld 39, 46485 Wesel
Tel. 02 81-5 60 21-0, Fax 5 60 21-21

www.autohaus-bulenda.de

Verkauf &
Service
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Arthrose kann nicht nur Hüfte 
oder Knie befallen. Auch die 
Hände können betroffen sein. 
Wenn sich die feinen, verletz-
lichen Gelenke der Finger 
 entzünden und immer mehr 
verformen, fällt jeder Hand-
griff schwer. Lieb gewonnene 
oder gar unverzichtbare Tätig-
keiten in Beruf, Familie oder 
Freizeit können nur noch 
 unter Schmerzen ausgeübt 
werden. Was aber kann man 
selbst dagegen tun? Wie kann 
man Schmerzen und Ein-
schränkungen lindern? Auf 
diese wichtigen Fragen und 

zu allen anderen Anliegen bei 
Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle Hin-
weise, die jeder kennen sollte. 
Eine Sonderausgabe ihres 
Rat gebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth-
rose-Hilfe e.V., Postfach 
110551, 60040 Frankfurt/M. 
(bitte gerne eine 0,85-€- 
Briefmarke für Rückporto 
 beifügen) oder per E-Mail 
 unter: service@arthrose.de 
(bitte auch dann gerne mit 
voll ständiger Adresse für die 
 Zusendung der Unterlagen).

Was tun bei

ARTHROSE?



W W W . K K L E . D E / J O B S

Eine Einrichtung der Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH

Wohnortnahe Versorgung auf hohem Niveau: Das Katholische Karl-Leisner-Klinikum, akademisches 
Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, ist im niederrheinischen Kreis Kleve 
eine Stütze der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung. Pro Jahr vertrauen mehr als 
100.000 Patienten den Mitarbeiter*innen der fast 30 Kliniken und Fachabteilungen, die sich auf 
vier Krankenhausstandorte mit über 800 Betten verteilen.

Mit Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) will das Katholische Karl-Leisner-Klinikum die 
Verzahnung ambulanter und stationärer Versorgung im Kreis Kleve entscheidend voranbringen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum 
frühestmöglichen Eintrittstermin tatkräftige  
Unterstützung.

MFA / Medizinische Fachangestellte (m/w/d)  
in Teilzeit (32 Std./Woche) kardiologische Praxis
Wir kümmern uns um Sie! Unsere Benefits:

• Tarifvertrag der Ärztekammer Nordrhein für Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
• Corporate Benefits, wie vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio, BikeLeasing und  
 vieles mehr
• 30 Urlaubstage – damit Sie sich wirklich erholen können, sowie Sonderurlaubstage bei  
 kirchlichen Festen wie bspw. kirchliche Eheschließungen, Geburt des Kindes, etc.
• Wir sorgen gemeinsam für‘s Alter vor, mit der betrieblichen Altersvorsorge über die KZVK

Diese Aufgaben erwarten Sie:
• Sie übernehmen das gesamte Tätigkeitsspektrum der Betreuung und Koordination von  
 kardiologischen Patienten und ihren Belangen
• Sie koordinieren und vergeben Arzttermine
• Sie führen Vorbereitungen durch und assistieren bei allen in unserem MVZ durchgeführten  
 kardiologischen Untersuchungen
• Sie sind für die Dokumentation verantwortlich

Das bringen Sie mit:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Medizinische Fachangestellte (m/w/d) sowie  
 Erfahrungen im kardiologischen Bereich (wünschenswert)
• Sie sind ein positiver Teamplayer und freuen sich auf ein zugewandtes, freundliches Arbeits- 
 umfeld mit offenen Türen
• Sie bringen Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit
• Sie besitzen sehr gute organisatorische Fähigkeiten, eine selbstständige und strukturierte  
 Arbeitsweise und verfügen über Kenntnisse/Erfahrungen in der kardiologischen Funktions- 
 diagnostik (wünschenswert)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Auskunft erteilt Ihnen gerne vorab:
Frau Nadine Pilgrim
Tel.: 02831/3450

Wir würden uns freuen, wenn Sie für Ihre Bewerbung unser Bewerberportal unter 
www.kkle.de/jobs nutzen würden.

MVZ Cleverland – Kardiologische Schwerpunktpraxis
Maik Möller · Tel.: 02821/490-1040
Vernumer Straße 27 · 47608 Geldern

Wir bewerben uns bei Ihnen!
Der Fachbereich Pflegerische Dienste möchte mit Ihnen das Team 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, oder später, verstärken. Wir suchen

für die Tagespflege in Geldern, Ostwall 20: 
eine Betreuungsassistenz (m/w/d)  
(nach § 53c/43b SGB XI, in Teilzeit mit 13,65 Wochenstunden) 

sowie für die Ambulante Pflege der Diakonie im Kirchenkreis Kleve: 

examinierte Pflegefachkräfte (m/w/d) 
(in Teilzeit mit 20 oder 30 Wochenstunden) 
   

Sie sind engagiert, freundlich und wollen im Pflegebereich 
arbeiten? Wir möchten Sie kennenlernen und freuen uns auf Sie!
 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätig-
keit, eine attraktive Vergütung nach BAT-KF mit Jahressonderzahlung 
und zusätzlicher Altersversorgung (KZVK), regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungen sowie ein erfahrenes, kollegiales Team. Vereinbaren 
Sie mit uns bis zum 22. Oktober einen Gesprächstermin per E-Mail: 
bewerbung@diakonie-kkkleve.de oder telefonisch: 02823 / 93 02-0.

Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve ist Teil der evangelischen Kirche 
und nimmt als kirchlicher Wohlfahrtsverband mit 150 Mitarbeitenden 
den diakonischen Auftrag im Gebiet des Ev. Kirchenkreises Kleve 
wahr. Zum Angebotsspektrum gehören Pflegerische Dienste, Ambu-
lant Betreutes Wohnen, Soziale Dienste sowie der Betreuungsverein.
      Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V.     I     www.diakonie-kkkleve.de

Für unsere familiengeführte Pflegeeinrichtung mit nur 44 Be-
wohnerplätzen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Raumpflegekraft (m/w/d)
in Teilzeit (108,33 Stunden) für einen Wohnbereich. 

Die Arbeitszeiten sind Mo.-Fr. von 7:30 - 12:30 Uhr sowie jeden 
3. Samstag, dafür in der Folgewoche einen Tag frei. Informieren 
Sie sich auch online über uns und unsere zusätzlichen Leistungen 
für Arbeitnehmer/innen.

Bitte schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
Haus Boeckelt GmbH (Lessingstr. 6 - 8, 47608 Geldern) z.Hd.  
Frau Claudia Kuse, per E-Mail an: bewerbung@hausboeckelt.de 
oder bewerben Sie sich online über das Bewerbungsformular 
unserer Homepage (www.hausboeckelt.de).

Wir und unser Team freuen uns auf Sie!

Die Niederrhein Nachrichten sind eine qualitativ hochwertige  
Anzeigenzeitung, die sich besonders durch eine starke Lokalredaktion 
und hohe Druckqualität auszeichnet. Durch eine flächendeckende 
Verteilung der Zeitungen und Beilagen, werden die Menschen bis in die 
kleinsten Orte am Niederrhein stets über lokale Geschehnisse auf den 
neuesten Stand gebracht. Die Niederrhein Nachrichten gelten als 
wichtiges Informationsmedium in den Kreisen Kleve und Wesel.

Für die Tätigkeit als

Springer-Zusteller  (m/w/d)
(geringfügige Beschäftigung bis zu 450 € monatlich)

suchen wir erwachsene Personen mit eigenem Kfz, die am Mittwoch 
sowie Samstag die Niederrhein Nachrichten in Kranenburg, Kalkar und 
Ortschaften an die Haushalte zustellen.

Sie werden eingesetzt zur kurzfristigen Übernahme von Verteilbezirken 
bei krankheits- und urlaubsbedingtem Ausfall des Stammzustellers. 

Neben einer Vergütung über dem Mindestlohn, erhalten Sie  
eine Kilometergelderstattung sowie Benefits für NN-Mitarbeiter.  
Darunter u. a. exklusive Event-Vergünstigungen. 

Bei Interesse bewerben Sie sich unter 
Telefonnummer 0 28 31 / 9 77 70 - 688 oder per Mail an 
„info@nn-logistik.de“

Niederrhein Nachrichten Logistik GmbH 
Marktweg 40 c  ·  47608 Geldern

Wir sind ein überregionales Dienstleistungsunternehmen und führen Beförde-
rungsleistungen für Menschen mit Behinderungen durch. Zur Unterstützung 

unseres Standortes Bedburg-Hau suchen wir einen 

Mitarbeiter (m/w/d) für die 

Fahrdienstleitung (Teilzeit)
aus Bedburg-Hau und Umgebung. 

Ihr Anforderungsprofil: Führungsqualitäten, Organisationstalent, Bereitschaft zu 
Verwaltungstätigkeiten, gute PC-Kenntnisse und Führerschein Kl. B. Die Tätigkeit 
eignet sich auch sehr gut für Vorruheständler oder junggebliebene Rentner (m/w/d).

Wenn Sie flexibel und teamfähig sind, dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung an: 
Engler Transfer GmbH, Am Stadtwald 17a, 53177 Bonn - bewerbung@etbn.de 
oder rufen Sie uns an unter Telefon: 0228-9714957-36, Mo-Fr 8:00 – 17:00 Uhr.

zuverl. Putzhilfe, 1x wöchtl. f. 2 Std. nach 
Wankum ges.  S 02836/9117047

Zuverlässige Putzhilfe für Di. und Fr. vor-
mittags jeweils 2,5 Std. für 2-Personen-
haushalt in Kleve-Unterstadt/Kellen ge-
sucht.   S 0157/72781178

Dringend gesucht in:

Stenden 
Eyll 
Straelen 
Schaephuysen 
Kranenburg 
Nütterden 
Donsbrüggen

Zusteller (m/w/d) für die  
Niederrhein Nachrichten.

Alle Informationen  
und Bewerbung unter  
www.nn-logistik.de  
oder QR-Code  
einscannen.

Fußpfleger (m/w/d) zur Verstärkung 
unseres Teams als Teilzeitkraft auf Steu-
erkarte nach Grefrath gesucht. Kurzbe-
werbung per Whatsapp o. SMS erbeten 
unter  S 0173/8774543

Gärtner wöchentl. für Privatgarten ges. 
17b /Stunde  S 0172/9222020

Haushälterin f. 24 Std./wöchtl bei sehr gu-
ter Bez. ges.  S 0172/9222020

Mitarbeiter (m/w/d) f. hausw. Tätigkeiten 
in TZ o. auf 450b  gesu., gerne auch 
polnisch sprechend, FS erwünscht  
S 0176/31406690

Nanny, Leihoma, Babysitter, Tagesmutter 
vormittags gesucht für 1,5 Jahre altes 
Kind in Kalkar   S 0151/16171862

Putzhilfe,  14-tägig Do. o. Fr. na.  Xanten 
ges.  S 0173/9570570

Putzhilfe gesucht: 2-3 STd. pro Woche, 
Privathaushalt, älteres Ehepaar, Xanten-
Mitte  S 02821/1581

Raumpflegerin auf Minijobbasis für Pri-
vathaushalt in Geldern gesucht, ca. 8 h 
pro Woche. Freie Zeiteinteilung möglich.   
S 02831/1323363.

Reinigungskräfte für ein Objekt in Al-
dekerk, Rahmer Kirchweg, gesucht. 
Auf geringfügiger Basis. Arbeitsz. Mo-
Fr von 17 Uhr - 18.15 Uhr, IR-Service  
S 02845/94041

Reinigungskräfte für ein Objekt in 
Issum, Lindenau, gesucht. Auf ge-
ringfügiger Basis. Arbeitsz. 1x wöch. 
Mittwoch Vorm. 3 Std., IR-Service  
S 02845/94041

Reinigungskräfte für einen Drogeriemarkt 
Hamminkeln, Raiffeisenstraße, gesucht. 
Auf geringfügiger Basis. Arbeitsz. Di, 
Do, Sa von 8 Uhr - 10.30 Uhr, IR-Service  
S 02845/94041

Reinigungskräfte für einen Drogerie-
markt Wesel, Hohe Straße, gesucht. 
Auf geringfügiger Basis. Arbeitsz. Mo-
Sa von 7.30 Uhr - 9 Uhr, IR-Service  
S 02845/94041

Reinigungskraft, 450b  Basis in Kevelaer 
ges.  S 0177/8590305 

Sevelen zuverlässige Putzfee für 4 Std. die 
Woche sofort ges.  S 02835/5232

Teilzeit-Angebote
Zuverl. Reinigungskraft (m/w/d) auf Mini-

Job Basis (13,00b /Std.) für eine Praxis 
(Schlüsselobjekt) in 47574 Goch, Klever 
Straße, ab sofort gesucht. AZ: 5 x wö-
chentl. Mo.-Fr. je 1,15 Std. Christ Gebäu-
dereinigung  S 0176/83008930

Haushaltshilfen/Betreuung 
zur Entlastung älterer Personen in Kevelaer und 
Umgebung, Auto wäre von Vorteil/Firmenfahrzeug

Tel. 0 28 32 / 9 74 17 77, 0163 / 8 64 72 69 
Mail: office@meisterfee.de

Issum-Sevelen
Zuverl. Reinigungskraft 

für Kindergarten in Sevelen 
für 4 bis 10 Stunden gesucht. 

1 bis 3 x die Woche, 
(Mo.-Do. ab 16:00 Uhr, 

Fr. ab 14 Uhr). Die Stelle kann auf 
2 Personen aufgeteilt werden.

Telefon: 02835-5100 

Teilzeit-Gesuche
Altenpflegerin mit Herz und viel Erfahrung 

sucht seriöse Stelle als 24 Std. Senioren 
Betreuerin   S 0173/1856832

Erfahrener Malergeselle sucht Arbeit  
S 0157/33405889

Fliesenleger / Putzer sucht Arbeit.  
S 0172/2503986

Gartenarbeit gesu.  S 0152/02321169

Gartenarbeit gesucht  S 0173/2623277

Gartenarbeit gesucht  S 0174/4136430

Handwerker sucht Arbeiten im Trocken-
bau, streichen, tapezieren, Laminat usw.  
S  0160/95470949

Herbstzeit - Hecken und Bäume schnei-
den, Gärten für den Winter vorbereiten. 
Hilfe unter  S 0178/4793764

Pol. Handwerker aus Straelen sucht Ar-
beit für Renovierung und Fliesenlegen  
S 0177/9103494

Rentnerin rüstig in Körper und Geist, viel-
seitig einsetzbar, sucht Minijob Raum 
Xanten  S 0157/83297512

Selbständiger Pole übernimmt kom-
plette Gartenpflege mit Heckenschnitt  
S 0174/8178270

Trockenbauer, Spachtler, Verputzer, Strei-
chen, tapezieren und Badsanierung, 
sucht Arbeit Telefon: 0174/8600829

w. Person suche hausw./putz Tätigkeit in 
Geldern  S 01634416283

Wer benötigt Hilfe? Für Mensch u. Tier 
(inkl. Hausarbeiten)  S 0176/63426880

Stellen-Gesuche
Maurer/ Fliesenleger 0170/4691610

Attraktive
Leasingangebote

Betriebliche
Altersvorsorge

Projektaufgaben &
Ausbildungsinitiativen

Spannende
Einführungsevents

Überdurchschnitt-
liche Vergütung

Ausbildungsver-
kürzung möglich

Unterstützung
Prüfungsvorbereitung

Übernahmegarantie 
bei guter Leistung

Kfz-Mechatroniker*in Pkw oder Nfz (m/w/d)

Automobilkauffrau/-mann (m/w/d)

Kauffrau/-mann für 
Marketingkommunikation (m/w/d)

Mediengestalter*in Digital und Print (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachinformatiker*in, Systemintegration
oder Anwendungsentwicklung (m/w/d)

Regelmäßige
Inhouse-Trainings

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE:

DEINE AZUBIVORTEILE:

Weitere Infos findest Du unter: 

www.herbrand.de/ausbildung

Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Kauffrau/-mann im eCommerce (m/w/d)

Duales Studium Wirtschaft
Bachelor of Arts (FH) Betriebswirtschaft &

Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Duales Studium Informatik
Bachelor of Science (FH) Informatik.Softwaresysteme &

Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung (m/w/d)

BEWIRB DICH AB SOFORT FÜR DAS AUSBILDUNGSJAHR 2023.
Gehe hierzu einfach auf die Seite Deines Wunsch-Ausbildungsberufes 

auf unserer Homepage, klicke auf den “Jetzt bewerben”-Button und lade 

Deine Unterlagen hoch. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

STRAHLENDE AUSSICHTEN.
FÜR DAS JAHR 2023 SUCHEN WIR 50 NEUE AUSZUBILDENDE.

Bei der Stadt Kleve (ca. 53.000 Einwohner) ist im Fachbereich 
40 – Schulen, Kultur und Sport zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle

•  einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters 
(m/w/d) 
im Aufgabenbereich „Sporthallenverwaltung“

  zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren mit der 
Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu 
besetzen.
Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über das 
Bewerbungsportal bis zum 23.10.2022 
über die Homepage der Stadt Kleve
(www.kleve.de). 
Hier erhalten Sie außerdem nähere Infor-
mationen zu der Stellenausschreibung.  
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Finde freie Ausbildungsplätze u. starte dei-
ne Ausbildung! https://azubi-boerse.de/

Aus- und Weiterbildung
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Immobilienfachfrau/-mann (m/w/d)
zur kaufmännischen und technischen Verwaltung 
unserer Wohn- und Gewerbeimmobilien

Stellenumfang: 39,0 Std. / Woche (Vollzeit), unbefristet

Für mehr Informationen zur 

Arbeit beim Caritasverband:

Stephan von Salm-Hoogstraeten

Bewerbungen bitte vorzugsweise 

über das Bewerbungsportal:

www.caritas.de/4JIXT 

Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V.

Personalabteilung

Südwall 1-5

47608 Geldern

 02831 9395-14

 vorstand@caritas-geldern.de

@   www.caritas.de/4JIXT

Drei von vielen weiteren Pluspunkten bei uns:
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

Business Bike-Fahrradleasing

Einkaufsvergünstigungen für Caritas-Mitarbeitende

#organisationstalent

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Dahlmann self GmbH & Co. KG
Personalabteilung 
Otto-Schott-Straße 8 - 47906 Kempen

Monteure/Schreiner 
(m/w/d) für Auslieferung 
und Kundendienst

Wir erwarten:
• Planerisches Denken
• Zuverlässige und präzise Arbeitsweise
• Kreativität und Flexibilität
• Teamgeist und Kontaktfreude
• Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Wir suchen:

Sie arbeiten selbstständig, effektiv, gerne 
im Team? Sie suchen eine interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit?

Wir suchen Sie!

Profi- Eltern  
gesucht!

Werden Sie Erziehungsstelle

sicheren Ort bieten 

Kindern zuhause einen  

SOS-Kinderdorf Niederrhein | Judith Haesters | Telefon: 0170 3758 426 
judith.haesters@sos-kinderdorf.de | www.sos-kinderdorf.de/niederrhein 

Mit Ihrer pädagogischen oder medizinisch-therapeutischen Fachkompetenz 

nehmen Sie Kinder mit belastetem Hintergrund in Ihrer Familie auf. Sie begleiten, 

stärken und fördern die Kinder auf ihrem persönlichen Lebensweg. Wir beraten 

und unterstützen Sie - professionell und jederzeit. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!   

Werden Sie Teil unserer SOS-Familie  

Wir suchen eine zuverlässige 

Servicekraft /
Spielhallenaufsicht (m/w/d)

für unsere Spielhalle in Rees
in Voll-/Teilzeit.

Wir bieten:
• Hervorragendes Arbeitsklima
• Einarbeitung und Schulungen im Betrieb 
• Erfahrung nicht notwendig
• Unbefristeter Vertrag
• Teilerstattung der Fahrtkosten

und vieles mehr!!!

Bei Interesse bitte anrufen unter
02841 1739020 oder 0170 7733353.

Empeler Str. 85a • 46459 Rees

WIR SUCHEN 
DICH!

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort für folgende 
Bereiche noch Mitarbeiter (m/w/d).

-  1 Caravan-Techniker oder KFZ- 
Mechatroniker mit Branchenerfahrung in Vollzeit

-  Radio-Fernsehtechniker für Lötarbeiten usw. 
auf Minijob (bis 520,- €) oder Midijob (bis 1.600,- €) 

-  Servicekraft für Telefon und Kundenannahme auf 
Minijob (bis 520,- €) oder auf Midijob (bis 1.600,- €)

-  Reinigungskraft 2 bis 4 x wöchentlich 
von 07.00 - 11.00 Uhr als Minijob (bis 520,- €) 
oder Midijob (bis 1.600,- €)

Informationen zu unseren Arbeiten finden Sie auf  
www.wcs-mobilestromversorgung.de
Wir sind führend in der Zu- und Umrüstung von Wohnmobilen und  
Caravans sowie der mobilen Stromversorgung.
Bewerbungen per E-Mail an:  
andrea@wcs-goch.de
WCS Wohnmobil-Caravan-Service 
Siemensstr. 41 · 47574 Goch 
Infos unter Tel.: 0 28 23 / 975 24 10  
Fr. Andrea Tönshoff od. Fr. Alexandra Kroes 
www.wcs-bedburghau.de

Stellenangebot 
in führender Zahnarztpraxis
Wir bieten Ihnen aktuell eine Voll- oder Teilzeitstelle als

Zahnmedizinische(r) Fachassisitent(in) (m/w)
 (Stuhlassistenz und Prophylaxe)

Dr. Harald P. Hüskens
Bahnhofstr. 38 | 47589 Uedem | Tel. 02825 370
Bewerbungen bitte: praxishues@online.de
implantate-am-niederrhein.de
 

   

neuen top-job
gibt´s hier bei mir!

Ihren 

implantate-am-niederrhein.de/stellenangebote

Die Katholische Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen
sucht für ihre viergruppige Kindertagesstätte St. Nikolaus in Issum und  

ihre fünfgruppige Kindertagesstätte St. Antonius in Sevelen  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

•	 	Pädagogische	Fachkräfte (m/w/d) als Erzieher, 

Heilerziehungspfleger,	Kinderkrankenpfleger 

Teilzeit (unbefristet/befristet)

•	 	Erzieher	(m/w/d)	im	Anerkennungsjahr	/	Berufspraktikum 

ab August 2023

•	 	Erzieher (m/w/d) in der praxisintegrierten Ausbildung 

ab August 2023

•	 	Mitarbeiter (m/w/d) für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder 

den Bundesfreiwilligendienst 

Informationen zu unseren Einrichtungen bietet die Internetpräsenz: 

www.ki-iss.de. 

Weitere Informationen entnehmen Sie den Stellenausschreibungen 

auf der Homepage der Kath. Kirchengemeinde St. Anna unter: 

www.kath-kirche-issum-sevelen.de/stellenmarkt-offene-stellen

Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 23.10.2022 an:

Pfarrei St. Anna 
Neustraße 22 
47661 Issum 
E-Mail: stanna-issum@bistum-muenster.de

Unser Praxisteam sucht ab sofort ein neues Familienmitglied. 
In unserem kleinen familiären Team suchen wir
zur Verstärkung eine freundliche und motivierte

Zahnmedizinische Fachangestellte/
Auszubildende (m/w/d)
für die Stuhlassistenz in Vollzeit. 

Senden Sie uns gerne Ihre Bewerbung per E-Mail
oder schriftlich.

Hinterm Engel 11 - 15, 47574 Goch
Tel. 02823 9214959
Fax: 02823 9213186
E-Mail: info@gorgingoloman.de

ZA. Gorgin Abdulla
* Ang. ZÄ. Alecsandra GolomanDentalcare

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ambl. Pflegedienst, Ra. Issum Kerken, 
braucht Unterstützung und su. Fachper-
sonal (Altenpfleger, Krankenschwester, 
Pflegehelfer (m/w/d)). Gute Bezahlung, 
Festanstellung, VZ, TZ u. auf 450b  Basis, 
FS erford.,  S 0176/43419857

Dachdecker-/Zimmermann-Geselle und 
Helfer gesucht.   S 0174/6895765 

Examinierte Krankenschwester 54 J. mit 
langjähriger Berufserfahrung, mit Zusatz-
ausbildung in PalliativCare u. als Kodier-
fachkraft, sucht eine Nebentätigkeit auf 
520 b  Basis. * Chiffre  777/2130

Geldern - Hilfe bei der Privatkorrespon-
denz ab sofort gesucht (m/w/d)! Ge-
wünschtes Anforderungsprofil: perfektes 
Deutsch, flexibel, engagiert, Grundkennt-
nisse MS-Office-Paket (Excel, Word, Mail 
etc.) Bewerbungen bitte unter * Chiffre 
Z001/13726

KFZ-Handel su. KFZ-Mechatroniker 
o. Meister (m/w/d) in Vz. o. Tz.   
S 02152/9980127

Landschaftsgärtner u. Gartenhel-
fer (m/w/d) in Voll- o. Teilzeit ges. 
02823/3354

Objektleitung (m/w/d) mit Erfahrung in 
Vollzeit mit PKW-Führerschein gesucht! 
Weitere Infos unter  S  02836/900135 
van Koll GmbH

Servicekraft und Aufsicht für Spielhalle in 
Geldern ges., Aushilfe TZ, VZ, keine Vor-
kenntnisse erforderl.  S 02831/9782282 
od. 02831/9782064

Stapler-Führerscheine gut & günstig. 
BeSta GmbH,  H.Ernst  02832/9752620 

Suche polnische Betreuerin für 24 Stun-
den Dienst oder 10 Stunden Tagesdienst.   
S 0173/8291563

Stellen-Angebote

Wir suchen

Zeitungszusteller  (m/w/d)
für die Zustellung der Niederrhein Nachrichten am Mittwoch und/oder 
am Samstag.

– freie Zeiteinteilung
– sehr gute Bezahlung
– persönlicher Ansprechpartner
– u.v.m.

Die Niederrhein Nachrichten werden mit bereits  
eingelegten Prospekten vor Ihre Haustüre geliefert.  
Zur Verteilung erhalten Sie eine kostenlose  
Zustellerkarre. 

Weitere Informationen und Bewerbung unter  
www.nn-logistik.de  
oder QR-Code einscannen.

Die Niederrhein Nachrichten gehören zu den qualitativ hochwertigen 
Anzeigenzeitungen in Deutschland. Über 65 Mitarbeiter sind an der 
Erstellung der Niederrhein Nachrichten beteiligt. Sie sorgen dafür, dass 
unsere Leser regelmäßig mit aktuellen Nachrichten versorgt werden. 
Dabei werden wöchentlich über 300.000 Zeitungen von 980 Zustellern im 
Kreis Kleve und Teilen des Kreises Wesel zugestellt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für Kranenburg und
Umgebung einen 

Gebietsleiter Zustellung (m/w/d)
mit einer positiven Lebenseinstellung, der mit Einsatzbereitschaft und 
Zuverlässigkeit das Team der NN-Logistik unterstützt.

Wir bieten Ihnen
–  eine dauerhafte, geringfügige Beschäftigung (Minijob)
–  Kilometergeld-Erstattungen für Fahrten mit Ihrem PKW
–  einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag
–  ein soziales Umfeld mit hilfsbereiten Kolleginnen/Kollegen
–  offene Kommunikationskultur und � ache Hierarchien
–  eine intensive Einarbeitung
–  � exible Zeiteinteilung

Sie verfügen über
–  einen sicheren Umgang mit dem PC
–  Freude an eigenverantwortlicher Arbeit
–  Freude an der Arbeit mit unseren jugendlichen Zustellern
–  ein freundliches Auftreten
–  zeitliche Flexibilität und Erreichbarkeit
–  einen PKW, einen PC mit Internetanschluss und ein Mobiltelefon

Ihre Aufgaben
Als Gebietsleiter Zustellung arbeiten Sie in Ihrem Home-Of� ce und 
sind Ansprechpartner für unsere Zusteller. Sie helfen bei Fragen rund 
um die Verteilung der Niederrhein Nachrichten. Neue Zusteller werden 
von Ihnen angestellt und in ihren Job eingewiesen. Dabei sind Sie im 
ständigen Austausch mit Ihren Kollegen in der NN-Logistik in Geldern. 
Außerdem helfen Sie mit, eine pünktliche und ordnungsgemäße 
Verteilung der Niederrhein Nachrichten durch Ihre Zusteller zu gewähr-
leisten. Ggf. sind Sie in den Zustellgebieten vor Ort unterwegs um bei 
Zustellproblemen mit unseren Lesern in Kontakt zu treten. Damit Sie 
Ihren neuen Job bei den NN bestmöglich starten können, arbeiten wir 
Sie intensiv in Ihr Aufgabengebiet ein.

Sie sind motiviert, Neues zu lernen, als Repräsen-
tant der Niederrhein Nachrichten zu agieren und 
Jugendliche beim Einstieg in ihren allerersten Job 
zu unterstützen?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an

Niederrhein Nachrichten
Logistik GmbH
z.Hd. Frau Heike Haupt
jobs@nn-logistik.de

Teilzeit-Angebote

Kevelaer-Wetten
Suche schnellstmöglich absolut zuverlässige, qualifizierte und vertrauenswürdige

Putz- und Haushaltshilfe (deutschsprachig)
für Reinigung, Wäsche, etc. in 2 Pers.- Geschäftshaushalt/Firma für ca. 16-20 Std./Woche 

jeweils morgens als Dauerbeschäftigung. Familiäres, freundschaftliches Arbeitsverhältnis und 
ansprechende Vergütung sind selbstverständlich.

Bewerbungen mit kurzer Selbstbeschreibung/Lebenslauf und evtl. Qualifikationen/Zeugnissen 
bitte per E-Mail an avalon64@gmx.de, Betreff Haushaltshilfe.

Kleve - Bedburg-Hau - Kevelaer - Emmerich - Rees - Moers - Kamp-Lintfort

Tichelstr. 11 • 47533  Kleve 

Clivia www.clivia-gruppe.de

Für den Bereich AMBULANTE PFLEGE suchen wir 
qualifizierte Mitarbeiter (Teilzeit oder Minijob): 

Mehr Infos: www.clivia-gruppe.de/jobs    

Jetzt bewerben: S.de-Laak@clivia-gruppe.de

Arbeitszeiten können individuell abgesprochen
 werden.

PFLEGEFACHKRÄFTE +
PFLEGEASSISTENTEN (m/w/d)

mit Behandlungsschein LG 1+2 
 

www.kkle .de/dienstle istung/4k-services

Eine Einrichtung der Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft mbH

Wir freuen uns auf Sie.
4K-Services

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt 
im Bereich des Gesundheitswesens. In unserem Unternehmen sind zurzeit 590 
Mitarbeiter beschäftigt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere verschiedenen 
Senioreneinrichtungen in Kleve und Umgebung:

verpflegungsassistenten m/w/d 
Es handelt sich um zunächst befristete Arbeitsverhältnisse auf Basis einer 
Teilzeitbeschäftigung, ca. 15-20 Stunden wöchentlich. Der Einsatz erfolgt 
zu allen betriebsüblichen Schichten. Eine Option auf feste Übernahme ist 
gegeben.

Für Fragen steht Ihnen Frau Pietta unter 02825/53527-2340 zur Verfügung.

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kurzbewerbung, gerne auch per E-Mail 
an: bewerbungen@4k-services.de

4k-services ggmbH
Herrn komanns
wellesweg 37, 47589 uedem
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Die Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord in Kleve

unterhält 3 Kindergärten in den Ortsteilen Kellen,

Rindern und Griethausen. Für die Einrichtung

St. Willibrord, Hohe Straße 101, 47533 Kleve-Rindern

ist ab sofort die folgende Stelle neu zu besetzen:

Fachkra�  m/w/d
mit einem Beschä� igungsumfang von 39,0 Stunden/Woche

Wir weisen darauf hin, dass 20,0 Stunden unbefristet vergeben werden. Für das 

Kindergartenjahr 2022/2023 ist ein Beschä� igungsumfang von 39,0 Stunden/

Woche zwingend erforderlich.

Grundsätzlich kann die Stelle auch mit 2 Teilzeitkrä� en besetzt werden, wobei 

die Arbeitsleistung vor- und nachmi� ags zu erbringen ist.

Der Kindergarten St. Willibrord ist eine dreigruppige Einrichtung. In unserer 

Einrichtung (er-)leben 66 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintri�  

das gemeinsame Miteinander. Das pädagogische Team in unserer Einrichtung 

steht für eine engagierte, professionelle und familienfreundliche Arbeit.

Wir erwarten:
•   Berufserfahrung in einer U3-Gruppe sind von Vorteil, aber nicht zwingend 

erforderlich

•   Iden� fi ka� on mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen

Kirche sowie die Kompetenz, die christliche Grundeinstellung zu vermi� eln

•   Interesse an der Weiterentwicklung der pädagogischen und religiösen 

Konzep� on des Kindergartens

•   Teamarbeit

•   Fähigkeit zu qualifi zierter pädagogischer Arbeit mit Kindern sowie der 

Bereitscha�  zur Zusammenarbeit mit Familien, Elternvertretern und

sons� gen Gremien und Einrichtungen der Pfarrgemeinde

Wir bieten:
•   eine verantwortungsvolle und vielsei� ge Tä� gkeit

•   Vergütung nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung in S 8A 

(KAVO)

•   die im öff entlichen Dienst üblichen Sozialleistungen einschließlich

Zusatzversorgung (KZVK)

•   pädagogische Konzepte, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und 

Familien orien� eren

•   Zusammenarbeit mit dem engagierten Seelsorgeteam der Pfarre

•   regelmäßige Fortbildungen

•   Nutzung von Lebensarbeitszeitkonten

Sie haben einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in, Heil-

erziehungspfl eger/in, Heilpädagoge/in, Absolvent/in von Studiengängen im 

Bereich der Kindheitspädagogik oder vergleichbar und sind auf der Suche 

nach einer neuen Herausforderung? Dann senden Sie bi� e Ihre Bewerbung 

per E-Mail in einer pdf-Datei an:

Kindergarten St. Willibrord
Frau Nadja Drüncks · Hohe Straße 101 · 47533 Kleve

druencks@bistum-muenster.de

Wir weisen schon jetzt darauf hin, dass bei Einstellung ein erweitertes Füh-

rungszeugnis vorgelegt werden muss.

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht. Sie werden bei 

gleicher Eignung, Bildung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksich� gt, 

sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Als Familienunternehmen in der dritten Generation stehen wir zu unserem 
Standort am Niederrhein, an dem wir komplett klimaneutral Tiernahrung in 
Lebensmittelqualität produzieren. Wir haben als Unternehmen eine Verant-
wortung gegenüber unseren Kollegen, unseren Mitmenschen und der Um-
welt. Wir verfolgen alle ein gemeinsames Ziel: zu erfüllenden Beziehungen 
zwischen Mensch, Tier und Umwelt beizutragen – voller Glück, Leidenschaft 
und Lebensfreude.  

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Maschinen- und Anlagenführer 
(m/w/d) in VZ

Dein Aufgabengebiet:
•	 	Bedienung	der	computergesteuerten	Anlagen	und	Überwachung	des	

gesamten Produktionsablaufes Chargen/ MHD Kontrollen, CCP
•	 	Beteiligung	an	allen	Produktionsschritten	von	der	Rohware	bis	zum	End-

produkt
•	 	Rüst-	und	Reinigungsarbeiten	sowie	die	Behebung	von	kleineren	Stö-

rungen
•	 	regelmäßige	Kontrolle	und	Dokumentation	der	Qualität	Ihrer	hergestellten	

Produkte

Das bieten wir dir:
•	 	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis	in	einer	großartigen	Branche
•	 	ein	modernes	Arbeitsumfeld	wo	Empowerment	zu	den	Grundwerten	zählt	
•	 	30	Tage	Urlaub	/	Freistellung	bei	der	Wahrnehmung	von	Weiterbildungen
•	 	attraktive	Vergütung	inkl.	Zuschläge,	Weihnachts-	und	Urlaubsgeld
•	 	wir	fordern	und	fördern	dich	in	deiner	persönlichen	und	beruflichen	Weiter-

entwicklung 
•	 	zusätzliche	betriebliche	Altersvorsorge,	betriebliche	Krankenversicherung	

und zusätzliches Gesundheitsbudget zu deiner freien Verfügung
•	 	Fahrrad-Leasing,	Mitarbeiterrabatte	auf	MERA	Produkte	und	vieles	mehr

Damit überzeugst du uns:
•	 	Idealerweise	verfügst	du	über	eine	abgeschlossene	Ausbildung	als	Fach-

kraft für Lebensmitteltechnik oder etwas Vergleichbares und hast bereits 
Berufserfahrung in diesem Bereich sammeln können

•	 	Eine	hohe	Zuverlässigkeit,	Teamgeist	und	eine	„Hands-On-Mentalität“	sind	
Attribute, die dich gut beschreiben

•	 	Bereitschaft	zur	Schichtarbeit	(Mo-Sa)
•	 	der	Umgang	mit	einem	PC	sollte	dir	keine	Schwierigkeiten	bereiten

Bei	MERA	hast	du	die	Möglichkeit	berufliche	Erfolge	zu	erzielen	und	in	einem	
zukunftssicheren Unternehmen mitzugestalten. Flache Hierarchien und 
Teamgeist sind in unseren Werten verankert.

MERA	Tiernahrung	GmbH,	Heidi	Grimmler
Industriestraße	16,	47623	Kevelaer 
bewerbung@mera-petfood.com 
www.mera-petfood.com

MERA –  
THE PETFOOD FAMILY

Die Stadtverwaltung Goch sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n

Mitarbeiter*in (m/w/d)
für den „Empfangsbereich des Jobcenters / Sozialamt“

(Verwaltungsnebenstelle Markt 15, 47574 Goch)

Alle detaillierten Anforderungen und den Aufgabenbereich sowie 

weiterführende Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage 

unter www.goch.de/karriere.

Wenn Sie Interesse an dieser Stelle

haben, dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung

bis zum 28. Oktober 2022

über unser Online-Portal:

STADT GOCH
Der Bürgermeister – Fachbereich IV/Personal • Markt 2, 47574 Goch
Telefon: (0 28 23) 320 - 114 oder 320 - 224

Jetzt
bewerben!

#Umwelt #Klimaschutz #AlternativeEnergien #Wärmepumpe #Energiezaun 

#DasMehrDesLebens #UrlaubsUndWeihnachtsgeld #Altersvorsorge #VWL-Leistungen

Bewerbungen an: job@hautec.eu

Hautec mit Sitz in Bedburg-Hau gehört zur familiengeführten Groupe Atlantic – 
dem führenden europäischen Anbieter von Wärmepumpen und elektrischen 

Heizungslösungen mit europaweit 12.000 Mitarbeiter*innen.

Sei Teil eines großen Ganzen – 

sei Teil deiner und unserer Zukunft!

WIR SUCHEN AB SOFORT:
Mitarbeiter (auch als Quereinsteiger) mit Kenntnissen für 
Hart- und Weichlöten für die Produktion von Wärmepumpen

   

  

ALS KÖRPERSCHAFT DES

ÖFFENTLICHEN RECHTS GE-

HÖREN WIR ZU DEN ÜBER-

REGIONALEN TRÄGERN DER 

WASSERWIRTSCHAFT IN 

NORDRHEIN-WESTFALEN.

Wir bieten:   

• unbefristete Einstellung
• krisensicheren Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeitgestaltung
• attraktives Prämiensystem
• betriebliche Altersvorsorge
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• Beratungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• angemessene Einarbeitungsphase

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Nähere Einzelheiten zu den Aufgabeninhalten, 
Anforderungsprofilen und Bewerbungs-
modalitäten finden Sie unter: 

karriere.niersverband.de/stellenangebote

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht unsere Abteilung 
Abwasser, Fachbereich Betrieb, für den Standort Geldern 
auf 2 Jahre befristeten, einen qualifizierten 

Landmaschinenmechaniker (m/w/d) 

oder Industriemechaniker (m/w/d)

www.hochschule-rhein-waal.de/de/jobs

Hochschule Rhein-Waal – Arbeiten in einem internationalen Umfeld

Mitten im Grünen am wunderschönen Niederrhein gelegen sind wir in 
der Region verwurzelt. Die Nähe zu den Niederlanden, dem Rheinland 
und dem Ruhrgebiet macht unsere Standorte in Kleve und Kamp-Lintfort  
besonders attraktiv. Die Hochschule Rhein-Waal bietet mit Studierenden 
aus über 122 Nationen und Beschäftigten aus über 30 Ländern ein 
internationales Arbeitsumfeld. Mehr als 90 Partnerhochschulen in  
38 Ländern stehen für die internationale Kooperationsstärke der  
Hochschule Rhein-Waal. Kooperationen in Wissenschaft und Forschung 
mit regionalen Partner*innen aus Wirtschaft und Gesellschaft sind unsere 
Stärke.

Verstärken Sie unsere Hochschule zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 
der Fakultät Gesellschaft und Ökonomie am Campus Kleve als 

Assistent (m/w/d) Dekanat  

mit Schwerpunkt Lehraufträge

Kennziffer 07/F3/22 | EG 8 TV-L | befristet bis zum 12.06.2026 |  
Teilzeit mit 19,92 Stunden/Woche (50 %)

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie auf 

unserer Webseite:

Stellen-Angebote

Bei der Stadt Rees
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt

die unbefristete Vollzeitstelle
(39 St./Woche) einer/eines

Hochbauingenieurin/
Hochbauingenieurs (m/w/d) bzw.

Stadtplanerin / Stadtplaners (m/w/d)

beim Fachbereich 6 – Planen, Bauen und Umwelt – der Stadt Rees

zu besetzen. Den ausführlichen Ausschreibungstext 
mit allen näheren Informationen sowie das an diesen 
anschließende Online-Bewerbungsverfahren � nden 
Sie auf der Internetseite der Stadt Rees www.stadt-
rees.de unter der Rubrik „Aktuell“, Bereich „Stellen-
ausschreibungen“. Über den QR-Code gelangen Sie 
direkt zur Stellenausschreibung.

CHEFS CULINAR West GmbH & Co. KG 
Postfach 12 55, 47649 Weeze, Telefon 02837 80-0

www.chefsculinar.de

KAUFMANN (M/W/D)  
FÜR DIGITALISIERUNGSMANAGEMENT

CHEFS CULINAR West ist eingebunden in die CHEFS CULINAR-Unternehmensgruppe, die mit über 7.700 

Mitarbeitern Marktführer in der bundesweiten Belieferung von Großverbrauchern wie Krankenhäuser, 

Senioreneinrichtungen, Betriebskantinen sowie Hotellerie und Gastronomie ist. Mit einem Vollsortiment, 

bestehend aus allen Lebensmittelbereichen sowie Technik, Ausstattung und Systemlösungen, sind wir 

der zuverlässige Partner für Hotel, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Der ständige Ausbau 

unserer Marktposition wird begleitet durch eine voranschreitende Ausweitung der Vertriebsgebiete in das 

europäische Ausland.

Quickfacts:

Wir unterstützen dich ...

Dein Job:

•  Weiterentwicklung unserer Kunden- und 

Bestellsysteme

•  Abstimmung mit internen Fachbereichen 

sowie internationalen Dienstleistern

•  Spezifikation von Anforderungen und 

anschließende Abnahme

•  Unterstützung und Schulung der  

Anwender

•  Verwaltung von Kampagnen und 

Aktionen 

Deine Skills:

•   Basic: Du hast eine erfolgreich abgeschlossene  
Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder  

Erfahrungen mit E-Commerce. 

•  Add-on: Du kannst dich auf Deutsch und Englisch 
gut verständigen und bringst technische Affinität mit.

•  Personality: Du freust dich, anderen helfen zu  
können und Du kommunizierst gerne. Das Hin

eindenken in Prozesse liegt dir und es macht dir 

Spaß diese voranzubringen.

… auf deinem Weg ins Büro.

Bei uns gestaltest du deine Arbeits-

zeiten selbst. Unser flexibles Gleitzeit

Modell und mobiles Arbeiten machen’s möglich! 

Wer mit dem Auto kommt profitiert von kosten

freien Parkplätzen, Fahrrad-Liebhaber:innen von 

der JobRad®-Bezuschussung.

… in deiner Freizeit.

Du erhältst 30 Tage bezahlten Urlaub, 

bei besonderen Ereignissen sogar  

noch Tage on top. Auch für die Urlaubskasse  

und Weihnachtsgeschenke gibt’s einen  

Bonus. Clevere nutzen die Vorteile von Corporate 

Benefits!

… an deinem Arbeitsplatz.

Getränke gibt es kostenlos und ge-

schlemmt wird zu moderaten Preisen 

in der hauseigenen Kantine. Ein modernes Büro  

(inkl. höhenverstellbarem Schreibtisch) schafft die 

Basis für eine lockere Atmosphäre und kreatives 

Arbeiten im Team.

… darüber hinaus.

Bei uns ist kein Tag wie der andere. 

Während einer intensiven Einarbeitung 

lernst du unsere komplexen Strukturen kennen. 

Und auch im Anschluss wird bei uns niemand  

allein gelassen – denn im Team macht das  

Arbeiten umso mehr Spaß.

VollzeitWeeze &  
Homeoffice

Ab sofort

Überzeugt? Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung per Mail an die 
Personalabteilung: personalabteilung-we@chefsculinar.de. Wir freuen uns auf dich!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Weeze einen

Telesignal hat sich auf die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Kommu-
nikationsgeräten spezialisiert, die eine zuverlässige (IP-)Signalübertragung 
garantieren. Seit 1978 entwickelt, produziert und liefert Telesignal (Alarm) 
Übertragungssysteme und Alarmempfänger zur Fernüberwachung kritischer 
und sensibler Prozesse. Telesignal entwirft, entwickelt und programmiert 
außerdem die Hard- und Software für diese Kommunikationsgeräte. Seit 
jeher konzentriert sich Telesignal hauptsächlich auf den Sicherheitsbereich 
(Einbruch und/oder Brandmeldeanlagen).

IT-FACHKRAFT (m/w/d) in Vollzeit (38 Std.) gesucht

Ihre Aufgaben
•  Selbstständige Untersuchung und Behebung von Störungen im 

1st-/2nd-Level-Support
•  Bearbeiten von Tickets im Bereich Soft- und Hardware
• Helpdesk via TeamViewer
• Wartung im Bereich Soft- und Hardware (evtl. bei Kunden vor Ort)
• Netzwerkbetreuung
• Durchführung der Datensicherung (Backup) der Empfangszentralen
• Durchführung von Produktschulungen via TeamViewer oder Teams
• Einrichtung und SW Updates der Empfangszentralen

Ihr Pro� l:
• Eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich
• Erfahrung im 1st-/2nd-Level-Support wäre von Vorteil
•  Vorkenntnisse in oben genannten Themen erwünscht, oder die 

Bereitschaft, diese zu erlernen
• Technische Affi nität und Interesse für komplexere Zusammenhänge
•  Hilfsbereitschaft, Freude am Austausch sowie ein gutes Service- 
und Qualitätsempfi nden

•  Eine gute Auffassungsgabe, die hilft, neue Sachverhalte schnell zu 
verstehen und eigenständig bearbeiten zu können

• Sehr gute Deutsch- und Niederländisch Kenntnisse in Wort und Schrift
• Hands-on-Mentalität und kollegiales Miteinander gewünscht

Gerne auch Quereinsteiger mit entsprechender Berufserfahrung.

Interessiert?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 
administration@telesignal.com
Ihr(e) Ansprechpartner(in): Herr van Vliet oder Frau Kremer

Telesignal Europe BV · Groendahlscher Weg 87 · 46446 Emmerich 
+49 (0)2822 911 3012 · info@telesignal.com · telesignal.com

Patrick Haupt
Raststätte Kalbecker Forst West
Kalbecker Forst 1, 47652 Weeze
Tel. 02837/66 44 18
info@kalbecker-forst-west.de

Wegen größerer Umstrukturierung 
suchen wir  zum 01.11.2022

zwei Serivcekräfte (m/w/d)
á 110 stunden und

eine Reinigungskraft (m/w/d) 
á 110 Stunden.

Das Unternehmen ist
ein 24/7 Betrieb. In der Regel 

arbeitet man zwei Wochenenden 
im Monat.

Wir suchen für Frühschicht
Mittelschicht und Spätsicht.
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Veranstaltungen
08.10.2022 Flohmarkt Disco E3 Geldern  

Walbecker/Venloer Str.10 Ab 7 Uhr  
S 0151/52477078 (KLG)  

09.10..2022 A bis Z Hallentrödel Kal-
kar, Wisseler See. Beenen`s Märkte  
S 02152/1593 

09.10.2022, 1A Flohmarkt Weeze, Wee-
zer Handel, Katharinen Str. Ab 7 Uhr  
S 0175/3202704 (KLG)  

16.10. Trödelmarkt Wunderland Kalkar, 
rund um die Messehallen, Griether Str. 
110, Parken frei. Auto am Stand. Info 
: Vogt Veranstaltungen 0281/89151 + 
0151/1646999  www.vogt.ag

8.10. Issum-Sevelen, großer Straßen- u. 
Garagentrödel, Haushalts-, Kleingeräte, 
Kleinmöbel, Geschenke etc. Burgweg 
82- 84a

Am 09.10 Kram & Trödelmarkt, Obi-Park-
platz Kamp-Lintfort, Krupp Straße, Rich-
ter  S 02843/9036903

Burg Boetzelaer, Jed. Tag reichhalt. 
Frühstücksbuffet i. histor. Rittergewöl-
be, Kaffee/Tee o. Limit,  Gruppen mögl. 
Mo-Fr. 07:00 bis 10:30, WE 8:00-11:30, 
behindertengerecht. Anmeld. erford.:  
S 02824/977990 - 16,00 b  p.P. 

Garagentrödel So. 9.10.22 v. 10 -16 Uhr, 
Kellen, Kolberger Str./Ecke Peiter Str.

Kaffee und Kuchen bis Ende Oktober 
Burg Boetzelaer, zwischen Blumen d. 
Burgterrasse o. i. Rittergewölbe,  Kuchen 
sonntags zw. 14 u. 17 Uhr, behind.ger., 
Burgführung gratis Kaffee u. Getränke 
tgl. o. Anmeldung Gruppen Anm. erford.:  
S 02824/977990  

Straßentrödel jegl. Art am 09.10. auf dem 
Hoogeweg in Weeze ab 11 Uhr

Trödelmarkt 09.10. Kalkar Zentrum, 
mit verkaufsoffenen Sonntag und Bü-
chermarkt auf der Jan Joast Str. von 
11 - 17 Uhr. Info: Vogt Veranstaltungen 
0281/89151 + 0151/11646999  www.
vogt.ag

Kauf-Gesuche
Achtung alte Kunst und Antiquitäten – Fa. 

Schomaker kauft und schätzt Gemälde, 
Ikonen, Silberwaren, Besteck, Porzellan, 
Militaria. Unsere Öffnungszeiten: Mi und 
Do 15 bis 18 Uhr sowie Fr und Sa 8 bis 
13 Uhr (Moers-Kapellen, Bahnhofstr. 2-4). 
Gerne auch Hausbesuche bei Ihnen vor 
Ort. www.ankauf-nrw.de oder   S 02841-
9997744

Achtung Bargeld, Bücher, Münzen, Uhren 
aller Art, Handarbeiten, Schallplatten, 
Schmuck aller Art auch defekt, Angelge-
räte. Herr Schubert freut sich über Ihren 
Anruf,  S 0163/7098636

Achtung privat sucht: Pelze, Bekleidung, 
Puppen, Teppiche, Zinn, Münzen u. 
Bernstein, Hr. Schulte  S 0178/2495161

Ankauf von Möbel und Hausrat von A-Z 
oder Haushaltsauflösung, Stöbertenne 
Kleve  S 0172/2711681

Annahme hochwertiger Damenmarken-
mode, Kleidung, Taschen, Lederwaren, 
Modeschmuck, Second Hand nur für 
Sie, Haagsche Str. 26, 47533 Kleve,  
S 02821/9797096 o. 0175/3612559

Familie sucht Wohnwagen oder Wohnmo-
bil  S 0163/2477252

Familie sucht Wohnwagen/Wohn-
mobil, auch mit Mängel/ ohne TÜV  
S 0157/36639261

Gold, Schmuck, Münzen! Zahle seriös/bar! 
Fachgeschäft Klein, Roggenstr. 8, Wee-
ze, Nähe B 9,   S 02837/961105

Kaufe gebrauchte Küchen  
S  0178/5573523 www.michas-cocinas.
de

Kaufe Trödel, Puppen, Zinn, Porzellan, Uh-
ren, Kristall, Möbel, Näh- und Schreibma-
schinen, Bücher.  S 0177/3965419

Kleinfam. sucht Wohnwagen o. Wohnmo-
bil  S 01578/7223050

Möbel, Lampen, Radios, Spielz. und Antik-
trödel gesucht  S 02151/733295

Privat su. Pelz, Taschen, Garderobe, Por-
zellan, Münzen, Uhren, Tafelsilber, Bern-
stein, Zinn  S 0178/4032515 Fr. Adler  

Sammler sucht Armbanduhren, Taschen-
uhren auch defekt  S 0163/2390278

Sammlerin sucht Lexika, Atlanten, Steiff-
Tiere, Puppen, Gobelin-Arbeiten, Porzel-
lan  S 0177/6249537 Wagner

Su. gebr. Gerüst der Fa. Layher u. Alfix.  
S 02832/979709

Su. Haushalt Deko   S 01522/3294361

Su. Kunst und Krempel von A-Z. Schnell, 
diskret und unkompliziert. Fam. Kling  
S 0177/6249537

Su. Näh-/ und Schreibmaschinen und Vor-
werk Staubsauger  S 0163/2390278

Su.Uhren auch defekt   S 02841/8894455

Suche dringend ETW Weeze u. Umge-
bung, 80-110 m²  S 0174/8869738

Suche Fotoapparate-Kameras (Analog & 
Digital) Objektive, Ferngläser und Zube-
hör   S 0170/9283438

Suche Mofas, Mopeds, Motorräder 
und Teile auch defekt bitte alles an-
bieten !!!   S  02821/7389525 oder   
S 0152/31824543

Weihnachtsaktion!! Der Trödelmmann 
kauft alles an Möbel, Kleidung, Bilder, 
Puppen, Schreib-/Nähmaschinen, Weih-
nachtsdeko, Zinn, Besteck, Uhren jegli-
cher Art uvm.  S 0157/36639261

Wir suchen gebrauchte Gerüstbretter-/
bohlen. Ruhig auch kleine Mengen an-
bieten. Kevelaer   S 0160/3028662

Hartmann
Seriöser Ankauf

Wir kaufen Möbel (aller Art), Porzellan, 
Uhren, Puppen, Teddys, Bernstein, Schmuck, 

Pelze, Bilder, Nähmaschinen, Teppiche, 
Gläser, Instrumente, Münzen, Kaffeemühlen, 

Spielzeug. Bitte alles anbieten.
Telefon 0 28 41/6 02 09 94
Handy 0174/6 90 98 20

Verschiedenes
Abnehmen mit Laserstrahl in 5 Wochen 

bis zu 15 kg    S 02151/318791

Fussball-Sammler sucht alte Sammelbil-
der, Fotos, Autogramme, Stadionhefte 
u.v.a. vor 1990.   S 0421/32257353

Saisoneröffnnung Hirschladen von 11 
-16 Uhr, Sa. 15.10, Hirschfütterung um 
15 Uhr, Hirschgulaschsuppe, Gemüse, 
Obst, Pauenhof, Pauenweg 68, in Issum  
S 02835/2290

Seit über 25 Jahren in Geldern
Schmuck, Münzen, Gold, 

Silber, Zahngold, Bruchgold
An- und Verkauf

Fritz Gasthaus
Geldern · Issumer Tor 18
Telefon 0 28 31/8 85 37

Fahrräder
Fahrräder Simon, Bahnhofst. 35, Xan-

ten, Neu- und Gebrauchträder,  und 
alles was dazu gehört, neue E-Bikes, 
Garagen u. Stellplätze zu vermieten.  
S 02801/2489

Der Spezialist 
fürs gute Rad

2-RAD

MICHALIK
Kevelaer,  Annastraße 37,  Telefon 0 28 32 / 52 41

Musik
DJ hat Termine frei  S 0172/5695763

Gitarren-Unterricht modern und quali-
fiziert, für alt und jung, 0173/1844488, 
www.gitarrenlehrer-teichert.de

Klavierunterricht  S 02824/9295158

Georg Neinhuis  | Klavierbaumeister

easy play – easy pay! (bis 15.3.2023)

Finanzierung
auF Yamaha
instrumente0%

Verkäufe
4 Winterräder für C5, 225/60 R16, auf Fel-

ge, 7J16H2 mit Origanalradzierblenden, 
VB 90b , 27 Playboyhefte von 1984-1986, 
30b ,    Diaprojektor Paximat von Braun 
+ Fernbedienung Kasetten und Rahmen, 
50b , Super 8 Schmalfilmprojektor Re-
vue 5005 mit Tonspur u. Spulen, 50b  
02839/5626894

6 Jahresgläser von Diebels, Design versch. 
Kunststile, 90er J., für Sammler, VB,   
S 0178/316 5070

Antik am Hafen: Antikmöbelhaus und 
vieles mehr. An der Xantener Südsee,   
S 02801/4104 ,www.antik-am-hafen.de

Damenfahrrad, Gazelle, gepflegt, 3-fach 
gefedert  S 0152/23036237

Fabrikneue 3-Sitz-Ledercouch, Farbe 
mittelgrau, Maße: 225x100, abzugeben. 
Neupreis: b  2.440,00, Abgabepreis: b  
1.200,00   S 0157/73528288 

Gartenartikel, Küchengeräte & Sonstiges 
günstig abzugeben.  S 0176/63426880

Hauströdel wegen Haushaltsauflösung. 
Samstag und Sonntag 08.10. und 09.10. 
sowie 15.10. und 16.10.2022 jeweils von 
10 bis 17 Uhr. Amselweg 4, 47626 Win-
nekendonk

Kastanien u. Nüsse  S 0160/3802672

Kieferntisch mit 6 Stühlen 140b   
S 0172/2631881

Marder-Holzfalle, Lebendfalle auch für 
Waschbär, zu verk.   S 0173/9528174

Staubsauger Vorwerk überholt und Rep.
annahme,  keine Vorwerkvertretung.  
S 02832/4944

Wegen Geschäftaufgabe verk. wir unser 
ges. Sortiment zum EK an Wiederver-
käufern, gerne Pauschalpreis, Auszug 
aus Sortiment auf FB Stöberkeller Shop  
S 0151/12700733

Trapezbleche, 1. Wahl & Sonderposten, 
Metalldächer aus eigener Produktion, TOP 
Preise, cm-genau, Hoogeweg 55 in 47623 
Kevelaer, jetzt 5% Online-Rabatt sichern 

bundesweite Lieferung
www.dachbleche24.de · Tel. 02832/977 370

Gewerbliche Verkäufe
Trapezbleche/ Thermoelemente für Dach 

u. Wand in großen Mengen am Lager, 
auch Sonderposten. Raiffeisen-Bauzent-
rum Wankum 02836/915020

Wohnmobile
Beyl Xanten Reisemobilverkauf, Vermie-

tung , Rep. aller Marken, TÜV Gas-Abn., 
Zubehör, Zelte  S 02801/90941

Privat sucht Wohnmobil  0163/2211502   

Vermietung & Verkauf  von Hymer / 
Laika / Carado, gelderland-mobile.de  
S 02831/9102828

Wohnmobil bis 4 Pers. Vollausst. Automa-
tik, Solar/TV usw. zu vermieten. www.
familomobil.de Geldern  S 02831/5544  

Wir kaufen Wohnmobile 
& Wohnwagen

03944 - 36 160
www.wm-aw.de FA

Garten & Landwirtschaft
Acker- und Grünland am Niederrhein zu 

pachten gesucht: landwirt24@gmx.net

Alle arbeiten im Garten wie Rollrasen, 
Heckenschnitt und Baumfällung. Be-
sichtigung kostenlos.  S   02833/3574 
0173/7345069  

Alle Wurzeln fräsen,  S 0171/7764238

Altschrottabholung  S 02831/2685

Baumfällungen, Gartengestaltung u. 
-pflege, Strauch- u. Heckenschnitte  
S 02831/86936 od. 0173/6802313

DE-Zaun.de Fam. Ried  S 02837/7806

Gartengestaltung/Pflege, Hecken, 
Gehölzschnitt, Beratung  kostenlos  
S 0177/8604022

Günstig Hecken- und Strauchschnitt, inkl. 
Abtransport.  S 02831/4031 

Hausmeister- u. Gartenservice  
S 0173/5327509 P. Pieper

Heu u. Stroh in kl. Ballen hd. R.Ballen, 
f.Pferde, Ø1,25  S 0162/9425043

Kaminholz, 48 RM, gebrauchsfertig, nur 
Laubhölzer, Nähe Rees, cvlaak@aol.com

Kastanien u. Nüsse z.v.  S 0160/3802672

Kirschlorbeer/Heckenpflanze, buschig, 
schnell wachsend, blickdicht, Höhe 
1,6m (eingepflanzt), 9 b  v. priv. zu verk. 
,  S 02834/6829

Kürbisvielfalt im Strassenverkauf! Gärtne-
rei Rosalie, Römerstr. 271, 46519 Alpen

Landw. Flächen zu kaufen gesucht. Von 
Wittenhorst Immobilien,  S 02851/8032 
e-mail: wittenhorst @web.de 

Pflasterarbeiten, Rasenverlegung, 
Strauch- u. Heckenschnitt, Kanalbau 
u.v.m.  S 01525/3264920

Schweinemastbetrieb ab 500 Stellpl. am 
Niederrhein gesu.,landwirt24@gmx.net 

Teichreinigung, Teichsanierung u. Teich-
bau - das ist unsere Spezialität. Wir bera-
ten Sie vor Ort.Teich- und Pumpencenter 
Vos e.K., Geldern  S 02831/93480

Pumpen Holzum GmbH · www.holzum.de
Empeler Str. 91 · 46459 Rees · Tel. 02851 9236-34
Pumpen Holzum GmbH · www.holzum.de
Empeler Str. 91 · 46459 Rees · Tel. 02851 9236-34

Brunnen – Teichbau – Gartenhäuser

Eigene Gartenbewässerung!
Schlagbrunnen, 1,6 m Spezialfilter, solides 
Hauswasserwerk, betriebsfertig installiert

Aktionspreis

1298,00 e

Empeler Str. 91 · 46459 Rees · Tel. 02851 9236-0

Bäume fällen
Abtransport, Wurzelstock- 

fräsen und Häckselarbeiten, 
Baum- u. Gehölzpflege, 

Gartenpflege

Forstbetrieb 
Rensing

Tel. 0 28 24 - 46 33
www.rensing-kalkar.de
Inhaber Hendrik Merz

Kostenlose  
Bestellhotline 
0800-7245830

Sonsbeck 
Kamp-Lintfort 
Louisendorf 
Goch-Asperden

Wildpassweg 90 
Rheinberger Str. 391 
Gocher Str. 28 
Triftstr. 43

www.rollrasen-verbund.de
Preis ab 300 m², ab Lager

Wohnwagen
Private Familie sucht einen Wohnmobil 

oder Wohnwagen.   S 0178/2423218

Suche gepflegten Wohnwagen ab BJ. 
1995 für Familie  S 0157/53240949

www.Schaumstoff-Meister.de Wohnwa-
genpolster auf Maß  S 02834/9449444

Urlaub
1a FeWo S-Schwarzwald nä. Titisee/Feld-

berg, Balkon, 2-3P.,   S 0177/3375676

Alken/Mosel NR-FeWo  S  02605/3282 
www.ferienwohnungen-glagau.de

Herbstaktion: Freist., priv. Ferienhaus (kein 
Park), Zeeland, Scharendijke/Renesse in 
den Ferien noch frei! Weitere Angebot er-
fragen unter: 0163/4506989

Nordsee/Norddeich, Fewo strandnah, gr. 
Balk.,  (google) Aldenkott,  02842/8739 

Tiermarkt
Bourkesittiche von 2022 , Opalin und 

Wildfarbe zu verk.  S 0177/3862007, in 
47627

Große Schweizer Sennenhund Welpen für 
1.300 b  abzugeben. 0170/6533595

Nestjunge Wellensittiche vom Hobby-
züchter Stück 15,00b . Es sind auch 
noch einige neue Käfige zu verkaufen.   
S 0179/8262088

Vogelkäfig 2x1x1m, 25mmm Ma-
sche, verzinkt, auf Rollen, 140b   
S 0172/2631881

Wellensittiche zu verk,  S 01630809020

Ob Hund, ob Katz...
hier haben alle Platz!

Liebevolle Betreuung in der  
Tierpension Glahu in Sonsbeck  

Tel. 0 28 38 / 22 44 o. 0174 / 86 85 518 
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IM IT-SUPPORT FÜR UNSERE  
BRANCHENSOFTWARE 

Wir, die CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG, Teil der CHEFS CULINAR Unterneh-

mensgruppe, steht für innovative, modulare IT-Lösungen und professionelle Unternehmensberatung für 

den Care-Markt. Mit Fachexpertise, Prozesskompetenz, Spezialwissen und jahrzehntelanger Branchen-

erfahrung finden wir gemeinsam mit unseren Kunden die besten Lösungen für alle unternehmerischen 

Herausforderungen – und dafür suchen wir Verstärkung!

Quickfacts:

Dein Job:

•  Betreuung unserer Kunden und 

Beantwortung produktspezifischer 

Kundenanfragen via Telefon und E-Mail

•  Installation und Implementierung der 

Software bei unseren Kunden

•  Installation und Konfiguration benötigter 

Microsoft Komponenten (MSSQL, IIS etc.)

•  Unterstützung unserer Kunden bei 

Produktupdates

•  Fernwartung per Remote-Zugriff bei 

Systemstörungen inkl. Problemanalyse 

und Lösungsumsetzung

•  Bearbeitung und Dokumentation aller 

Anfragen in unserem elektronischen 

Ticketsystem

Deine Skills:

•  Basic: Du hast eine erfolgreich abgeschlossene 

Ausbildung mit IT-Schwerpunkt (idealerweise 

zum Fachinformatiker für Systemintegration).

•  Add-on: IT-Probleme lösen ist deine Leiden-

schaft! Erste Berufserfahrungen im 1st & 2nd 

Level Support sind vorhanden und du verfügt 

über grundlegende Administrationskenntnisse im 

Bereich von Microsoft-Serverumgebungen und 

des Microsoft SQL-Servers.

•  Personality: Du glänzt durch Kommunikations-

stärke, Problemlösungskompetenz und Team-

fähigkeit. Eine ausgeprägte Dienstleistungs- und 

Beratungsorientierung ist für dich genauso 

selbstverständlich wie eine selbstständige 

Arbeitsweise. 

Weeze &  
mobiles Arbeiten VollzeitAb sofort

CHEFS CULINAR Software und Consulting GmbH & Co. KG 
Holtumsweg 26, 47652 Weeze

Noch nicht genug gelesen? Besuche uns online: www.jomosoft.de

Wir unterstützen dich ...

… auf deinem Weg ins Büro.

Bei uns gestaltest du deine Arbeits-

zeiten selbst. Unser flexibles Gleitzeit-

Modell und mobiles Arbeiten machen’s möglich! 

Wer mit dem Auto kommt profitiert von kosten-

freien Parkplätzen, Fahrrad-Liebhaber:innen von 

der JobRad®-Bezuschussung.

… in deiner Freizeit.

Du erhältst 30 Tage bezahlten Urlaub, 

bei besonderen Ereignissen sogar  

noch Tage on top. Auch für die Urlaubskasse  

und Weihnachtsgeschenke gibt’s einen Bonus. 

Sparfüchse nutzen die Vorteile von Corporate 

Benefits!

… an deinem Arbeitsplatz.

Getränke gibt es kostenlos und ge-

schlemmt wird zu moderaten Preisen in 

der hauseigenen Kantine. Das moderne Gruppen-

büro (inkl. höhenverstellbarer Schreibtische) 

schafft die Basis für eine lockere Atmosphäre und 

kreatives Arbeiten im Team.

… darüber hinaus.

Bei uns ist kein Tag wie der andere. 

Während einer intensiven Einarbeitung 

lernst du unsere komplexe und spannende Soft-

ware kennen. Und auch nach Feierabend gilt: Egal 

ob sportliche Challenges und außerbetriebliche 

Events – Langeweile kennen wir nicht!

Überzeugt? Jetzt Bewerbungsunterlagen per-E-Mail an  
personalabteilung-we@chefsculinar.de senden oder unser Bewerberportal nutzen.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Geldern, Issum, Kevelaer, Kerken, Straelen, Wachtendonk

Heilerziehungspfleger*in, Altenpfleger*in, Kranken- und

Gesundheitspfleger* in, Quereinsteiger* in (m/w/d)

unbefristet in Teilzeit

Sie unterstützen Menschen mit geistiger Behinderung in unseren LVR-Wohnhäusern in allen
Lebensbereichen des Alltags. Wir bieten Ihnen ein Entgelt nach TVöD. Nähere Informationen erhalten Sie
unter www.hph.lvr.de/karriere oder telefonisch bei Frau Petra Schilling unter Tel. 0172 2563529.

Wir l(i)eben Vielfalt. Sie auch?

MVZ Radiologie unterer Niederrhein GmbH

Für die Anmeldung sowie Telefonzentrale 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

eine/n MFA (w/m/d)

Bewerbung an:  

MVZ Radiologie unterer Niederrhein GmbH  
Karl-Leisner-Straße 2, 47533 Kleve, z.Hd. Frau Hapich  

E-Mail: ruth.hapich@radiologie-kleve.de

Stellen-Angebote

seenotretter.de

Die Seenotretter_DGzRS_45x45_Version_Taucher_4c.indd   107.08.17   12:17
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Ohne 
Abschlagen 
der Fliesen

Kostenlose 

Beratung: 

02837 912 555

Ihr Traumbad 

 aus einer Hand

Querschlag GmbH 
Römerstr. 2, 47623 Kevelear
www.bazuba.de

INKLUSIVE

- Badewannenbeschichtung
- Fliesenbeschichtung
- Badezimmerschrank 
 mit Spiegel
- Neuer Designboden
- Toilette

SCHNELL • SAUBER • PFLEGELEICHT

Ihr Traumbad

aus einer Hand

Firma Frantz 
Flughafenweg 9 
46519 Alpen 
Tel. 0170 - 3 88 88 34

Komplettbäder aus 
einer Hand · Badsanierung 
inkl. Fliesenarbeiten

Klaus Dicks · Schwarze Straße 30 · 47665 Sonsbeck · Tel: 0173 - 9 82 94 87

Moerser Str. 70 · Kamp-Lintfort 
Tel. 0 28 42 / 9 31 71 88

•   Tagesangebote Fitness 
(Ersparnis bis zu 300 €)

•   Gewinnspiele
•   Hüpfburg
•   Grillwurst
•   Präsentation Laufanalyse 

& Spiroergometrie 
11.15 Uhr / 13.15 Uhr / 15.15 Uhr

Tag der offenen Tür
15. Oktober 2022

11.00 - 16.00 Uhr

Wir sorgen für angenehmes Raumklima !!!!

Wir beraten Sie gerne, über 

• zugluftfreie Raumkühlung    • viren-, bakterien- und pollenfreie Luft 

• App- und Sprachsteuerung   • Förderung von Klimaanlagen und Wärmepumpen

Niederrhein Kälte / Niederrhein Wärme

Alpener Str. 34 • 47665 Sonsbeck • Telefon: 0 28 38 / 989 66 11

info@niederrhein-kaelte.de • info@niederrhein-waerme.com

energieeffiziente

und BAFA- geförderte

Förderung von 
energieeffizienten 

Klimaanlagen  
und Wärmepumpen 

 durch BAFA  
oder KfW.

KREIS KLEVE. Erstmals in der
langen Geschichte der Expo Re-
al-Besuche erstreckt sich die er-
neut orangefarbene Messeflä-
che der Standort Niederrhein
über zwei Etagen und liefert
der Wirtschaftsförderung Kreis
Kleve damit die Chance, ihre
Vier-, Sechs- und Acht-Augen-
Gespräche in luftiger Hallenhö-
he zu führen. Erstmals gab es
freundliche Begrüßungsworte
für Brigitte Jansen als neue Ge-
schäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung Kreis Kleve
und einen farbenfrohen Blu-
menstrauß durch die Expo Re-
al-erfahrene Kollegin Nathalie
Tekath-Kochs und die vielen
aus dem Kreisgebiet angereis-
ten Kollegen.

Und erstmals nahm sich Ina
Scharrenbach, die Ministerin für
Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes NRW
Zeit für einen persönlichen Aus-
tausch mit Brigitte Jansen und
Nathalie Tekath-Kochs. „Ein
Einstieg nach Maß. Ich bin sehr
herzlich empfangen worden“,
freute sich die frischgebackene
Wirtschaftsförderin für den
Kreis Kleve, bevor sie die Plätze
im Loungebereich des Oberge-
schosses erkundete. Bereits am
Vorabend hatte sich die Delegati-
on des gesamten Niederrheins
traditionell im Seehaus des Eng-
lischen Gartens zum sogenann-

ten Vorabend-Event getroffen.
Bei zünftigen bayerischen Spezi-
alitäten hatte Brigitte Jansen Ge-
legenheit, sich den Mitgesell-
schaftern der Standort Nieder-
rhein vorzustellen. Am frühen
Morgen dann steuerte die Ab-
ordnung aus dem Kreisgebiet
erstmals die imageprägende
Messefläche zwischen der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf, den
Nachbarn Aachen, Stockholm
und Helsinki an.

Weezes Flughafen-Chef Dr.
Sebastian Papst, dessen Immobi-
lien-Fachmann Frank Mülders,
Paul Düllings als Geschäftsfüh-
rer der Wohnungsgenossenschaft
Geldern, die Stadt Kleve-Vertre-
ter Wirtschaftsförderin Char-
maine Haswell, Klaus Keysers als
Kämmerer und Jürgen Rauer als
Technischer Beigeordneter wa-
ren dabei, flankiert von den
Wirtschaftsförderern Sara Kreipe
aus Emmerich am Rhein, Lucas
van Stephoudt aus Geldern, Dr.
Bruno Ketteler aus Kalkar und
Lea Reuvers von der Kreis-Wirt-
schaftsförderung, die einmal
mehr zum Counter-Personal der
Standort Niederrhein zählt. Sie
alle führten am gestrigen ersten
Messetag ihre ersten Fachgesprä-
che, bei denen zumeist auch die
sehr gute Besucher-Resonanz
dieser 2022er Expo Real Erwäh-
nung fand.

Brigitte Jansen und Nathalie

Tekath-Kochs ließen zum Aus-
klang des Auftakt-Tages keinen
Zweifel daran aufkommen, dass
manches Gespräch „Hoffnung
auf mehr“ gemacht habe. Da gab
es das bereits bekannte Gesicht
eines Standort-Beauftragten, der
einmal mehr nach besonderen
Flächen für den sogenannten
„lebensmittelgeankerten Einzel-
handel“ suchte: „Drogerie, Bio-
markt, SB-Warenhaus“ nannte er
sein Portfolio. Projektentwickle-
rinnen aus dem Osten Deutsch-
lands mit einem Standort in
Düsseldorf suchen nach jeweils
4.000 bis 10.000 Quadratmetern
Fläche für „kleine Zentren in le-
bendigen Orten“ fürs Wohnen,
fürs Gewerbe und die denkbare
Verbindung zu Windkraft und
Photovoltaik-Anlagen.

Die Wirtschaftsförderung
Kreis Kleve ist in diesem Jahr ei-
ne von insgesamt 1.900 Ausstel-
lern der Expo Real, die als größte
Messe für Immobilien und In-
vestitionen und zentrale Dreh-
scheibe für Marktteilnehmer aus
der ganzen Welt gilt. Als Premie-
re empfunden wird der soge-
nannte CareerDay am dritten
Messetag. 46 Aussteller versu-
chen hier, neue Wege der Mitar-
beiter-Gewinnung zu entdecken.
Es dürfte keinen Zweifel daran
geben, dass sich die Delegation
aus dem Kreisgebiet hier umse-
hen wird.

Manches Gespräch macht
Hoffnung auf mehr
Kreis-WFG reist erstmals mit Geschäftsführerin Brigitte Jansen zur Expo Real

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes
Nordrhein-Westfalen tauschte sich auf dem erstmals zweistöckigen Messestand der Standort Niederrhein
GmbH mit den Kreis-WfG-Vertreterinnen Brigitte Jansen (r.) sowie Kollegin Nathalie Tekath-Kochs (l.)auf
der Expo Real aus.

NIEDERRHEIN. Die Züge der
Linie RE 10 „Niers-Express“
können von Montag, 10. Okto-
ber, bis Freitag, 14. Oktober,
aufgrund von Bauarbeiten der
DB Netz AG nicht auf dem
Streckenabschnitt zwischen
Krefeld Hbf und Düsseldorf
Hbf verkehren. Ein Schienener-
satzverkehr mit Bussen ist ein-
gerichtet.

Für den Zeitraum der Bau-
maßnahme gibt es eine SEV-Li-
nie (104) mit Halt zum Ein- und
Ausstieg an allen Unterwegs-
bahnhöfen zwischen Krefeld Hbf
und Düsseldorf-Bilk. In den frü-
hen Morgen- und späten Abend-
stunden verkehrt diese SEV-Li-
nie auch bis bzw. ab Düsseldorf
Hbf. Zusätzlich gibt es eine wei-
tere Linie (105), auf der die Bus-
se nur in Krefeld Hbf und Düs-
seldorf Hbf halten. Damit eine

möglichst durchgehende Reise-
kette gewährleistet werden kann,
ist in Krefeld Hbf eine Umsteige-
zeit von fünf Minuten zwischen
den jeweiligen Bussen des Schie-
nenersatzverkehres eingeplant.

Linie 104: verkehrt zwischen
Krefeld Hbf und Düsseldorf-
Bilk/Düsseldorf Hbf.

Linie 105: verkehrt beschleu-
nigt zwischen Krefeld Hbf und
Düsseldorf Hbf.

Die Haltestellen der Ersatzbus-
se sind in Krefeld Hbf am Kre-
feld Hbf Süd.

In Krefeld-Oppum Oppum: Bf
Nord.

In Meerbusch-Osterath: Meer-
busch-Osterath Bf.

In Düsseldorf-Bilk: in der Bil-
ker Allee.

In Düsseldorf Hbf: im Düssel-
dorf Hbf, Bussteig 10

Die RheinRuhrBahn setzt am

Krefelder Hauptbahnhof Reisen-
denlenker ein, an die sich Fahr-
gäste bei Fragen gerne wenden
können. Die Baumaßnahme der
DB Netz AG findet zusätzlich zu
der bereits bekannten Maßnah-
me zwischen Kevelaer und Kre-
feld Hbf (bis 27. November)
statt. Der Ersatzfahrplan mit al-
len Änderungen ist auf der Inter-
netseite der RheinRuhrBahn un-
ter www.rhein-ruhr-bahn.de ver-
fügbar und in den digitalen Aus-
kunftsmedien (www.bahn.de,
mobil.vrr.de, zuginfo.nrw) abruf-
bar. Die RheinRuhrBahn bittet
Personen, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, sich so früh
wie möglich vor Fahrtantritt un-
ter Telefon 0203/6688 9477 (zum
Ortstarif, Mobilfunk kann ab-
weichen) zu melden. Die Mit-
nahme von Fahrrädern ist in den
SEV-Bussen nicht möglich. 

Weitere Baumaßnahmen
auf der Strecke des RE 10
Bahn richtet Schienenersatzverkehr vom 10. bis 14. Oktober ein

KREIS KLEVE. Pedelecs sind,
auch für Senioren, beliebte
Fortbewegungsmittel. Pedelecs
bieten nur dann Motorunter-
stützung, wenn der Fahrende in
die Pedale tritt.

Erfolgt die Pedalunterstützung
bis 25 Kilometer pro Stunde, gel-
ten Pedelecs als Fahrrad und
sind weder versicherungs‐ noch
zulassungspflichtig. Das Fahren,
Anfahren und Bremsen sollte zu-
vor im Schonraum geübt wer-
den. Diese Möglichkeit bietet
sich bei den Pedelec‐Trainings,
die die Polizei Kleve regelmäßig
kostenlos anbietet (gilt auch für
E‐Bikes).

Nach einer theoretischen Ein-
führung besteht die Möglichkeit,
einen Parcours mit verschiede-
nen Übungen zu durchfahren.
Der Parcours simuliert unter-
schiedliche Verkehrssituationen,
die der Übung für eine sichere
Teilnahme am Straßenverkehr
dienen soll. Hierbei geht es um
Balance zwischen Rad und Kör-
per, die richtige Blickrichtung,
optimales Bremsverhalten und
vieles mehr. Radfahrer, die beab-
sichtigen sich ein Pedelec zuzule-
gen, sind ebenfalls willkommen,

da die Beamten der Verkehrsun-
fallprävention wertvolle Tipps
geben können, worauf man beim
Kauf eines Pedelecs achten sollte.
Aus Sicherheitsgründen ist ein
Fahrradhelm für das Training zu
empfehlen.

Die Termine im Südkreis:
Montag, 10. Oktober, 10 Uhr,
Katharinen Grundschule, Strae-
len; Mittwoch, 12. Oktober, 10
Uhr, Hubertusgrundschule Ke-
velaer; Montag, 17. Oktober, 16
Uhr, Geschwister‐Devries
Grundschule, Uedem und
Dienstag, 18. Oktober, 10 Uhr,
Cyriakusplatz Weeze.

Die Termine im Nordkreis:
Dienstag, 18. Oktober, 16 Uhr,
Grundschule Nütterden; Don-
nerstag, 20. Oktober, 16 Uhr,
Grundschule Appeldorn; Freitag,
21. Oktober, 10 Uhr, Haus Ris-
wick Kleve.

Anmeldung und weitere Infor-
mationen bei der Kreispolizeibe-
hörde Kleve: PHK Manfred
Derks, Telefon 02821/5041547
(für den Nordkreis), POK Stefan
Cohnen, Telefon 02831/1251541
(für den Südkreis), oder per E-
Mail an: vsb.kleve@poli-
zei.nrw.de

Fahrtraining für Pedelec-
und E-Bike-Fahrer
Angebot der Kreispolizeibehörde Kleve

KREIS KLEVE. Für die Land-
ratswahl am 27. November 2022
im Kreis Kleve sind die nachste-
henden Wahlvorschläge form-
und fristgerecht eingegangen.

In der Sitzung des Kreiswahl-
ausschusse KLEVE, unter Vorsitz
der Kreiswahlleiterin Zandra
Boxnick, wurde die Zulassung
der eingegangenen Wahlvor-
schläge einstimmig beschlossen.
CDU: Christoph Gerwers, Bür-
germeister, Rees.

SPD/GRÜNE: Stefan Welberts,
Schornsteinfegermeister, Kleve.

FDP: Ralf Klapdor, Hoch-
schullehrer / Steuerberater, Ue-
dem.

AfD: Heinz Ferdinand Strae-
ten, Selbständiger Unternehmer,
Wachtendonk.

Selbstbewerberin (Kennwort:
PROSERO): Jale Solan, Einzel-
handelskauffrau, Wesel.

Selbstbewerber: Guido Wink-
mann, Polizeibeamter / Schieds-
richter, Kerken.

Wahlberechtigt zur Landrats-
wahl sind alle deutschen Staats-
angehörigen und die Staatsange-
hörigen eines Mitgliedsstaates
der Europäischen Gemeinschaft,
die am Wahltag das 16. Lebens-
jahr vollendet haben und min-
destens ab dem 11. November
2022 mit Hauptwohnung im
Kreis Kleve wohnen. Zum Stich-
tag 4. Oktober 2022 betrug die
Anzahl der Wahlberechtigten im
Kreis Kleve 266.533; darunter
6.085 sogenannte ErstwählerIn-
nen, also Personen, die erstmalig
an einer Wahl der Landrätin
bzw. des Landrates teilnehmen.
Bei der Landratswahl können die
WählerInnen eine Stimme abge-
ben. Gewählt ist die Kandidatin
oder der Kandidat, der mehr als
die Hälfte der gültigen Stimmen
erhalten hat. Erhält kein Kandi-
dat bzw. keine Kandidatin mehr
als die Hälfte der gültigen Stim-
men, findet am Sonntag, 11. De-
zember eine Stichwahl statt.

Wahlvorschläge für
Landratswahl beschlossen
Kreiswahlausschuss Kleve tagte

Auf Einladung des Kulturrings
Straelen gastiert die Pianistin
Raimu Satoh aus Japan am Sams-
tag, 15. Oktober, um 17 Uhr
(Einlass 16 Uhr) in der evangeli-
schen Dietrich Bonhoeffer-Kir-
che, Bahnstraße 23, in Straelen.
Raimu Satoh erhielt mit drei Jah-
ren ihren ersten Klavierunter-
richt. In Japan studierte sie ne-
ben Klavier und Kammermusik
auch Gesang. 2011 nahm sie an
der Folkwang Universität in Es-
sen ihr Studium auf, wo sie spä-
ter ihre Bachelor- und Master-
studien mit Bestnoten abschloss.
Im Jahr 2001 gewann Raimu Sa-

toh ihren ersten Klavierwettbe-
werb und hat seither zahlreiche
andere Preise und Auszeichnun-
gen auf nationalen und internati-
onalen Wettbewerben erhalten.
Als Solistin trat Raimu Satoh be-
reits in ganz Deutschland und in
ihrer Heimat Japan auf. Karten
sind im Vorverkauf zum Preis
von 15 Euro beim Kulturring
Straelen am Markt 11, unter Te-
lefon 02834/9430302 sowie on-
line unter www.kulturring-strae-
len.de erhältlich. Für alle Kultur-
ring-Mitglieder gibt es ermäßigte
Karten. An der Abendkasse kos-
ten die Karten 17 Euro. Foto: privat

Klavierkonzert mit Raimu Satoh


